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Abstract 
Im Zuge der dynamischen Weiterentwicklungen im Online-Zahlungsverkehrsmarkt reagierte der europäische Ge-
setzgeber im Jahr 2015 mit der Totalrevision der Payment Service Directive 2 ( PSD2 ). Dabei sind die Vorschriften zur 
revidierten PSD2 am 12. Januar 2016 in Kraft getreten und eröffnen in praxi fundamentale Veränderungen in der Bank-
landschaft. Dabei ist dies insbesondere auf die Forcierung zum Open Banking durch den europäischen Gesetzgeber 
zurückzuführen. Damit verändert sich der Finanzdienstleistungssektor vom traditionell zentralisierten System, hin 
zur offenen Bankarchitektur. Folglich bilden sich darauf basierend neue Geschäftsmodelle, zu denen auch die neuen 
Drittdienstleister der PSD2 gehören. Nunmehr nimmt die PSD2 nämlich auch dritte Zahlungsdienstleister, darunter 
Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister, in ihren Anwendungsbereich auf, welche sich zuvor im auf-
sichtsrechtlichen Graubereich befanden. Zudem wird der Technische Infrastrukturdienstleister, welcher ausserhalb 
des Zahlungsdienstregimes agiert, von der PSD2 erfasst. Aus dem Grund, dass der Technische Infrastrukturdienst-
leister mit dem Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister eine gemeinsame Schnittmenge bildet, nimmt 
sich die vorliegende Bachelorthesis der Frage an, warum eine Abgrenzung der neuen Drittdienstleister der PSD2 im 
Hinblick auf Open Banking von Notwendigkeit ist. Auch das Fürstentum Liechtenstein setzte als EWR-Mitgliedstaat 
die Vorschriften der PSD2 in nationales Recht um. Da der europäische Gesetzgeber mittels PSD2 jedoch eine Vollhar-
monisierungsdirektive gemäss Art 107 PSD2 angestrebt hat, gewährt er den EWR-Mitgliedstaaten nur wenig Spiel-
raum bei der Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht, was eine Totalrevision des liechtensteinischen Zah-
lungsdienstegesetzes ( ZDG ) zur Folge hatte. Mit dem regulatorischen Einbezug der dritten Zahlungsdienstleister in 
den Anwendungsbereich der PSD2 und des ZDG, sind Banken nunmehr seit 14. September 2019 dazu verpflichtet, die 
allumfassende Bereitstellung von PSD2-konformen Kontozugangsschnittstellen sicherzustellen, sodass Zahlungs-
auslöse- und Kontoinformationsdienstleister Zugang zu Online-Zahlungskonten erlangen. Dabei begleitet der Tech-
nische Infrastrukturdienstleister die dritten Zahlungsdienstleister bei der Erbringung ihrer Zahlungsdienste, ohne 
dabei selbst ein Zahlungsdienstleister darzustellen. Die im bestehenden Schrifttum hervorgebrachten Bedenken 
bezüglich der Abgrenzung zwischen dem Zahlungsauslösedienstleister und Technischem Infrastrukturdienstleister 
motivierten dabei die Abgrenzung innerhalb des sogenannten Drittdienstleister-Triangle durchzuführen. 

Die Ergebnisse der Abgrenzung bringen zum Ausdruck, dass Open Banking im Zusammenhang mit den dritten 
Zahlungsdienstleistern mit dem Begriff Access-To-Account ( XS2A ) enger gefasst wird und ausschliesslich für den 
Zugriff auf online zugängliche Zahlungskonten gilt. Dabei basiert dies auf Grundlage der ausdrücklichen Zustim-
mung des Zahlers, wodurch diesem nunmehr mehr Rechte eingeräumt werden und damit einhergehend zu einem 
stark kundenzentrierten Ansatz zurückführt. Hinsichtlich der Abgrenzung der neuen Zahlungsdienstleister vom 
Technischen Dienstleister sind dritte Zahlungsdienste explizit von den Diensten des Technischen Dienstleisters 
nach Art 3 Abs 1 Bst. f ZDG ausgeklammert, sodass keine parallele Ausübung von dritten Zahlungsdiensten und den 
Technischen Diensten möglich ist. Im Einzelfall ist es von grundlegender Bedeutung, dass der Technische Dienst-
leister keine Kontrolle über die zu transferierenden Kundengelder hat und insbesondere zu keinem Zeitpunkt Zu-
gang zu den Online-Zahlungskonten erlangt.
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I.� �Einleitung

Der europäische Zahlungsverkehrsmarkt hat sich in 
Einklang mit der fortschreitenden Digitalisierung, den 
kontinuierlichen technischen Innovationen und dem 
Markteintritt neuer innovativer Marktteilnehmer in ei-
ner tiefgreifenden Dynamik weiterentwickelt. Dabei hat 
speziell der europäische Markt für Online-Massenzah-
lungsverkehr wesentliche technische Innovationen er-
fahren. Dies ist insbesondere auf das rasant fortschrei-
tende Wachstum von elektronischen und mobilen 
Zahlungen zurückzuführen, das mit einer Vielzahl neuer 
Zahlungsdienstarten einhergeht. Daraus erschliessen 
sich im Zahlungsverkehr insbesondere neue Märkte für 
Internet- und mobile Zahlungen, die bereits in vielen 
Bereichen des Bankensektors zu disruptiven Verände-
rungen geführt haben, um hinsichtlich der umfassen-
den Dynamik der Digitalisierung Einzug zu halten.1

Aus der veröffentlichten Pressemitteilung der Eu-
ropäischen Zentralbank ( EZB ) vom 14. September 2018 
kann entnommen werden, dass sich das Gesamtvolu-
men von bargeldlosen Zahlungsvorgängen auf circa 
EUR 134 Milliarden beläuft, wobei 52 % auf Kartenzah-
lungen zurückzuführen sind. Ferner spiegelt sich das im-
mense Geschäftsvolumen darin, dass rund 57 Milliarden 
Zahlungsvorgänge im Wert von EUR 44,– Billionen über 
Massenzahlungssysteme abgewickelt wurden.2 Damit 
einhergehend erschliessen sich jedoch erweiterte Sicher-
heitsrisiken und Regulierungslücken im elektronischen 
beziehungsweise mobilen Zahlungsverkehr. Denn mit der 
kontinuierlichen Zunahme neu entstehender Zahlungs-
dienstarten, steigt auch die technische Komplexität.3

Im Zuge dieser dynamischen Weiterentwicklungen 
im Zahlungsverkehrsmarkt reagierte der europäische 
Gesetzgeber im Jahr 2015 mit der Totalrevision der Zah-
lungsdiensterichtlinie ( Payment Service Directive ). Hier-
bei zielt die Revision der PSD1 zur PSD2 speziell darauf 
ab, einen einheitlichen Rechtsrahmen im EU-Binnen-
markt für Internet- und mobile Zahlungen zu schaffen, 
um mit den technischen Fortschritten Einzug zu halten. 
Auf diesem Wege soll es einerseits zur Förderung von 
Innovationen im Zahlungsverkehr kommen und ande-
rerseits die Sicherheit von Online-Zahlungen verbessert 
und die Rechte der Kunden von Zahlungsdienstleistern 
gestärkt werden.4 Schliesslich fügen sichere und verläss-
liche Zahlungsdienste grundlegend zur Effizienzsteige-

1 Früh, Datenzugangsrechte 536; RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 3 
und 4; Finken, Neue Geschäftsmodelle durch Open und Contex-
tual Banking [ Internetartikel ]; Tewes / Niestroj / Tewes, Geschäfts-
modelle der Zukunft 9; Bleher, Open Banking Grundlage für of-
fene Geschäftsmodelle [ Internetartikel ].

2 EZB, Pressemitteilung Zahlungsverkehrsstatistik für das Be-
richtsjahr 2017 1.

3 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 6 und 7.
4 BuA 11 / 2019 5.

rung  5 des Zahlungsverkehrsmarktes und der Stärkung 
des Verbraucherschutzes hinzu.6 Demgegenüber ist es 
zur Erweiterung des Anwendungsbereichs der PSD2 und 
zur Schärfung der Ausnahmen und Anforderungen von 
Zahlungsinstituten gekommen.7

Nunmehr nimmt die PSD2 auch dritte Zahlungs-
dienstleister, darunter Zahlungsauslöse- und Kontoin-
formationsdienstleister, in ihren Anwendungsbereich auf, 
welche bisher nicht in die Bestimmungen der PSD1 mit-
einbezogen wurden 8 und sich somit im aufsichtsrechtli-
chen Graubereich 9 befanden.10 Dabei wird auch der Tech-
nische Infrastrukturdienstleister, welcher ausserhalb des 
Zahlungsdienstregimes auftritt, von der PSD2 erfasst.11 
Mit dem regulatorischen Einbezug der dritten Zahlungs-
dienstleister in den Anwendungsbereich der PSD2, sind 
Banken nunmehr seit 14. September 2019 dazu verpflich-
tet, die allumfassende Bereitstellung von PSD2-konfor-
men Kontozugangsschnittstellen sicherzustellen, sodass 
Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister 
ihre Zahlungsdienste effizient erbringen können.12

Die Forcierung zum sogenannten Open Banking   13 
stellt eine der Grundintentionen des europäischen Ge-
setzgebers dar, der eine Öffnung des nationalen und eu-
ropäischen Zahlungsverkehrsmarktes für Zahlungsaus-
löse- und Kontoinformationsdienste vorsieht.14 Zudem 
soll damit im gewissen Masse für mehr Rechtssicher-
heit hinsichtlich Verantwortlichkeit, einzuhaltenden 
Pflichten und Haftung im Zahlungsverkehr geschaffen 
werden.15 In Einklang mit dem aktuellen Stand der Har-
monisierung innerhalb Europas, soll es dadurch zu ei-
nem einheitlichen level-playing-field, also fairen Wettbe-
werbsbedingungen 16 unter den Zahlungsdienstleistern, 
kommen.17 Dabei bietet Open Banking einen grund-
legenden Schritt in Richtung der Schaffung digitaler 
Plattformökosysteme bestehend aus Kunden, Banken, 
Drittdienstleister und FinTechs, die gemeinsam eine 
kundenzentrierte Dynamik verfolgen.18

5 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 6.
6 VnB 865 / 2017 4–10.
7 BuA 11 / 2019 5.
8 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 4.
9 FMA Liechtenstein, Information über Zahlungsdiensterichtli-

nie: Förderung von Innovationen im Zahlungsverkehr [ Infor-
mation auf der Website ].

10 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-
nischem Infrastrukturdienst « 2–3.

11 BuA 110 / 2019 7.
12 Gorzala, PayTechs im Open Banking 46.
13 Weber, Disruption der Finanzmarktregulierung durch neue 

Technologien ? 688–690.
14 BuA 11 / 2019 8–9.
15 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 28.
16 Weber, Neue Herausforderungen durch die Digitalisierung der 

Geschäftsmodelle 414.
17 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 4 und 67.
18 Weber / Baisch, Entwicklungen im europäischen Finanzmarkt-

recht 441–442; Finken, Neue Geschäftsmodelle durch Open und 
Contextual Banking [ Internetartikel ].
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Auch das Fürstentum Liechtenstein setzte als EWR-
Mitgliedstaat die Vorschriften der PSD2 in nationales 
Recht um. Da der europäische Gesetzgeber mittels PSD2 
eine sogenannte Vollharmonisierungsdirektive gemäss 
Art 107 PSD2 19 angestrebt hat, gewährt er den EWR-Mit-
gliedstaaten dabei nur wenig Spielraum bei der Umset-
zung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie in nationales 
Recht.20 Dabei erfolgte die Übernahme der PSD2 in das 
EWR-Abkommen im Zuge des Beschlusses des Gemein-
samen EWR-Ausschusses, welcher am 13. Januar 2020 in 
Kraft getreten ist.21 Aufgrund der Bedeutung des Finanz-
platzes Liechtenstein ist es, nach Absprache mit dem 
liechtensteinischen Bankenverband und der Finanz-
marktaufsicht, zu einer Vorabumsetzung der PSD2 in na-
tionales Recht gekommen. Was bedeutet, dass die PSD2 
vor rechtskräftiger Übernahme in das EWR-Abkommen 
in innerstaatliches Recht umgesetzt wurde. Die Vora-
bumsetzung ist dabei im Rahmen der nationalen Umset-
zungsmassnahmen am 01. Oktober 2019 in Kraft getreten, 
um allfällige Nachteile der Markteilnehmer zu verhin-
dern.22 Dabei wurde im Zuge der nationalen Umsetzung 
der PSD2, das bestehende Zahlungsdienstegesetz ( ZDG ) 
vom 17. September 2009 einer Totalrevision unterzogen.23 
Diesbezüglich erfolgte die Totalrevision des ZDG durch 
den regulatorischen Einbezug der neuen Zahlungs-
dienstleister, insbesondere im aufsichtsrechtlichen Teil 
II, als auch im zivilrechtlichen Teil III, welcher sich auf 
die neu eröffneten Rechte und Pflichten bezieht.24

A.� �Problemstellung�und�Abgrenzung

Wird die bis anhin existente Literatur zur Abgrenzung 
der neuen Drittdienstleister der PSD2 näher betrachtet, 
so ist aus den Ergebnissen ersichtlich, dass eine solche 
Abgrenzung bis dato lediglich auf Ebene des Zahlungs-
auslösedienstleisters und des Technischen Dienstleis-
ters von Raschauer besteht. Andererseits befasst sich 
ein Teil der Literatur explizit mit den dritten Zahlungs-
dienstleistern, Zahlungsauslöse- und Kontoinformati-
onsdienstleister, wobei sich dadurch nicht dem Techni-
schen Dienstleister, der in Verbindung mit diesen steht, 
gewidmet wird. Daraus ergibt sich in der bestehenden 
Literatur keine Form der Abgrenzung innerhalb des so-
genannten Drittdienstleister-Triangle, das insbesondere 
unter dem liechtensteinischen Zahlungsdienstegesetz 
( ZDG ) und unter Einarbeitung von rechtsvergleichen-

19 VnB 865 / 2017 7.
20 Landtagsprotokoll vom 08. November 2019 zum Beschluss 

Nr 165 / 2019 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 1.
21 Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr 165 / 2019 

vom 14. Juni 2019 zur Änderung von Anhang IX ( Finanzdienst-
leistungen ) des EWR-Abkommens 2–5.

22 BuA 110 / 2019 4–6.
23 BuA 11 / 2019 5.
24 Silbernagl, Schlichtungsverfahren nach der PSD II 205–217.

den Bestimmungen des österreichischen Zahlungsdien-
stegesetzes ( ZaDiG ), vorgenommen wird.

Grundlegendes Werk zur Abgrenzung von Zahlungs-
auslösedienstleistern und Technischen Dienstleistern 
bietet, wie eingangs erwähnt, die Ausarbeitung von Ra-
schauer unter dem ZDG. Hierbei verweist der Autor auf 
die Ausklammerung der Zahlungsauslösedienste von 
den Technischen Diensten, sodass keine parallele Aus-
übung beider Dienste möglich ist und somit eine fun-
damentale Abgrenzung dieser Dienste besteht. Hierzu 
merkt Raschauer an, dass Technische Dienste nicht den 
Zahlungsauslöse- oder Kontoinformationsdiensten 
zugeordnet werden dürfen.25 Gleichzeitig wird jedoch 
nicht darauf eingegangen, ob diese Abgrenzung und 
Ausklammerung auch auf Zahlungsauslöse- und Konto-
informationsdienste übertragbar ist, was eine parallele 
Ausübung beider Zahlungsdienste ausschliessen würde.

Aus aufsichtsrechtlicher Sicht beschäftigt sich Fletz-
berger mit dem regulatorischen Einbezug der neuen 
Drittdienstleister und der Erweiterung des Anwendungs-
bereichs der PSD2 bzw des ZaDiG 2018. Dabei widmet er 
sich speziell den Tätigkeitsbereichen und Zulassungs-
voraussetzungen der dritten Zahlungsdienstleister. Be-
züglich der Zulassungserteilung schreibt Fletzberger fest, 
dass der Zahlungsauslösedienstleister zur Erbringung 
von Zahlungsdiensten, eine Bewilligung von der Fi-
nanzmarktaufsicht ( FMA ) benötigt, hingegen der Kon-
toinformationsdienstleister nur eine Registrierung bei 
der FMA bedarf.26 Daraus folgert Raschauer, dass der 
Technische Dienstleister, welcher ausserhalb des Zah-
lungsdienstregimes 27 agiert, einem Bewilligungs- bzw 
Registrierungsvorbehalt unterliegt, sofern dieser der 
Legalausnahme nach Art 3 ZDG entspricht.28

Gorzala fügt betreffend den zivilrechtlichen Neue-
rungen von Rechten und Pflichten im ZaDiG hinzu, dass 
das Zugriffsrecht auf Zahlungskonten Kunden nunmehr 
das Recht einräumt neue Zahlungsdienste basierend auf 
online zugängliche Zahlungskonten zu nutzen. Denn 
einhergehend mit der ausdrücklichen Zustimmung des 
Kunden, sind Banken ab sofort dazu verpflichtet, den 
neuen Zahlungsdienstleistern Zugang zu den Online-
Zahlungskonten der Kunden zu gewähren. Gleichzeitig 
verweist sie aber auch auf die Zugangsverweigerung der 
Bank. Diese kann nämlich den Zugang zu Zahlungskon-
ten verweigern, wenn beispielsweise objektive Betrugs-
gründe vorliegen.29

25 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-
nischem Infrastrukturdienst « 7–8.

26 Fletzberger, Der geänderte Anwendungsbereich der PSD2 bzw 
ZaDiG 325–331.

27 BuA 110 / 2019 7.
28 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 8.
29 Gorzala, PayTechs im Open Banking 46–48.
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Fletzberger führt die Thematik des Zugriffsrechts 
weiter, indem er bei der Umsetzung von Open Banking 
in der PSD2 zwischen den Anforderungen der Bank und 
den Drittdienstleistern unterscheidet. Hierbei greift 
er bei den Anforderungen der Bank speziell den Open 
Access auf Zahlungskonten für dritte Zahlungsdienst-
leister auf. Dabei weist er explizit darauf hin, dass der 
Open Access im Sinne der PSD2 nur für online zugängli-
che Zahlungskonten gilt. Zudem verweist Fletzberger auf 
das technische Verfahren von Open Banking, das über 
die jeweiligen API-Schnittstellen erfolgt. Gleichzeitig 
berücksichtigt er auch die Bereitstellung von Fallback-
Mechanismen, im Falle von technischen Problemen. 
Bezüglich den Anforderungen an Drittdienstleister rü-
cken insbesondere die neuen Sicherheitsvorkehrungen 
hinsichtlich dem Umgang mit sensiblen Zahlungsda-
ten, der Erfordernis der ausdrücklichen Zustimmung 
und der Datenverwendung in den Vordergrund.30 Dabei 
kommt es in Anbetracht der Datenverwendung durch 
Drittdienstleister zu datenschutzrechtlichen Diskussio-
nen zwischen Duy und Stempkowski  31 und Sander   32. Ei-
nerseits schliessen Erstere die Verwendung von Konto-
daten für andere Zwecke explizit aus, andererseits geht 
Sander so weit zu meinen, dies im Verweis auf Art 6 DS-
GVO zu widerlegen. Die europäischen Behörden haben 
sich zur Kollision der PSD2 und DSGVO bisher nur we-
nig geäussert.33

Aus haftungsrechtlicher Perspektive setzt sich Ma-
der mit der Haftungsregelung bei unautorisierten Zah-
lungsvorgängen auseinander. Hierzu greift er speziell 
den Erstattungsanspruch des Zahlers gegenüber der 
Bank auf, wobei er auch auf den Regressanspruch der 
Bank auf den Zahlungsauslösedienstleister verweist.34 
In weiterer Folge vollzieht Emmenegger die Haftungsre-
gelung des Zahlungsauslösedienstleisters durch die Un-
terteilung in Aussen- und Innenverhältnis. Dabei zeigt 
sich das Aussenverhältnis in der Erstattungspflicht der 
Bank und das Innenverhältnis im Regressanspruch der 
Bank auf den Zahlungsauslösedienstleister.35 Demge-
genüber befasst sich Zahrte mit der Haftungsregelung 
von verspäteten oder nicht ausgeführten Zahlungen, so-
dass einerseits die Nichterfüllung der Zahlung nicht von 
der Bank in Rechnung gestellt werden darf und anderer-
seits bei verspäteten Zahlungen die Gutschrift auf dem 
Empfängerkonto anzukommen hat, als ob der Auftrag 
fristgerecht ausgeführt worden wäre.36

30 Fletzberger, Open Banking und PSD2 295–297.
31 Duy / Stempkowski, PSD II und Datenschutz 791–792.
32 Sander, DS-GVO vs. PSD II 70–73.
33 Fletzberger, Open Banking und PSD2 295–297.
34 Mader, Gesetzgebungsmonitor Zahlungsdienstegesetz 131.
35 Emmenegger, Zahlungsverkehr 106–108.
36 Zahrte, Neuerungen im Zahlungsdiensterecht 340–341.

Vom bereits bestehenden Schrifttum grenzt sich die 
Arbeit insofern ab, da der Fokus der Abgrenzung insbe-
sondere auf die Abgrenzungsmerkmale Zulassungser-
teilung und Neuerungen im zivilrechtlichen Teil III des 
ZDG 37 gelegt wird. Hierzu treten im Hinblick auf Open 
Banking speziell die neuen Zugriffsrechte und die Daten-
verarbeitung in den Vordergrund. Dabei erfolgt die Ab-
grenzung innerhalb des errichteten Abgrenzungskon-
zepts des Drittdienstleister-Triangle, welches die neuen 
Drittdienstleister der PSD2 Zahlungsauslösedienstleis-
ter, Kontoinformationsdienstleister und Technischer 
Infrastrukturdienstleister umfasst. Auf dieser Basis wer-
den die Abgrenzungen in erster Linie unter dem ZDG 
ausgeführt und stellenweise in rechtsvergleichender 
Form mit dem ZaDiG ausgearbeitet.

B.� �Zielsetzung�und�Forschungsfrage

Die zu erwartenden Resultate, die mithilfe dieser Bache-
lorarbeit gewonnen werden, spiegeln sich in erster Linie 
in der detailgetreuen und nachvollziehbaren Beantwor-
tung der Forschungsfrage wider. Dadurch sollen sich die 
in Kapitel I.A erläuterten Wissenslücken schliessen und 
die erworbenen Erkenntnisse literarische und praxisre-
levante Hilfestellung innerhalb der Beleuchtung und 
genauen Abgrenzung der neuen Drittdienstleister der 
PSD2 in Bezug auf Open Banking leisten.38 Konkret be-
steht das Ziel darin, ausgehend vom Open Banking das 
aufgestellte Abgrenzungskonzept im Rahmen des Dritt-
dienstleister-Triangle, bestehend aus Zahlungsauslöse- 
und Kontoinformationsdienstleister und Technischen 
Infrastrukturdienstleister, kritisch anhand der zent-
ralen Abgrenzungsaspekte gegenüberzustellen. Diese 
Abgrenzung der neuen Drittdienstleister stellt einen 
grundlegenden Kernbereich dieser Arbeit dar, um folg-
lich auf die Notwendigkeit der Abgrenzung hinsichtlich 
Open Banking hinzuweisen.

Auf Grundlage der in Kapitel I.A aufgezeigten For-
schungslücken und der aufgezeigten Zielsetzungen lau-
tet die der Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage 
wie folgt: Warum ist eine klare Abgrenzung der neuen Dritt-
dienstleister der PSD2 im Hinblick auf Open Banking von 
Notwendigkeit ?

C.� �Methodik�und�Gang�der�Untersuchung

Um die dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungs-
frage zu untersuchen, bedarf es einer fundierten Litera-
turanalyse. Ausgehend von der Literaturanalyse, welche 
neben Gesetztestexten, Gesetzeskommentaren, Mono-

37 Zivilrechtlicher Teil.
38 Ambos, Internationales Forschungs- und Entwicklungsmanage-

ment 4.
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graphien, Aufsätzen auch einschlägige Urteile umfasst, 
sollen verifizierte Erkenntnisse über die Notwendigkeit 
der Abgrenzung der neuen Drittdienstleister der PSD2 
im Hinblick auf Open Banking transparent dargestellt 
werden. Dabei knüpft der rote Faden an der rechtswis-
senschaftlichen Hermeneutik an, welche im intendier-
ten Sinne die systematische Beleuchtung von Rechts-
vorschriften auffasst. Hierbei stellt speziell die kritische 
Rechtsanalyse der PSD2 und des ZDG zentrale Kompo-
nenten dar, wobei die Bestimmungen besonders bei den 
Abgrenzungsmerkmalen auch stellenweise in rechtsver-
gleichender Form zum österreichischen ZaDiG eingear-
beitet werden.

Das zweite Kapitel dieser Arbeit führt in die grund-
legende Terminologie von Open Banking ein, indem 
speziell auf die Entstehung von Open Banking und den 
fundamentalen Treibern eingegangen wird, die in Zu-
sammenhang mit der einschlägigen Literatur und den 
dazu einhergehenden Gesetzesstellen präsentiert wer-
den. Auf Basis dessen kommt es zu einer Gegenüberstel-
lung der Geschäftsmodelle Open Banking und traditio-
nelles Bankengeschäft, die anhand von Praxisbeispielen 
begleitet werden, um daraus auf das zukunftsrelevante 
Kooperationsmodell und gemeinsame Agieren von Ban-
ken, Drittdienstleistern und FinTechs als Partner hinzu-
weisen. Ferner wird basierend auf den fünf aufgestellten 
Szenarien des Basler Ausschusses, hinsichtlich der Eta-
blierung von FinTechs in der Bankwirtschaft, ein Blick 
in die Zukunft gewagt, um einen allfälligen Trend in der 
Beziehung zwischen Banken und FinTechs zu erkennen.

Darauf aufbauend folgt die Beleuchtung der wirt-
schaftswissenschaftlichen Hintergründe von Open Ban-
king. Dabei zielen die Hintergründe speziell auf die 
Veränderung der Bankwirtschaft aufgrund der Mono-
polstellung öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute ab. 
Schliesslich zeigt der Gesetzgeber seine strikte Haltung 
gegenüber der Monopolstellung von Grossbanken in-
sofern auf, dass es im Zuge der Forcierung zum Open 
Banking und in Einklang mit den Vorschriften der PSD2, 
endgültig zu einem Entzug der Monopolstellung von 
Banken kommt. Dadurch führt die Öffnung der Bank-
wirtschaft zum ursprünglichen kundenzentrierten An-
satz zurück, in dem der Kunde nun auch andere Zah-
lungsdienste auf Basis seines Zahlungskontos nutzen 
kann. Zum grundlegenden Verständnis folgt hierzu 
eine Begriffsdefinition von öffentlich-rechtlichen und 
privatrechtlichen Kreditinstituten, um auf dieser Ba-
sis auf das Spannungsfeld der Einordnung systemrele-
vanter privat-rechtlicher Kreditinstitute als » bedeutende 
Unternehmen « durch die Europäische Zentralbank ( EZB ) 
hinzuweisen. Dieses Spannungsfeld wird dabei speziell 
am Beispiel der daraus entfaltenden Wettbewerbsvor-
teile und in weiterer Folge am Exempel von Staaten-Ban-
ken-Nexen herangeführt. Ferner wird die Intention des 

Entzugs der Monopolstellung von Banken durch Open 
Banking in Rücksicht auf die 2008 / 09 durchlebte Finanz-
krise und der danach gegründeten Europäischen Ban-
kenunion und Basel III diskutiert.

Gegenstand des dritten Kapitels ist die regulatori-
sche Erfassung der neuen Drittdienstleister der PSD2, 
die speziell anhand dem ZDG ausgeführt wird. Zunächst 
wird auf Grundlage der einschlägigen Literatur und den 
gesetzlichen Bestimmungen der Tätigkeitsbereich der 
neuen Drittdienstleister näher erläutert und gemäss 
den Definitionen der PSD2 und dem ZDG aufgezeigt. 
Darauf basierend werden die Zulassungsvoraussetzun-
gen und die Meldung an die liechtensteinische FMA an-
hand eines Zulassungsverfahren-Beispiels schrittweise 
beleuchtet. Nach der gesamtheitlichen Beleuchtung der 
neuen Drittdienstleister, ergibt sich daraus das soge-
nannte Drittdienstleister-Triangle, bestehend aus Zah-
lungsauslösedienstleister, Kontoinformationsdienst-
leister und Technischem Infrastrukturdienstleister.

Abschliessend werden auf Grundlage der Ab-
grenzung zur Zulassungserteilung, die wesentlichen 
Merkmale im Zulassungsverfahren innerhalb des 
Drittdienstleister-Triangle diskutiert und in den Zwi-
schenergebnissen zusammengefasst.

Darauf aufbauend führt das vierte Kapitel zur Um-
setzung von Open Banking in der PSD2 und im ZDG hin. 
Dabei wird zum grundlegenden Verständnis auf den 
systematischen Aufbau des revidierten ZDG eingegan-
gen, um in weiterer Folge die Anforderungen an kon-
toführende Zahlungsdienstleister im Zusammenhang 
mit XS2A zu beleuchten. Dazu nehmen insbesondere 
der Kontrahierungszwang, die Ablehnung des Konto-
zugangs und das Klagerecht auf Kontozugang durch 
dritte Zahlungsdienstleister eine grundlegende Rolle 
hinsichtlich XS2A ein. Des Weiteren werden die Anfor-
derungen der dritten Zahlungsdienstleister näher re-
flektiert, wobei der Fokus auf die in der Praxis meist 
diskutiertesten Rechtsfragen gelegt wird. Damit treten 
insbesondere datenschutzrechtliche Fragestellungen in 
den Vordergrund, die hier beispielsweise die Erforder-
nis der ausdrücklichen Zustimmung, den Umgang mit 
sensiblen Daten, die Starke Kundenauthentifizierung 
( SCA ) und die Datenverarbeitung durch dritte Zahlungs-
dienstleister umfassen. Ferner wird im Zusammenhang 
mit dem XS2A ein Überblick über die neuen Transpa-
renz- und Informationspflichten der neuen Zahlungs-
dienstleister geschaffen.

Zur Vollständigkeit im Drittdienstleister-Triangle, 
wird zudem in aller Kürze auf die Anforderungen des 
Technischen Infrastrukturdienstleisters eingegangen, 
auch wenn dieser ausserhalb des Zahlungsdienstere-
gimes agiert und der Legalausnahme untergeordnet ist. 
Im Rahmen der darauf folgenden Abgrenzung im Hin-
blick auf XS2A, sollen wesentliche Abgrenzungsmerk-
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male hervorgehoben und in den Zwischenergebnisse 
zusammentragen werden. Abschliessend wird zur Voll-
ständigkeit ein Exkurs in die zivilrechtliche Haftungsre-
gelung der neuen Drittdienstleister der PSD2 im Dritt-
dienstleister-Triangle gewagt. Damit soll ein Einblick in 
die zivilrechtlichen Haftungsregelungen von unautori-
sierten, nicht erfolgten, fehlerhaften, verspäteten oder 
betrügerischen Zahlungsvorgängen gewährt werden. 
Hierzu ist anzumerken, dass die ausgearbeiteten zivil-
rechtlichen Haftungsregelungen lediglich zur Vollstän-
digkeit des Themengebietes dienen und aufgrund des 
vorgegebenen Rahmens keine umfassende zivilrechtli-
che Haftungsanalyse umfasst.

Im letzten Kapitel der vorliegenden Bachelorarbeit 
werden in aller Kürze die gewonnen Erkenntnisse ge-
samtheitlich zusammengefasst und daraus auf die Not-
wendigkeit der Abgrenzung hingewiesen. Zuletzt wird 
auf potenzielle Forschungsgebiete verwiesen und ein 
Ausblick erfasst.

II.� �Open Banking

Beginnend mit der Entstehung von Open Banking, wid-
met sich das folgende Kapitel unter anderem der Ge-
genüberstellung von Open Banking versus traditionelles 
Bankengeschäft. Zur Veranschaulichung der Erläute-
rungen leisten Praxisbeispiele zusätzliche Hilfestellung, 
welche anhand der FIDOR Bank und der Liechtensteini-
schen Landesbank ( LLB ) demonstriert werden. Zudem 
skizziert das Kooperationsmodell Open Banking die Be-
deutung von Outsourcing und der Zusammenarbeit von 
Banken und FinTechs als Partner, das durch die 2018 dur-
geführte PwC-Studie untermauert wird. Abschliessend 
fasst das Resümee die Gegenüberstellung von Open Ban-
king versus traditionelles Bankengeschäft auf Grundlage 
fünf potenzieller Szenarien, welche vom Basler Ausschuss 
ausgearbeitet wurden und auf der Etablierung von Fin-
Techs in der Bankwirtschaft basieren, zusammen.

A.� �Entstehung�Open Banking

Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich längst 
nicht mehr in einer inkrementellen Weiterentwicklung, 
sondern setzt in ihrer rasant fortschreitenden Entwick-
lung insbesondere auf eine kundenzentrierte Dyna-
mik.39 Basierend auf den Fortschritten der Technologie 
im Rahmen der Digitalisierung, der zunehmenden Ver-
handlungsmacht und Ansprüche der Kunden und den 
verschärften Regularien, haben im Besonderen diese 
drei genannten Komponenten zu einer sequenziellen 

39 Deloitte, Wie Open Banking die Finanzbranche transformiert 
[ Internetartikel ].

Forcierung zum sogenannten Open Banking geführt.40 
Hinzu kommt, dass es in den letzten Jahren durch die 
verstärkte Monopolstellung seitens der Grossbanken, zu 
einer fundamentalen Entfernung vom ursprünglichen 
Bild eines kundenzentrierten Ansatzes gekommen ist.41 
In Kontrast zu dieser Entfernung, soll Open Banking wie-
der zurück zum ursprünglich kundenzentrierten Ansatz 
führen, indem den Banken die Monopolstellung auf die 
Kontoinformationen ihrer Kunden genommen wird.42

Mit der revidierten PSD2 zeigt der europäische Ge-
setzgeber ganz klar auf, dass nunmehr auch der Zah-
lungsverkehr von dieser kundenzentrierten Dynamik 
umfasst ist.43 Im Rahmen der Totalrevision der PSD1 
zur PSD2 in 2015, ist es durch die Öffnung von Kredit-
instituten und das Teilen von Bankinfrastrukturen und 
-daten mit Dritten 44 zu grundlegenden regulatorischen 
Veränderungen im europäischen Zahlungsverkehrs-
markt gekommen.45 Dabei ist Open Banking im Zusam-
menhang mit der PSD II gemäss Fletzberger mit Open Ac-
cess bzw Access-To-Account ( XS2A ) enger zu fassen und 
richtet sich speziell auf den Zugriff auf online zugängli-
che Zahlungskonten durch dritte Zahlungsdienste. Im 
Zuge dessen treten speziell Zahlungsauslöse- und Kon-
toinformationsdienstleister in den Vordergrund, welche 
nun auf Basis von XS2A ihre Zahlungsdienste erbringen 
können.46

B.� �Open Banking versus�traditionelles�
Bankengeschäft

Die kontinuierlichen Weiterentwicklungen innovati-
ver Technologien hat die traditionelle Wertschöpfungs-
kette traditioneller Banken zu einem wesentlichen Grad 
verändert und zu sich neu herausbildenden digitalen 
Plattformökosystemen geleitet. Im Rahmen des Open 
Banking stehen als Geschäftsmodelle insbesondere die 
neuen Drittdienstleister der PSD2, Zahlungsauslöse- 
und Kontoinformationsdienstleister und der Techni-
scher Dienstleister im Fokus.47 Seit 14. September 2019 
sind Banken nun gemäss XS2A dazu verpflichtet, die  

40 Rolfes / Wessling, Herausforderungen der europäischen Finanz-
industrie 69–82; Weber, Disruption der Finanzmarktregulierung 
durch neue Technologien ? 688–690; Schmitz, Wie Open Banking 
die Beziehungen im Bankwesen verändert [ Internetartikel ].

41 Chai, Sonderthema China: Ansprüche der Generation Z an ein 
modernes Banking – Ein Vergleich zwischen China und Deutsch-
land 115–117.

42 Brühl, Banking 4.0 – strategische Herausforderungen im digi-
talen Zeitalter 6–8.

43 Gorzala, PayTechs im Open Banking 46.
44 Fletzberger, Open Banking und PSD2 294.
45 Bramberger, Payment Services Directive II 32; Reiser, Ist der 

Bankbegriff noch zeitgemäss ? 820–821.
46 Fletzberger, Open Banking und PSD2 294.
47 Weber, Disruption der Finanzmarktregulierung durch neue 

Technologien ? 686–690.
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allumfassende Bereitstellung von Kontozugangsschnitt-
stellen für Zahlungsauslöse- und Kontoinformations-
dienstleister sicherzustellen.48

Durch die Freigabe der sensiblen Kundendaten 
an Drittdienstleister, werden speziell Kreditinstituten 
grundlegende Berührungspunkte zu ihren Kunden 
entzogen. Somit stellt die Öffnung der Bankwirtschaft, 
aufgrund dem offenen Zugang zu Zahlungskonten und 
Transaktionsdaten, einen substanziellen Umbruch für 
neue Drittdienstleister und FinTechs dar. Dabei zeigt 
sich Open Banking insbesondere als Herausforderung 
für das traditionelle Bankgeschäft.49 Weber und Baisch 
merken hierzu an, dass die PSD2 dadurch zu einer Ver-
schärfung des Wettbewerbs etablierter Institute mit 
neuen Finanzdienstleistern beiträgt.50

1.� �Geschäftsmodell�Open Banking

Aufgrund von kreativen FinTechs, welche Entwickler 
neuer innovativer, flexibler und personalisierter Finanz-
dienstleistungen und Finanzprodukten darstellen, wer-
den auf Grundlage von Open Banking neue Geschäfts-
modelle innerhalb der Finanzindustrie angetrieben.51 
Grundsätzlich erfolgt Open Banking nach dem Konzept 
des Data-Sharing   52, sodass die Öffnung der Finanzwelt 
auf Basis sogenannter Anwendungsprogrammier-
schnittstellen ( Application Programming Interface, API ) 
vollzogen wird. Diese APIs stellen intelligente Leitungen 
dar, die einen kontrollierten Datenfluss zwischen den 
verschiedenen Systemen bewerkstelligen.53 Hierbei set-
zen ca 78 % der eingerichteten APIs von Banken an dem 
derzeit vorherrschenden europäischen Standardframe-
work der Berlin Group an.54 Dabei soll das europäische 
Framework der Berlin Group zu einem gemeinsamen, 
offenen und harmonisierten europäischen Standard  
führen.55

Nunmehr erhalten dritte Zahlungsdienstleister, 
durch die von den Banken eingerichteten APIs, Zugang 
zu den Online-Zahlungskonten der Kunden 56, sodass 
ihre Zahlungsdienste effizient und ungehindert ausge-

48 Krepold et al, Bankrecht 102.
49 Thiele et al, Richtlinie über Zahlungsdienste ( PSD2 ) 1–3.
50 Weber / Baisch, Entwicklungen im europäischen Finanzmarkt-

recht 441–442.
51 Knöpfle et al, Die Zukunft der Banken – Wie neue Geschäftsmo-

delle Banken grundlegend verändern 130–141; Teambeiträge CC 
Ecosystems, Open Banking für neue Geschäftsmodelle [ Inter-
netartikel ]. .

52 Brodsky / Oakes, Data sharing and open banking 1–2.
53 Weber / Baisch, Entwicklungen im europäischen Finanzmarkt-

recht 441–442.
54 Gorzala, PayTechs im Open Banking 50.
55 Schmitz, Wie Open Banking die Beziehungen im Bankwesen 

verändert [ Internetartikel ].
56 Weber / Baisch, Entwicklungen im europäischen Finanzmarkt-

recht 441–442; Krepold et al, Bankrecht 102.

übt werden können.57 Hierzu definiert die Schweizerische  
Bankiervereinigung Open Banking als ein Geschäftsmo-
dell, welches auf Grundlage eines gesicherten und stan-
dardisierten Austausches Bankdaten für vertrauenswür-
dige Drittdienstleister zur Verfügung stellt.58 Gleichzeitig 
ist festzuhalten, dass die PSD2 auch den Kreditinstitu-
ten selbst die Möglichkeit zur Ausübung dritter Zah-
lungsdienste bietet, wodurch nun auch diese vom Open 
Banking profitieren können.59 Schliesslich werden auf 
Grundlage von Open Banking digitalen Dienstleistungen 
eine neue wesentliche Rolle zugetragen, welche sich in 
der Normalität auf Ebene aller Bankfunktionen wie bei-
spielsweise Zahlungen, Kredite, Einlagen und Investiti-
onsmanagement wiederfinden.

Diesbezüglich fügt Gorzala hinzu, dass Open Ban-
king insbesondere zur Förderung von innovativen 
Drittdienstleistern im Zahlungsverkehr führt und so-
mit zu praktischeren, sicheren und kostengünstige-
ren Bezahlungsmöglichkeiten für Kunden im E-Com-
merce beiträgt.60 An dieser Stelle setzt beispielsweise 
die deutsche Start-Up FIDOR Bank AG an, die ihren 
Fokus auf das Geschäftsmodell von Open Banking legt. 
Neben sicheren und bequemen Payment-Lösungen und 
Datenanalysen von Kontoinformationen, bietet diese 
zudem PSD2 XS2A APIs für ihre Kooperationspartner, 
wie beispielsweise traditionellen Banken, an. Diese 
stellen PSD2-konforme Schnittstellen dar, über wel-
che lizensierte Zahlungsauslöse- und Kontoinforma-
tionsdienste zugreifen können. Zudem können damit 
Partner einfach und unbegrenzt integriert werden.61 
Dies zeigen speziell die Banking-as-a-Service-Leistun-
gen der FIDOR Bank AG auf, die zudem auch Business-
Outsourcing-Services betreffend der Bereiche Bankpro-
dukte, Kundenservice und Compliance umfassen und 
dadurch in Kooperation mit traditionellen Banken als 
Partner stehen.62

Grundsätzlich stellt die primäre Ertragsquelle im 
Geschäftsmodell von Open Banking der Provisionspro-
zentsatz vom erzielten Umsatz dar, der generiert wird, 
wenn Kunden ihre Einkäufe mit der zum App-Konto ge-
hörenden Kreditkarte vollziehen. In Rücksicht auf das 
herangezogene Praxisbeispiel der FIDOR Bank AG be-
trug das Provisionsergebnis im Jahr 201.9 Millionen und 
zeigt somit ein Anstieg von + 37,2 % zum Wert vom Vor-
jahr 2017 mit EUR 4.3 Millionen auf. Die zweitgrösste Er-
tragsquelle geht aus dem Zinsergebnis mit EUR 228.000 
in 2018 hervor, was im Vergleich zum Vorjahr einen deut-

57 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 36.
58 Schweizerische Bankiervereinigung, Open Banking 1.
59 Fletzberger, Open Banking und PSD2 294.
60 Gorzala, FinTech-Kreditinstitute 52.
61 Fidor Bank, PSD2 für Kooperationspartner [ Website ].
62 Knöpfle et al, Die Zukunft der Banken – Wie neue Geschäftsmo-

delle Banken grundlegend verändern 140–141.
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lichen Rückgang von – 64,9 % im Wert von EUR 7,7 Mil-
lionen aufzeigt.63

2.� �Geschäftsmodell�Traditioneller�Banken

Zur Veranschaulichung des Geschäftsmodells traditio-
neller Banken, soll dies in Kürze am Praxisbeispiel der 
Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz ( LLB ) voll-
zogen werden. Das Geschäftsmodell der traditionellen 
Bank stützt sich neben dem Fungieren als Finanzin-
termediär vor allem auf die Tätigkeiten betreffend den 
Bereichen Einlagengeschäft, Kreditgeschäft und Zah-
lungsverkehr.64 Darauf basierend generiert die Bank 
ihre primären Einkünfte zum verhältnismässig gröss-
ten Teil durch das Verlangen von Zinsen.

Auf Grundlage des konsolidierten Jahresberichts 
der LLB AG, Vaduz vom Jahre 2019 ist ersichtlich, dass 
der Erfolg aus dem Zinsgeschäft mit einem Wert von 
CHF 91.933,00 Millionen als grösste Ertragsquelle her-
vorgeht. Die zweitgrösste Ertragsquelle spiegelt sich im 
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsge-
schäft wider, welcher den Wert von CHF 80.514,00 Milli-
onen annimmt und hierbei speziell das Kreditgeschäft, 
Wertpapier- und Anlagengeschäft und übriges Dienst-
leistungsgeschäft umfasst. Insgesamt erwirtschaftete 
die LLB AG, Vaduz in 2019 einen totalen Geschäftser-
trag von CHF 257.911,00 Millionen.65 Hierzu merkt Ren-
ker im grenzüberschreitenden Vergleich an, dass das 
Geschäftsmodell traditioneller Banken in Deutschland 
mit dem wesentlichen Anteil von circa 75 % vom zinsab-
hängigen Bankgeschäft abhängt, was sich vor allem in 
der derzeitig geprägten Zeit von Null- bzw Negativ-Zin-
sen als äusserst kritisch zeigt.66 Dies kann aus Sicht der 
LLB AG, Vaduz für das Jahr 2019 nicht bestätigt werden, 
da im Vergleich zum Vorjahr 2018 ein relativer Zuwachs 
von + 5,8 % im Erfolg des Zinsgeschäfts erzielt werden 
konnte.67

Die Bankwirtschaft befand sich noch nie in einer 
derartigen Wettbewerbsintensität wie sie derzeit durch-
lebt wird. Hinzu kommt, dass die hohe Preis- und Kon-
ditionentransparenz, verbunden mit ihren niedrigen 
Wechselkosten, fundamentale Treiber neben der all-
gemein hohen Liquidität im Finanzmarkt darstellen.68 

63 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, FIDOR 
Bank AG München Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 
01.  01.  2018 bis zum 31.  12.  2018 [ Websiteinformation ].

64 Temelkov, Fintech firms 140.
65 Liechtensteinische Landesbank, Erfolgsrechnung der LLB AG 221 

[ Website ].
66 Renker, Banken waren gestern 1–3.
67 Liechtensteinische Landesbank, Erfolgsrechnung der LLB AG 

221[ Website ].
68 Brühl, Banking 4.0 – strategische Herausforderungen im digita-

len Zeitalter 3–6; Schenck, Herausforderungen der europäischen 
Finanzindustrie 73–74.

Heutzutage gewährleisten sich diejenigen Finanzins-
titute einen essenziellen Wettbewerbsvorteil, die ihre 
personalisierten Dienste über das Multi- und Omni-
Channel-Konzept hinweg anbieten können.69 Im Zusam-
menhang mit den Stärken und Herausforderungen tra-
ditioneller Banken, tritt speziell der Kapitalzugang, der 
Umfang des Kundenstammes und das Kundenvertrauen 
in den Vordergrund. Im Zuge der Verfolgung eines Multi- 
und Omni-Channel-Konzepts stellt jedoch der heterogene 
Kundenstamm der traditionellen Bank eine Herausfor-
derung dar. Gerade in Anbetracht der Schliessung von 
physischen Filialen ist dies, aus Gründen der Aufrecht-
erhaltung der Bedienung der bestehenden Kundschaft, 
nicht umsetzbar. Speziell die ältere und vermögende 
Kundschaft präferiert eher einen offline-basierten An-
satz, fügt Ullrich hinzu.70

Zukünftig ist etablierten Banken zu empfehlen, ihre 
Anpassungsfähigkeit des kompletten Geschäftsmodells 
sicherzustellen, um in Zukunft agiler, flexibler und in-
novativer auf Kundenbedürfnisse und Trends reagieren 
zu können und somit vom ursprünglichen Customer 
Relationship Management zum Smart-Banking-Konzept 
überzugehen. Schliesslich wird die Bank von morgen 
auf Basis einer intelligenten digitalen Plattform von-
statten gehen, die bestehend aus den drei Teilnehmern: 
Kunde, Produktanbieter und Dienstleister gemeinsam 
eine Wertschöpfungsnetzwerk erschaffen.71

3.� �Kooperationsmodell�Traditionelle�Banken��
und�FinTechs�als�Partner

Eine Vielzahl traditioneller Banken treten den nachhal-
tigen Herausforderungen von Open Banking durch Mass-
nahmen wie beispielsweise Outsourcing   72 bzw Auslage-
rung von Drittdienstleistungen, welche zukünftig nicht 
länger in den Bereich des Kerngeschäfts fallen, entge-
gen. Dadurch können sich traditionelle Banken auf ihre 
Kernkompetenzen und auf die Verbesserung der Kun-
denschnittstellen zur reibungslosen Bereitstellung und 
Nutzung von Online-banking, Wallet Apps und Anlagebe-
ratungstools 73 fokussieren. Aufgrund des Markteintritts 
durch kreative Finanztechnologieunternehmen ( Fin-
Techs )  74 werden etablierte Finanzdienstleister einem 

69 Brühl, Banking 4.0 – strategische Herausforderungen im digita-
len Zeitalter 5; Zimmermann / Westermann, Omnichannel-Retai-
ling – Kundenorientierte Verknüpfung der Online- und Offline- 
Kanäle 3–4.

70 Ullrich, Die neue Welt der Banken 68.
71 Brühl, Banking 4.0 – strategische Herausforderungen im digi-

talen Zeitalter 5–6.
72 Uwer, Outsourcing digitaler Funktionen 162–163.
73 Linardatos, Automatisierte Finanzentscheidungen im Finanz-

wesen am Beispiel der Robo Advisory 216–219.
74 Ehtechami, Robo-Advisor ( y ) in Deutschland 118–121.
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enormen Druck hinsichtlich der Faktoren Innovations-
kraft, Kostengünstigkeit, Flexibilität und Vielfältigkeit 
ausgesetzt.75 Dennoch ist der Trend dahingehend, dass 
FinTechs als Partner von bereits etablierten Finanzin-
stituten agieren und somit basierend auf ihren Kom-
petenzen einzelne Komponenten der Wertschöpfungs-
kette herausbrechen, übernehmen und somit effizienter 
ausführen als es traditionellen Banken bisher gelang.76 
Zur Stärkung der Innovationskraft soll dabei das Poten-
zial von sogenannten ThinkTanks erkannt werden, die in 
der Regel zur einen Hälfte aus Bankiers und zur anderen 
Hälfte aus fachfremden Partnern bestehen.77

In Anbetracht von Outsourcing sind etablierte Fi-
nanzinstitute mit der grundlegenden Entscheidung be-
treffend Make or Buy konfrontiert, was aus wirtschafts-
wissenschaftlicher Sicht die strategische Entscheidung 
betrifft, ob ein Dienst selbst ausgeführt wird oder man 
diesen durch Dritte ausführen lässt.78

Die von Bartholmes et al durchgeführte PwC-Studie 
zum Thema » Outsourcing in der Finanzindustrie Trends 
und Herausforderungen für Banken, Drittdienstleister und 
FinTechs « belegt, dass Outsourcing heutzutage eine we-
sentliche Komponente in der Strategieentwicklung von 
Finanzinstituten darlegt. Hinzu kommt, dass die Aus-
lagerung von Finanzdienstleistungen, die nicht zum 
Kerngeschäft gehören, ihren Mehrwert speziell im Zu-
gang zu Fachwissen und Expertise von FinTechs und 
Drittdienstleistern sieht. Zudem ist aus der Studie er-
sichtlich, dass die überwiegende Mehrheit aller Markt-
teilnehmer davon überzeugt ist, dass das Outsourcing 
in den nächsten ein bis zwei Jahren signifikant zuneh-
men wird.

Abbildung 1 weist darauf hin, dass fast zwei Drittel 
der 2018 befragten Banken angeben, ihre auszulagern-
den Aktivitäten und Prozesse bereits in eine konkrete 
Planung und Strategieentwicklung umgesetzt zu haben. 
Darauf reagieren FinTechs und besonders externe Dienst-
leister mit einem Wert von 68 % und 90 %, die sich nun 
auf Basis der Kooperationsangebote der Banken auf die 
Entwicklung neuer Dienstleistungsangebote Innovatio-
nen konzentrieren. Zentral ist, dass die Bank von heute 
sich zur Bewältigung dieser Herausforderungen für 
die Kooperation mit langfristigen, strategischen Part-
nerschaften wie FinTechs und externen Dienstleistern 
entscheidet, um sich somit eine langfristige Effizienz- 
 

75 Brühl, Banking 4.0 – strategische Herausforderungen im digita-
len Zeitalter 3–6; Gorzala, FinTech-Kreditinstitute 50; Baisch / We-
ber, Rechtsentwicklung in der Europäischen Union und die 
Schweiz 196–197.

76 Rudorfer, Newsline 11; European Banking Authority ( EBA ) 
EBA / GL / 2019 / 02 4–6.

77 Ullrich, Die neue Welt der Banken 56–67.
78 Brühl, Banking 4.0 – strategische Herausforderungen im digi-

talen Zeitalter 3–6.

steigerung hinsichtlich Qualitäts- und Wachstumsfak-
toren zu sichern.79

Abbildung 1: Outsourcing von Prozessen und Aktivitäten in 
der Finanzindustrie.

( Aus der PwC-Studie » Outsourcing in der Finanzindustrie 
Trends und Herausforderungen für Banken, Drittdienstleister 

und FinTechs « von Bartholmes et al )  80

Basierend auf den Kooperationsbeziehungen zwischen 
etablierten Banken und FinTechs bzw Drittdienstleis-
tern, ist es ihnen nun möglich, sich in Zukunft in den 
Finanzmarktplätzen neu zu positionieren. Abbildung 2 
zeigt auf, dass der Kunde allmählich seine eins-zu-eins-
Beziehung zu seiner Bank verlässt und sich nach der 
vielfältigen Auswahl von Dienstleistungen und Produk-
ten richtet, die mit seinen persönlichen Bedürfnissen 
und Ansprüchen am besten in Einklang stehen.81 Dabei 
werden Bankdaten über APIs zwischen zwei oder meh-
reren am API-anknüpfenden Parteien ausgetauscht, um 
dadurch zu einer Effizienzsteigerung im Finanzmarkt 
mit verbesserten Möglichkeiten zu gelangen.82 Auf die-
sem Wege ermöglicht Open Banking einen grundlegen-
den Schritt in Richtung der Schaffung digitaler Plattfor-
mökosystemen 83 im Zuge des Beyond Banking.84

▷ Abbildung 2

79 Bartholmes et al, PwC Studie: Outsourcing 4–7.
80 Bartholmes et al, PwC Studie: Outsourcing 4–7.
81 Korschinowski, Open Banking und PSD2 [ Internetartikel ].
82 Bartholmes et al, PwC Studie: Outsourcing 14.
83 Gillé / Popović / Fromme, Digitale Transformation durch FinTechs 

am Beispiel digitaler Plattformen für Schuldscheindarlehen 
94–95.

84 Thiele et al, Open Banking und Auswirkungen 2.
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Das Kooperationsmodell von Open Banking und gemein-
same Agieren von Banken und FinTechs als Partner, ist 
in Abbildung 3 aufgezeigt. Dabei bietet Open Banking den 
ersten Schritt in Richtung eines digitalen Finanzökosys-
tems, in dem die Bank als Plattform Leader handelt, um 
somit zu Gunsten der Kunden ein breites, komfortables 

85 Deutsche Bundesbank, PSD 2 [ Website ].

und kundengerechtes Serviceangebot bereitzustellen. 
Hierbei verdeutlicht das Zusammenspiel von Bankkun-
den, Bank und Drittanbieter bzw FinTechs die wesentli-
che Bedeutung von API-Schnittstellen, die von der Bank 
bereitgestellt werden und dadurch ein gemeinsames 
Agieren ermöglichen.86

86 Korschinowski, Open Banking und PSD2 [ Internetartikel ].
87 Korschinowski, Open Banking und PSD2 [ Internetartikel ].

Abbildung 2: Ökosystem Open Banking

( Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsche Bundesbank )  85

Abbildung 3: Fundamentale Akteure im Open Banking und digitalen Ökosystem

( Eigene Darstellung in Anlehnung an Korschinowski )  87
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Basierend auf den Kooperationsbeziehungen werden 
gemeinsame Synergieeffekte erzielt, die sich aus der 
Bankenperspektive auf FinTech-typische Merkmale wie 
zB Agilität und die dynamische Reaktionsfähigkeit auf 
neue Trends und sich verändernden Kundenbedürf-
nisse stützt.88 Zusätzlich wird dadurch die Gewinnung 
neuer Innovationsideen durch die starke Innovations-
kraft 89 von FinTechs und den damit verbundenen mo-
dernen IT-Infrastrukturen gefördert.90 Gleichermassen 
profitieren Drittdienstleister und FinTechs vom Kunden-
stamm und der Finanzkraft der Bank als Partner.91

C.� �Gegenüberstellung�von�Open Banking versus�
traditionelles�Bankengeschäft

Abschliessend soll auf Basis der ausgeführten Gegen-
überstellung von Open Banking versus traditionelles 
Bankengeschäft nun ein Ausblick in die Zukunft ge-
wagt werden, indem die aufgestellten Schlussfolgerun-
gen des Basler Ausschusses hinsichtlich der Stellung 
von FinTechs für Banken und Aufsichtsbehörden in 
Rücksicht gebracht werden. Demgemäss werden fünf 
potenzielle Szenarien aufgezeigt, die durch die Etab-
lierung von FinTechs in der Bankwirtschaft an Präsenz 
gewinnen können. Die folgenden Szenarien sind nach 
eigener Beurteilung nach absteigender Relevanz auf-
gelistet.

1. Traditionelle Banken agieren gemeinsam mit Fin-
Techs im Rahmen einer Kooperationsbeziehung als 
Partner. Einzelne Komponenten aus der Wertschöp-
fungskette der etablierten Banken werden im Sinne 
des Outsourcing herausgebrochen, übernommen 
und durch FinTechs ausgeführt. Damit sollen ge-
meinsame Synergieeffekte und eine nachhaltige Ef-
fizienzsteigerung generiert werden.92

2. Traditionelle Banken stellen sich der Digitalisierung 
und modernisieren ihr traditionelles Geschäftsmo-
dell, um zu innovativeren, zukunftsorientierten und 
schliesslich besseren Banken zu werden. Dazu ge-
hört insbesondere der Ausbau des Online-Auftritts 
durch die Eigenentwicklung von kundenorientier-
ten Apps zur Hinführung von eigenständigen Pro-
duktabschlüssen.93 Zur Stärkung der Innovations-
kraft soll dabei das Potenzial von sogenannten 
ThinkTanks erkannt werden.94 Dies soll dabei bei-

88 Bartholmes et al, PwC Studie: Outsourcing 14.
89 Gorzala, FinTech-Kreditinstitute 50–54.
90 Schmitz, Wie Open Banking die Beziehungen im Bankwesen 

verändert [ Internetartikel ].
91 Bartholmes et al, PwC Studie: Outsourcing 14.
92 Brühl, Banking 4.0 – strategische Herausforderungen im digi-

talen Zeitalter 3–6.
93 Rudorfer, Newsline 11.
94 Ullrich, Die neue Welt der Banken 56–67.

tragen, das Konzept des Smart Banking langfristig 
zu erfüllen.95

3. Substitution traditioneller Bankgeschäfte durch 
technologiebasierte Geschäftsmodelle.

4. Verfolgung des Konzept von relegierten Banken – 
traditionelle Banken agieren als reine Produktan-
bieter und FinTechs profitieren vom direkten Kun-
denkontakt.

5. Traditionelle Banken sind sekundärer Wichtigkeit 
eingeordnet und eher irrelevant, weil Kundendienst-
leistungen nunmehr direkt von den neuen Finanz-
dienstleistern ausgeführt werden.96

D.� �Wirtschaftliche�Hintergründe�von�Open Banking

Zum grundlegenden Verständnis der wirtschaftlichen 
Hintergründe von Open Banking, wird folglich insbe-
sondere auf die Veränderung der Bankwirtschaft durch 
die Monopolstellung von Kreditinstituten eingegangen. 
Dabei wird in aller Kürze ein Überblick über öffentlich-
rechtliche Kreditinstitute und privatrechtlich-organi-
sierte Kreditinstitute gegeben. Ziel ist es dabei, auf das 
Spannungsfeld der Einordnung systemrelevanter Ban-
ken als » bedeutendes Unternehmen « durch die Europäi-
sche Zentralbank ( EZB ) aufmerksam zu machen. Fer-
ner wird dieses Spannungsfeld auf eine weitere Stufe 
gebracht, indem die daraus eröffneten Wettbewerbs-
vorteile öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute beleuch-
tet werden. Zur Vollständigkeit der Hintergründe und 
Einflussfaktoren von Open Banking wird abschliessend 
auf die Finanzkrise 2008 / 09 und der Entstehung der Eu-
ropäischen Bankenunion und Basel III eingegangen.

1.� �Veränderung�der�Bankwirtschaft�durch�die�
Monopolstellung�von�Kreditinstituten

Bereits in den Anfängen der Entstehung des europäi-
schen Bankenwesens im 13. Jahrhundert richtete sich 
das Hauptkriterium des Bankkunden in der Sicherheit 
der Bank, die Geld- bzw Vermögensanteile zuverlässig 
und sorgfältig zu verwahren und verwalten.97 Dieser Ge-
danke führt zu einem stark kundenorientierten Ansatz, 
sodass sich der damalige Kunde noch bewusst und zu 
seiner eigenen Sicherheit, für seine Bank entschieden 
hat. Dies hängt speziell damit zusammen, dass die da-
maligen Banken grundsätzlich als eigenständige, staat-
lich-unabhängig agierende Institute funktioniert ha-
ben. In Kontrast dazu, stellen heutzutage insbesondere 

95 Brühl, Banking 4.0 – strategische Herausforderungen im digi-
talen Zeitalter 5–6.

96 Rudorfer, Newsline 11.
97 Löffelholz, Geschichte der Banken 1–2.
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Grossbanken öffentlich-rechtliche Kreditinstitute dar, 
die aufgrund ihrer Monopolstellung die Bankwirtschaft 
grundlegend verändert haben. Dabei hat die Monopol-
stellung der Kreditinstitute dazu beigetragen, dass die 
Kapitalbeschaffung von Unternehmen und das Verhal-
ten von Privatkunden stark beeinflusst wurden und da-
mit von einem kundenzentrierten Ansatz weggeführt 
haben.98

a.  Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute

Grundsätzlich gilt eine Bank dann als öffentlich-recht-
liches Kreditinstitut, wenn sie sich vollkommen oder 
im Mehrheitsprinzip ( mindestens 51 % ) in staatlicher 
Hand befindet. Dabei tritt der Staat, Bund, Gemeinde 
vice versa durch ihre absolute oder überwiegende Betei-
ligung als Gesellschafter auf. Die Finanzstatistik argu-
mentiert, dass ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut 
dann vorliegt, wenn die öffentliche Hand die Kapital- 
oder Stimmrechtsmehrheit hält und dadurch Einfluss 
auf das operative Tagesgeschäft erlangt. Allgemein sind 
öffentlich-rechtliche Kreditinstitute in der Rechtsform 
der juristischen Person des öffentlichen Rechts ius pu-
blicum organisiert, was bedeutet, dass ihre Tätigkeiten 
hauptsächlich dem öffentlichen Interesse des Staates 
unterliegen.99

Zentral ist hierbei, dass durch die mehrheitliche 
Beteiligung des Staates als öffentlicher Träger und Ge-
sellschafter, dieser im Falle einer Liquidation des öf-
fentlich-rechtlichen Kreditinstituts die unbeschränkte 
Haftung übernehmen würde.100 Als Beispiel für ein 
klassisch öffentlich-rechtliches Kreditinstitut in Liech-
tenstein, kann hierbei die Liechtensteinische Landes-
bank ( LLB ) herangezogen werden.101 Dazu stellen im 
grenzüberschreitenden Vergleich in Deutschland die 
Sparkassen 102 und Landesbanken 103 und in Österreich 
die Nationalbanken und Landes-Hypothekenbanken 
öffentlich-rechtliche Kreditinstitute dar.104

b.  Privatrechtliche Kreditinstitute

Grundsätzlich stellen Banken juristische Personen des 
Privatrechts dar, die als Kapitalgesellschaften, Personen-
gesellschaften oder als Offene Gesellschaft organisiert 

98 Micheler, Anreizunverträglichkeiten im öffentlich-rechtlichen 
Bankensystem 172–173.

99 Staub-Ney. Öffentliche Banken, Gabler Banklexikon; Bundeszen-
trale für politische Bildung, Öffentliche Unternehmen [ Website ].

100 Huß, Weg zur Europäischen Bankenunion 129.
101 Liechtensteinische Landesbank, Traditionsreichste Bank in 

Liechtenstein [ Website ].
102 Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Siche-

rungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe [ Website ].
103 Lehmann, Grundriss des Bank- und Kapitalmarktrechts ( 2016 ) 13.
104 Schäfer, Das öffentlich-rechtliche Bankensystem 27.

werden können. Dabei treten Banken in der Praxis vor-
wiegend in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, in 
den meisten Fällen vor allem anhand einer Aktienge-
sellschaft 105, als Rechtssubjekt nach aussen auf.106 Den-
noch ist festzuhalten, dass sich die Rechtsform der Bank 
nicht exklusiv auf die Aktiengesellschaft beschränkt und 
somit auch andere Rechtsformen von der Bank ange-
nommen werden können.107 Ein wesentliches Abgren-
zungsmerkmal von privatrechtlichen Banken zu öffent-
lich-rechtlichen Banken stellen die Gesellschafter dar, 
die weder der öffentlichen Hand noch Genossenschaf-
ten zugehören.108 Dabei finden sich im Sektor der Privat-
banken vor allem private Regionalbanken sowie Zweig-
niederlassungen ausländischer Banken wieder.109 In 
Hinsicht auf die Geschäftstätigkeiten fokussieren sich 
Privatbanken grundsätzlich auf spezifische Geschäftstä-
tigkeiten wie beispielsweise Vermögensverwaltung oder 
Private Banking.110

2.� �Einordnung�als��»bedeutendes Unternehmen «�
durch�die�Europäische�Zentralbank

Nachdem nun auf die öffentlich-rechtlichen und privat-
rechtlichen Kreditinstitutsgruppen eingegangen wurde, 
soll nun auf dieser Grundlage die Frage beantwortet 
werden, inwiefern sich dabei ein Spannungsfeld zwi-
schen der Einordnung eines privatrechtlichen Kreditin-
stituts als » bedeutendes Unternehmen « durch die Europä-
ische Zentralbank ( EZB ) ergeben kann.

Zunächst ist festzuhalten, dass privatrechtliche Kre-
ditinstitute, veranlasst durch das starke Wachstum in 
ihrer Grösse, beispielsweise reflektiert in der Bilanz-
summe, dem Kundenstamm, dem zu verwaltenden 
Vermögensvolumina oder wirtschaftlichen Relevanz für 
die Europäischen Union ( EU ), vom privatrechtlich-or-
ganisierten Unternehmen nachträglich zum Sektor der 
öffentlichen Unternehmen übergehen können.111 Dies 
erfolgt dabei nicht zwingend auf Grundlage einer mehr-
heitlichen Beteiligung in der Höhe von mindestens 51 % 
eines öffentlich-rechtlichen Trägers 112, sondern viel-
mehr mittels der rein statistischen Einordnung und Be-
handlung des privatrechtlich-organisierten Kreditinsti-
tuts als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut.

105 Berwanger, Aktiengesellschaft ( AG ), Gabler Wirtschaftslexikon 
[ Website ].

106 Lehmann, Grundriss des Bank- und Kapitalmarktrechts ( 2016 ) 13.
107 Grundmann / Rathner, Bankwirtschaft, Rechnungswesen und 

Steuerung 300.
108 Abdin, Abschaffung des kostenlosen Girokontos 10–12.
109 Bundesverband der Deutschen / Volksbanken und Raiffeisenbanken 

e.V. ( BVR ), Finanzthemen [ Website ].
110 Kuhles, Interkulturelles Management westlicher Banken 289; Rit-

ter, LGT: Spezialist im internationalen Private Banking 169–170.
111 VO ( EU ) 1024 / 2013 Art 6 Abs 4; SSM-VO ( EU ).
112 Späth, Strategische Vertriebswegeplanung von Universalbanken 

41–42.
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Zentral ist hierbei, dass das privatrechtliche Kredit-
institut aufgrund seiner Systemrelevanz in der EU als 
» bedeutendes Unternehmen « angesehen wird, für das der 
Staat im Falle einer Liquidation, die unbeschränkte 
Haftung übernimmt.113 Diese Einordnung erfolgt durch 
die EZB, wobei die Single Supervisory Mechanism-Ver-
ordnung ( SSM-VO ) 114 die rechtliche Grundlage dafür 
darstellt. Dabei steht SSM für einen einheitlichen Auf-
sichtsmechanismus innerhalb des Euroraums, welcher 
neben dem einheitlichen Abwicklungsmechanismus 
( Single Resolution Mechanism, SRM ) und der europaweit 
harmonisierten Einlagensicherung zu den drei Säulen 
der Bankenunion gehört.115

Die Einordnung als  » bedeutendes Unternehmen « er-
folgt auf der aufsichtsrechtlichen Prüfung des privat-
rechtlichen Kreditinstituts auf seine Bedeutung bzw 
Einflussnahme auf die Wirtschaft der Europäischen 
Union, welche auf Grundlage des Art 6 Abs 4 SSM-VO er-
folgt. Damit werden Kreditinstitute dann als » bedeuten-
des Unternehmen « eingeordnet, wenn diese Übereinstim-
mungen mit den einschlägigen Vorschriften gemäss 
Art 6 Abs 4 oder Abs 5 lit b der SSM-Verordnung finden. 
Falls keine speziellen Tatbestände vorliegen, beziehen 
sich diese Vorschriften zur Einstufung der Bedeutung 
auf die drei folgenden Hauptkriterien: Grösse des Ins-
tituts, dessen Relevanz für die Wirtschaft der Europäi-
schen Union oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats 
und Bedeutung der grenzüberschreitenden Tätigkeiten 
des Instituts.116 Die Grösse des Instituts wird hierbei un-
ter anderem am Wert der Aktiva gemessen, der mehr als 
EUR 30 Milliarden 117 zu betragen hat, um von der EZB als 
» bedeutendes Unternehmen « tituliert zu werden. Wird das 
privatrechtliche Kreditinstitut von der EZB schliesslich 
als » bedeutendes Unternehmen « nach Art 6 Abs 4 SSM-VO 
eingestuft, so unterliegt dies ab sofort der direkten Auf-
sicht durch die EZB.118 Zusammenfassend kann aus den 
Vorschriften der SSM-Verordnung zur Einstufung als » be-
deutendes Unternehmen « entnommen werden, dass dies 
insbesondere das Feld der Grossbanken betrifft.119

3.� �Wettbewerbsvorteile�öffentlich-rechtlicher�
Kreditinstitute

Nachdem nun auf das Spannungsfeld bezüglich der 
Einordnung systemrelevanter Kreditinstitute als » be-
deutendes Unternehmen « eingegangen wurde, soll das 

113 Huß, Weg zur Europäischen Bankenunion 129.
114 SSM-VO ( EU ) Art 6 Abs 4.
115 Österreichische Nationalbank, Einheitlicher Aufsichtsmechanis-

mus.
116 SSM-VO ( EU ) Art 6 Abs 4 ( i )–( iii ).
117 SSM-VO ( EU ) Art 6 Abs 4 Unterabsatz 1.
118 Vgl SSM-VO ( EU ) Art 6 Abs 4 mit VO ( EU ) 468 / 2014 Art 2 Zi 17.
119 EuGH-Urteil C-450 / 17 P, Landeskreditbank Baden-Württemberg /  

EZB, ECLI:EU:C:2019;372, Rn 5.

Spannungsfeld auf eine weitere Stufe gebracht werden. 
Dabei soll die Frage beantworten werden, inwiefern sich 
Wettbewerbsvorteile für öffentlich-rechtliche Kreditins-
titut durch ihre Rechtsform oder Einordnung derselben 
ergeben können.

Michler merkt an, dass sich öffentlich-rechtliche 
Kreditinstitute durch ihre Rechtsform als juristische 
Personen des öffentlichen Rechts, einen wesentlichen 
Wettbewerbsvorteil sichern können, da sie von externen 
Ratingagenturen, wie beispielsweise Standard & Poor’s 
Rating Group, Moody’s Investor Service oder Fitch-IBCA, 
hinsichtlich langfristiger Kennzahlen wie zum Beispiel 
Ertragskraft, Kapitalausstattung und insbesondere Bo-
nität, prinzipiell besser eingestuft werden als privat-
rechtlich-organisierte Kreditinstitute.120 Allgemein gel-
ten Ratingagenturen als eigenständige Unternehmen, 
die die Bonität von Staaten, Unternehmen und Finanz-
produkten analysieren und auf Basis einer Bewertungs-
skala diese bewerten. Dabei ragt die Bewertungsskala 
von der Bestbewertung mit dem AAA ( Triple A ) und so-
mit höchster Bonität und niedrigstem Zahlungsausfall-
risiko bis zur schlechtesten Bewertung mit dem C bzw 
D und einem sehr hohen Zahlungsausfallrisiko. Diese 
Bewertungen nehmen wiederum Einfluss auf das Cash-
Management von Unternehmen, die sich speziell im 
Hinblick auf die geeignete Bankenauswahl auf die Bo-
nitätsbewertungen der Ratingagenturen berufen und 
schliesslich die Bank mit den besten Bewertungen wäh-
len.121 Die Bedeutung der drei grössten Ratingagentu-
ren Standard & Poor’s Rating Group und Moody’s Investor 
Service spiegelt sich insbesondere darin, dass sie weit 
mehr als 90 % der weltweiten Kreditverbindlichkeiten, 
verteilt über die gesamten globalen Finanzmärkte, be-
werten. Dadurch erhalten diese eine substanzielle Defi-
nitionsmacht, wer auf dem weltweiten Finanzmarkt als 
kreditwürdig betrachtet wird.122

In Zusammenarbeit mit der Frankfurt School of Fi-
nance & Management und der Unternehmensberatung 
BearingPoint betrachtet die 2015 durchgeführte Bearing-
Point-Studie über » Cash-Management und Zahlungsver-
kehr « unter anderem den Aspekt der Bankenauswahl 
aus Unternehmensperspektive. Hierbei wird vor allem 
darauf hingewiesen, dass der Grossteil der befragten Un-
ternehmen in Bezug auf die Bankenauswahl in ihrer Ent-
scheidungsfreiheit nur begrenzt agieren können. Dies 
ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass diese den 
strikten unternehmensinternen und gesetzlichen Vorga-
ben und Richtlinien der Treasury-Abteilung unterliegen. 

120 Michler, Anreizunverträglichkeiten im öffentlich-rechtlichen 
Bankensystem 172–174.

121 Kirchhof, Krise der Europäischen Währungsunion im Kon-
text der amerikanischen Ratingagenturen Standard & Poor’s, 
Moody’s und Fitch Ratings 1–2.

122 Hiß / Nagel, Ratingagenturen 28.
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Hinzu kommt, dass die Vorgaben zyklisch an die Rating-
Niveaus angepasst werden, wobei wieder in Betracht ge-
zogen werden muss, dass öffentlich-rechtliche Kredit-
institute durchgängig besser evaluiert werden. Damit 
weisen öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, aufgrund 
ihrer Beziehung zum Staat, prinzipiell höhere Wahr-
scheinlichkeiten auf mit der bestmöglichsten Bonitäts-
bewertung, dem Triple-A, ausgewiesen zu werden als 
privatrechtlich-organisierte Kreditinstitute  123 Dabei soll 
dieses Faktum gerade bei der Bankenauswahl stets in 
Rücksicht gebracht und gleichzeitig die Unabhängigkeit, 
Transparenz und Integrität der Ratingagenturen sicher-
gestellt werden. In diesem Zusammenhang beruht der 
Begriff der Integrität auf dem sorgfältigen und korrek-
ten Ausüben der Ratingtätigkeiten, welche in Einklang 
mit der Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit stehen.124

Denn insbesondere in Anbetracht der 2008 / 09 
durchlebten Finanz- und Bankenkrise, haben sich ex-
terne Ratingagenturen durch ihre fehlende Unabhän-
gigkeit, fehlende Integrität und Interessenskonflikte 
einige Diskrepanzen in der komplexen Verflechtung 
zwischen Grossbanken und Staat, im Sinne des Staaten-
Banken-Nexus, geleistet.125 Schliesslich hat die Kombi-
nation aus fehlender Integrität und Unabhängigkeit 
und sich daraus verstärkt entwickelten Interessenskon-
flikten 2008 / 09 zu einer regelrechten Zusammenarbeit 
zwischen Banken und Ratingagenturen geführt. Dies 
hat insbesondere dazu geführt, dass wertlose Wertpa-
piere, von bereits der Insolvenz nahestehenden Banken, 
trotzdem mit der höchsten Bonitätsbewertung von den 
Ratingagenturen bewertet wurden, um im Gegenzug 
hohe Zahlungen dafür einzunehmen. Diese rechtswid-
rige Zusammenarbeit wurde stets auch von führenden 
Ratingagenturen, wie Standard & Poor’s Rating Group 
oder Moody’s Investor Service praktiziert, um auf diese 
Weise Kunden nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Ne-
ben der Überbewertung von wertlosen Produkten wie 
Staatsanleihen, wurden Ratingagenturen zudem auch 
dafür bezahlt, teils hochriskante Produkte mit guten Be-
wertungen auszustellen.126

4.� �Staaten-Banken-Nexus

Das Konstrukt des Staaten-Banken-Nexus basiert auf 
der finanziellen Verbindung, im Sinne eines Risikover-
bundes, zwischen Staaten und wirtschaftlich schwa-
chen öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten. Dabei er-
öffnet sich dieser Risikoverbund aufgrund der starken 

123 Wölfing / Moormann / Svatopluk, BearingPoint-Studie über Cash-
Management und Zahlungsverkeh

124 VO ( EG ) 1060 / 2009 ErwGr 1–2.
125 Europäische Kommission, Regulating credit rating agencies 

[ Website ]; VO ( EG ) 1060 / 2009 ErwGr 1–2.
126 Klug, Finanzkrise 15–16.

globalen wirtschaftlichen Relevanz und Einflussnahme 
öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute auf das Finanzsys-
tem, welche in Krisenzeiten von den Staaten subventio-
niert und finanziert werden. Insbesondere seit der euro-
päischen Staatschuldenkrise 2010 / 11, hat sich die Kritik 
bezüglich des Konstrukts des Staaten-Banken-Nexus 
verstärkt, da dies besonders in Krisenzeiten eine selbst-
verschärfende Wirkung in sich birgt.127 Dabei umfasste 
die Staatsschuldenkrise mehrere zusammenwirkende 
Ursachen, wobei die Finanzkrise 2008 / 09 wesentlich 
dazu beigetragen hat.128 Das Risiko in der finanziellen 
Verbindung im Staaten-Banken-Nexus spiegelt sich im 
fortfolgenden Beispiel wider. Die Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Lage seitens systemrelevanter Kredit-
institute kann einerseits zu einer Bankenkrise oder an-
dererseits, durch das Einstehen des Staates, zu einer 
Staatsschuldenkrise führen.129 Veranlasst durch den 
selbstverschärfenden Effekt im Staaten-Banken-Nexus, 
gelangt dieses Krisenszenario in eine Art Teufelskreis, 
sogenannter » diablolic loop «, der letztlich zu einem 
doppelten Untergangsszenario zwischen Banken- und 
Staatsschuldenkrisen führt.130

5.� �Finanzkrise�2008�/�09:�Rettung�durch�
Staatsgarantien

Die staatliche Subventionierung von systemrelevanten 
Banken im Staaten-Banken-Nexus hat in der Finanz-
krise 2008 / 09 als ein sich selbstverschärfender Faktor 
gewirkt.131 Insbesondere die Rettungsaktionen grösse-
rer Finanzinstitute 2008 / 09 durch die Gewährung von 
Staatsgarantien, ohne dass diese seitens der Banken zu-
vor vorlagen, haben im Sinne des Too-Big-To-Fail neben 
heftiger Kritik und dem immensen Vertrauensverlust 
gleichzeitig zur Setzung von falschen bzw negativen An-
reizen im Finanzsektor geführt. Nachdem sich die US-
Behörden nach der Rettung grosser Finanzinstitute für 
einen Strategiewechsel entschieden haben und somit 
im September 2008 eine der grössten US-Investment-
banken Lehman Brothers liquidieren haben lassen, ist 
es global zu immensen Schockwellen im Finanzsystem 
gekommen. Dabei hätte dies ohne den Einzug enormer 
Rettungsschirmaktionen internationaler Staaten zum 
Einsturz des gesamten Finanzsystems führen können.132

127 Waschbusch, Staaten-Banken-Nexus, Gabler Banklexikon [ Web-
site ].

128 Tichy, Staatsschuldenkrise 797.
129 Gehringer, Gespenst des europäischen Staaten-Banken-Nexus 1; 

Waschbusch, Staaten-Banken-Nexus, Gabler Banklexikon.
130 Gischer / Herz / Menkhoff, Geld, Kredit und Banken 399.
131 Statistisches Bundesamt, Jahresgutachten 236; Gehringer, Ge-

spenst des europäischen Staaten-Banken-Nexus 1.
132 Weber, Disruption der Finanzmarktregulierung durch neue 

Technologien ? 684–685; Bundesverband Öffentlicher Banken 
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Basierend aus den 2008 / 09 gelernten Erkenntnis-
sen ist es von Notwendigkeit, dass regulatorische Pri-
vilegierungen betreffend den Forderungen gegenüber 
Staaten zukünftig zu reduzieren sind. Damit soll es zu 
einer definitiven Lockerung des Staaten-Banken-Nexus 
und zur Vermeidung negativer Anreizwirkungen kom-
men.133 Ossig weist ausdrücklich darauf hin, dass das 
Engagement seitens der EU-Kommission bezüglich des 
Aufbrechens der engen Beziehung im Staaten-Banken-
Nexus von grundlegender Bedeutung für das zukünftige 
Wirtschafts- und Finanzsystem ist. Speziell wenn vor Au-
gen gehalten wird, dass einer der Hauptintentionen und 
Ziele der PSD1 und PSD2 die Verbesserung und Stärkung 
des europäischen Finanzbinnenmarktes darstellt, wo-
bei sich der Staaten-Banken-Nexus als ein fundamenta-
les Hindernis zeigt.134

6.� �Gründung�Europäische�Bankenunion��
und�Basel�III

Zwölf Jahre nach der globalen Finanzkrise und sechs 
Jahre seit der Gründung der Europäischen Banken-
union, ist die Weiterentwicklung hinsichtlich der Lo-
ckerung des Risikoverbundes zwischen Staaten und 
Banken und der Stabilisierung des Bankensystems nur 
von inkrementellen 135 Fortschritten geprägt. Was bedeu-
tet, dass die Weiterentwicklung nur schrittweise Fort-
schritte aufzeigt.136 In diesem Zusammenhang spiegeln 
sich die schrittweisen Fortschritte seit der Finanzkrise 
2008 / 09 insbesondere in der Gründung der Europäi-
schen Bankenunion mit der Errichtung eines einheit-
lichen Aufsichtsmechanismus ( SSM ) und einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus ( SRM ) wider. Dabei richtet 
die Europäische Bankenunion ihr zentralstes Ziel auf 
die Lockerung der komplexen Verflechtung von Staaten-
Banken-Nexen. Damit einhergehend ist es zu neuen Re-
gulierungen und institutionellen Reformen gekommen.

Aufgrund der 2008 / 09 hohen Eigenkapitaldefizite der 
Banken zur Deckung der Risiken, mussten Staaten für 
eine Vielzahl von Banken finanziell einstehen. Diesem Ri-
sikomechanismus soll nunmehr durch den 2010 erschie-
nen Basel III abgegolten werden.137 Dabei zeigt sich der 
Rechtscharakter von Basel III in Form einer Empfehlung 
für Kreditinstitute hinsichtlich Eigenkapital- und Liqui-
ditätsregeln, welche vom Basler Ausschuss für Banken- 

Massoc, Banks, power, and political institutions: » too-big-to-
fail « banks 135–148.

133 Statistisches Bundesamt, Jahresgutachten 235–236.
134 Ossig, Bankenverband sieht Verflechtung von Staaten und Ban-

ken skeptisch [ Website ]; RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 5.
135 Kasper / Kielhorn / Schönermark, Digitale Transformation als stra-

tegische Herausforderung 90.
136 Statistisches Bundesamt, Jahresgutachten 236; Gehringer, Ge-

spenst des europäischen Staaten-Banken-Nexus 1.
137 Statistisches Bundesamt, Jahresgutachten 236–242.

aufsicht aufgestellt wurden.138 Mit dem 2018 fertiggestell-
ten Basel III-Abkommen wird ab sofort insbesondere die 
Eigenkapitalzusammensetzung für Banken neu geregelt. 
Zwar befindet sich die Eigenkapitalquote seit 2013 im-
mer auf dem gleichen Mindestniveau von 8 %, jedoch 
hat sich die Eigenkapitalzusammensetzung zur verbes-
serten Absicherung von Risiken verändert, um somit 
die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten. Dabei ist 
dies dem Gedanken geschuldet, dass Banken ihre Risi-
ken zukünftig nun unabhängig vom Staat selbst auffan-
gen können und somit, zum Schutz des Finanzsystems, 
keine Staatsgarantien mehr abverlangen.139

III.� �Die�neuen�Drittdienstleister��
der�PSD2

Der europäische Gesetzgeber hat durch seine umfang-
reichen Neuregelungen in der PSD2 verdeutlicht, dass 
ihm vor allem das Thema Sicherheit im Zahlungsver-
kehr von Bedeutung ist.140 Damit einhergehend ist es, 
insbesondere durch den regulatorischen Einbezug der 
dritten Zahlungsdienstleister, zur Schärfung des An-
wendungsbereichs der PSD2 gekommen. Als dritte Zah-
lungsdienstleister treten Zahlungsauslöse- und Konto-
informationsdienstleister in den Vordergrund 141, wobei 
der Technischer Infrastrukturdienstleister diese un-
terstützt aber ausserhalb des Zahlungsdienstregimes 
agiert. Nunmehr ist auch dieser in der PSD2 erfasst.142 
Gemeinsam bilden sie das sogenannte Drittdienstleis-
ter-Triangle, wie in Abbildung 4 dargestellt. Dabei wird 
das folgende Kapitel einen Einblick in die Tätigkeiten, 
Definitionen nach der PSD2 und dem ZDG und die Zu-
lassung der neuen Drittdienstleister der PSD2 gewähren. 
Auf dieser Basis soll ein wesentliches Verständnis für die 
in Kapitel IV durchgeführte Abgrenzung innerhalb des 
Drittdienstleister-Triangle gebildet werden.

▷ Abbildung 4

138 Bundesministerium für Finanzen, Fragen und Antworten zu Ba-
sel III [ Website ].

139 Bundesministerium der Finanzen, Einfach erklärt: Was ist Basel 
III ? [ Website ]; Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Basel III: Ein 
globaler Regulierungsrahmen für widerstandsfähigere Banken 
und Bankensysteme 13–31.

140 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 4.
141 Baisch / Weber, Rechtsentwicklung in der Europäischen Union 

und die Schweiz 196–197.
142 BuA 110 / 2019 7.
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A.� �Zahlungsauslösedienstleister

In Folge der Tatsache, dass seit Verabschiedung der 
PSD1 eine Vielzahl neuer Zahlungsdienstarten vor allem 
im Spektrum der Internetzahlungen eingetreten sind, 
spielt speziell der Online-Banking-basierte Zahlungsaus-
lösedienstleister eine bedeutende Rolle im elektroni-
schen Geschäftsverkehrs. Auf Basis einer eingerichteten 
Softwarebrücke zwischen der Website des Online-Händ-
lers und der Online-Banking-Plattform des Kunden, ist 
es durch den dazwischen geschalteten Zahlungsauslö-
sedienstleister nun möglich, Zahlungen im E-Commerce 
sicher über das Internet auszulösen.143 Dies erfolgt un-
ter anderem dem Zweck zufolge, dem Zahlungsempfän-
ger die Gewissheit zu geben, dass die Zahlung ausgelöst 
wurde und demnach die Ware unverzüglich freizugeben 
bzw die Dienstleistung zu erbringen ist.144

Zentral ist hierbei, dass der Zahlungsauslösedienst-
leister den Zahlungsvorgang nicht selbst ausführt, son-
dern diesen regelrecht nur beim kontoführenden Insti-
tut mit verbindlicher Wirkung anstösst. Die Ausführung 
des Zahlungsvorgangs wird durch das kontoführende 
Institut ausgeübt. Allgemein soll dadurch speziell das 
Risiko für unautorisierte Zahlungsvorgänge minimiert 
werden, welche in späterer Folge anhand eines Ex-
kurses in die zivilrechtlichen Haftungsregelungen in  
Kapitel IV. F beleuchtet werden.145 Mit dem Zahlungsaus-
lösedienstleister können Bankkunden ihre Finanzge-
schäfte nun über eine einzige Plattform mit maximaler 
Nutzungsvariation ausschöpfen, sodass Transaktionen 
nicht mehr über mehrere und unterschiedliche Online-
Banking-Plattformen ausgeführt werden müssen und 
sich somit der Grad der Komplexität von multilatera-
len Log-Ins schmälert.146 Zusätzlich eröffnet sich damit  

143 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 27; VnB 865 / 2017 7; Freshfields Bruck-
haus Deringer, Zweite Zahlungsdiensterichtlinie 2.

144 Linardatos, Teil 1. Recht des Zahlungsverkehrs K. Online-Ban-
king, V. Einschaltung von Drittdienstleistern Rn 262–263; Ur-
schitz, Dritte Zahlungsdienstleister [ Website ].

145 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-
nischem Infrastrukturdienst « 7.

146 Gorzala, PayTechs im Open Banking 46–47.

für Personen, die über keine Kreditkarte verfügen oder 
nicht online damit bezahlen möchten, die Möglichkeit 
am elektronischen Zahlungsverkehr im E-Commerce 
teilzunehmen.147 Grundlage dafür stellt genügendes 
Guthaben des Zahlers auf seinem Bankkonto oder ein-
gerichtetem Zahlungsauslösedienst-Konto dar.148 Allge-
mein merkt Maifarth hierzu an, dass bereits 88 % der 
Kunden ihre Zahlungen im E-Commerce mit Zahlungs-
auslösediensten auslösen.149

▷ Abbildung 5

147 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 4 und 29.
148 PayPal, Vorteile von PayPal [ Website ].
149 Maifarth, PSD II [ Website ].

Abbildung 4: Drittdienstleister-Triangle

( Eigene Darstellung )
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Beginnend mit der Warenbestellung des Kunden bei ei-
nem Online-Händler, beauftragt der Zahler im zweiten 
Schritt den Zahlungsauslösedienstleister zulasten seines 
bei einem anderen Zahlungsdienstleister geführten Kon-
tos die Überweisung auszulösen. Dabei ist der Zahlungs-
auslösedienstleister als FinTech-Bezahldienst 152 grund-
sätzlich auf der Website des Online-Händlers unter den 
verschiedenen Bezahlmöglichkeiten, zB » PayPal « oder 
» Sofortüberweisung «, vorzufinden.153 Wie in der Abbildung 
5 ersichtlich, befindet sich der Zahlungsauslösedienst-
leister zwischen der Autorisierung des Zahlers und der 
Zahlungsausführung des kontoführenden Instituts.154 
Dazu bedeutet der Begriff der Autorisierung, dass dem 
Zahlungsauslösedienstleister durch die ausdrückliche 
Zustimmung des Kunden, ein Zugriffsrecht auf das je-
weilige Online-Zahlungskonto zur Erbringung des Zah-
lungsauslösedienstes eingeräumt wird.155 Im nächsten 
Schritt ist der Zahler dazu veranlasst, sich gegenüber 
dem Zahlungsauslösedienstleister gemäss einer starken 
Kundenauthentifizierung ( SCA ) zu authentifizieren, um 
somit seine Identität sicherzustellen. Dabei beinhaltet 
die SCA das Heranziehen von mindestens zwei unabhän-
gigen Merkmalen aus den drei Kategorien Wissen ( PIN ), 
Besitz ( Handy ) und Inhärenz ( Fingerabdruck ) im Falle ei-
nes Zugriffs auf Online-Zahlungskonten.156 Ferner erhält 

150 Kunz, Die neue Zahlungsdiensterichtlinie ( PSD II ): Regulatori-
sche Erfassung » Dritter Zahlungsdienstleister « 417–418.

151 Deutsche Bundesbank, PSD 2 [ Website ].
152 Krimphove, Überblick bestehender zivil-und aufsichtsrechtliche 

Normierung von Fintechs 56.
153 Deutsche Bundesbank, PSD 2 [ Website ].
154 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 7.
155 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 64 Abs 1 mit Art 66.
156 delVO ( EU ) 389 / 2018 Art 4.

der Zahlungsauslösedienstleister die Überweisungsdaten 
seitens des Online-Händlers und löst darauf folgend die 
Überweisung bei der Bank des Kunden aus. Die folgende 
Ausführungsbestätigung wird über den Zahlungsauslöse-
dienstleister an den Online-Händler weitergeleitet, der so-
fort nach Eingang der Ausführungsbestätigung die Ware 
freizugeben hat.157 Allgemein besteht die Hauptaufgabe 
des Zahlungsauslösedienstleisters in der sicheren Über-
mittlung des Online-Zahlungsauftrages an die Bank.158

1.� �Definition�nach�PSD2

Nach dem gesetzlichen Wortlaut der PSD2 stellt der Zah-
lungsauslösedienstleister einen Zahlungsdienstleis-
ter  159 im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs 
dar, der auf Antrag des Zahlers einen Zahlungsauftrag 
bei seinem kontoführenden Institut auslöst.160 Dabei ge-
hört der Begriff des Zahlers der Gruppe Zahlungsdienst-
nutzer an.161 Ferner gibt der Zahlungsauslösedienstleis-
ter dem Zahlungsempfänger die Gewissheit, dass die 
Zahlung im elektronischen Zahlungsvorgang ausgelöst 
wurde, um diesen somit aufzufordern, die Ware unmit-
telbar freizugeben bzw die Dienstleistung unmittelbar 
zu erbringen. Zusätzlich ermöglichen Zahlungsauslöse-
dienste, Verbrauchern wie auch Händlern, eine kosten-
günstige Lösung am elektronischen Zahlungsverkehr 

157 Deutsche Bundesbank, PSD 2 [ Website ].
158 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 7.
159 RL ( EU ) 2015 / 2366 Anhang 1 Abs 7.
160 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 4 Zi 15 und Zi 18.
161 Vgl Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und 

» technischem Infrastrukturdienst « 7 mit RL ( EU ) 2015 / 2366 
Art 4 Zi 8 und Zi 10.

Abbildung 5: Tätigkeitsbereich des Zahlungsauslösedienstleisters

( Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsche Bundesbank )  151

Zur Veranschaulichung des Zahlungsauslösedienstes, 
zeigt Abbildung 5 auf, wie ein Online-Zahlungsvorgang 
nunmehr durch den zwischengeschalteten Zahlungs-
auslösedienstleister vonstatten geht. Hierzu ist an- 
zumerken, dass mit dem Zahlungsauslösedienstleister, 

der Bank und dem Kunden immer mindestens drei Par-
teien am Zahlungsvorgang beteiligt sind. Zusätzlich ist 
typischerweise noch ein Online-Händler als Zahlungs-
empfänger in die Abwicklung des Zahlungsvorgangs 
eingebunden.
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teilzunehmen, ohne dabei über Kreditkarten zu verfü-
gen.162 Zentral ist, dass der Zahlungsauslösedienstleister 
bei der Auslösung von Zahlungsvorgängen zu keinem 
Zeitpunkt dazu berechtigt ist, in den Besitz der zu trans-
ferierenden Gelder des Zahlers zu gelangen.163 Zugleich 
ist jegliche Änderung, zum Beispiel des Geldbetrages 
des Zahlungsempfängers oder einer anderen Kompo-
nente, ausdrücklich zu unterlassen.164

2.� �Definition�nach�ZDG

Der Zahlungsauslösedienstleister stellt gemäss Art 4 
Abs 1 Zi 40 ZDG ein Zahlungsdienstleister dar, welcher 
auf Antrag des Zahlers diesen bei der Durchführung von 
Online-Transaktionen unterstützt.165 Zentral ist, dass der 
Zahlungsauslösedienstleister hierbei seine Dienstleis-
tungen unabhängig vom Bestehen einer Vertragsbezie-
hung zwischen ihm und dem kontoführenden Institut 
zu erbringen hat.166 Schliesslich übt der Zahlungsaus-
lösedienstleister seine Tätigkeit gegenüber dem Zah-
lungsdienstnutzer aus. Der Abschluss eines Vertrages 
zwischen dem Zahlungsauslösedienstleister und dem 
kontoführenden Institut kann jedoch aus datenschutz-
rechtlicher Sicht erforderlich sein.167 Im Sinne des Art 74 
Abs 2 ZDG ist es dem Zahlungsauslösedienstleister bei 
seiner Ausübung von Zahlungsauslösediensten untersagt 
die Geldbeträge des Zahlers zu halten.168 Diese wesentli-
che Bestimmung sieht stets auch der österreichische Ge-
setzgeber in § 60 ZaDiG 169 vor. Die Änderung des Geld-
betrages, der Daten des Zahlungsempfängers oder einer 
anderen Komponente des jeweiligen Zahlungsvorganges 
ist zudem zu unterlassen. Des Weiteren dürfen nur jene 
Daten vom Zahlungsdienstnutzers gefordert werden, die 
zur Erbringung des Zahlungsauslösedienstes notwen-
dig sind. Dies bestätigt sich in Art 74 Abs 2 ZDG insofern, 
dass die Verwendung, der Zugriff oder die Speicherung 
von Daten für andere Zwecke, die nicht zur Erbringung 
von Zahlungsauslösediensten dienen, unzulässig ist.170

3.� �Zulassungsvoraussetzungen�und�Meldung�an�die�
FMA�nach�Art�8�und�Art�9�ZDG

Um in Liechtenstein gewerbsmässig als Zahlungsaus-
lösedienstleister tätig sein zu können, bedarf es einer 
Bewilligung als Zahlungsinstitut bei der liechtenstei-

162 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 4 und 29.
163 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 Abs 3 lit a mit ErwGr 35.
164 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 Abs 3 lit d–h.
165 Vgl Art 4 Abs 1 Zi 39 iVm Zi 40 ZDG iVm BuA 11 / 2019, 25–26.
166 Art 74 Abs 4 ZDG.
167 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 7.
168 Vgl Art 74 Abs 2 Bst a–e ZDG mit RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 98 Abs 1 lit d.
169 § 60 ZaDiG.
170 Art 74 Abs 2 Bst a–k ZDG.

nischen Finanzmarktaufsicht ( FMA ).171 Dabei stellt das 
Bewilligungsverfahren die umfassende Prüfung rechtli-
cher und finanzieller Aspekte des Antragstellers durch 
die FMA dar. Dies erfordert in erster Linie eine Bewil-
ligungsantragstellung in deutscher Sprache bzw in 
amtlich beglaubigter Übersetzung, welche spezifische 
Erfüllungsmerkmale hinsichtlich der Angaben und 
Unterlagen vorzuweisen hat.172 Unter diese Erfüllungs-
merkmale fällt unter anderem das Vorlegen einer Be-
schreibung des Geschäftsmodells mit Art und Umfang 
der beabsichtigten Zahlungsdienste. Ferner ist über 
die Verfügung des in Art 10 Abs 2 Bst b ZDG, speziell für 
Zahlungsauslösedienste angeführte Anfangskapital in 
Höhe von CHF 50.000, nachzuweisen. Dieses angemes-
sene Anfangskapital ist unbeschränkt und ohne Belas-
tung zur freien Verfügung bereitzustellen.173

Aus dem Grund, dass es dem Zahlungsauslösedienst-
leister zu keinem Zeitpunkt zulässig ist, in den Besitz 
von Kundengeldern zu kommen, sind keine weiteren 
laufenden Eigenmittel als in Höhe des Anfangskapitals 
zu halten.174 Diese verminderten Eigenmittelanforde-
rungen schreibt auch der österreichische Gesetzgeber in 
§ 16 Abs 1 resp § 17 Abs 1 ZaDiG fest.175Auch im Falle ei-
ner Tätigkeitskombination des Zahlungsauslösedienst-
leisters, welcher parallel Zahlungsauslösedienste und 
Kontoinformationsdienste ausführt 176, ist dieser nach 
Art 18 Abs 3 ZDG nicht dazu verpflichtet weitere laufende 
Eigenmittel, als in Höhe des gesetzlichen Anfangskapi-
tal von CHF 50.000 177 zu halten. Zusätzlich entfällt die 
Berechnung des Anfangskapitals nach Art 19 ZDG.178

Anstatt der Verpflichtung zur Haltung von Eigenmit-
teln, ist der Zahlungsauslösedienstleister dazu veran-
lasst eine Berufshaftpflichtversicherung  179 oder gleich-
wertige Garantie vorzuweisen.180 Dieser Nachweis ist 
speziell in Art 8 Bst u ZDG geregelt und ist zur Erfüllung 
von Haftungsverpflichtungen gemäss Art 81 und 96 bis 
98 ZDG von Bedeutung.181 Das österreichische Pendant 
dazu ist in § 8 resp §§ 67, 80, 81, 83 ZaDiG geregelt.182 Zur 
weiteren Ausführung der Angaben- und Unterlagenvor-
aussetzungen bietet speziell Art 8 ZDG umfangreichen 
Aufschluss im Zusammenhang mit der Organisations-
struktur, Rechnungslegung, Statuten etc.183

171 Art 7 Abs 1 ZDG.
172 FMA Liechtenstein, FMA-Wegleitung 2019 / 8 5.
173 Art 8 ZDG.
174 Art 74 Abs 2 Bst a iVm Art 18 Abs 3 ZDG.
175 § 16 Abs 1 Zi 2 iVm § 17 Abs 1 Za
176 Art 4 Abs 1 Zi 39 iVm Art 4 Abs 1 Zi 25 ZDG.
177 Art 10 Abs 2 Bst b ZDG.
178 Art 18 Abs 3 ZDG.
179 Art 8 Bst u ZDG.
180 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 5; EBA / GL / 2017 / 08 3–6.
181 Art 8 Bst a, c, u ZDG.
182 § 8 ZaDiG.
183 Vgl Art 8 ZDG.
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Grundsätzlich kann das Bewilligungsverfahren des Zah-
lungsauslösedienstleisters in drei Schritten aufgezeigt 

werden, wie folglich in Abbildung 6 dargestellt und in 
Kürze näher erläutert.

Zunächst ist der Antragsteller dazu veranlasst, einen Be-
willigungsantrag unter Einhaltung der in Art 9 ZDG gere-
gelten Bewilligungsvoraussetzungen 184 zu verfassen und 
vollständig in physischer und elektronischer Form bei 
der FMA einzureichen.185 Dabei ist sicherzustellen, dass 
die Unterlagen des Antragstellers in wahrheitsgetreuer, 
präziser, vollständiger und aktueller Weise der FMA vor-
gelegt werden.186 Zusätzlich hat es sich beim Antragstel-
ler nach Art 9 ZDG um eine juristische Person mit Sitz 
und Ort der Verwaltung in Liechtenstein zu handeln.187

Im zweiten Schritt kommt es auf Basis des einge-
reichten Antrags und der Unterlagen, zur Überprüfung 
der Bewilligungsvoraussetzungen durch die FMA. Dabei 
ist es bei allfälligen Änderungen von bewilligungsrele-
vanten Aspekten während dem Bewilligungsverfahrens 
notwendig, die FMA unverzüglich darüber zu informie-
ren und aktualisierte Unterlagen nachzureichen.188

Im dritten und letzten Schritt ist die FMA innerhalb 
von drei Monaten nach Einreichen der vollständigen An-
tragsstellung dazu verpflichtet, dem Antragsteller entwe-
der die Bewilligung zu erteilen und diesen unverzüglich 
in das Zahlungsdienstregister gemäss Art 16 ZDG vgl § 13 
ZaDiG 189 einzutragen oder die Ablehnung des Antrages 
mit schriftlicher Begründung mitzuteilen. Dabei wird hier 
von einer Ablehnung unbeschadet des Verfahrens nach 
Art 35 Abs 8 oder Art 109 Abs 1 Bst b ZDG ( Tätigkeitsaus-
übung ohne Bewilligung ) ausgegangen.190 Die Gebühr zur 
Erteilung oder Ablehnung der Bewilligung beläuft sich 
für den Zahlungsauslösedienstleister auf CHF 30.000 ( vgl 
Art 30 ZDG iVm Anhang 1 Abschnitt A Zi 1 Bst i FMAG ).191

Durch die Bewilligungserteilung ist es dem Inhaber 
des Zahlungsauslösedienstes zulässig, Zahlungsdienste 

184 Art 8 iVm Art 9 ZDG.
185 FMA-WL 2019 / 8 7.
186 EBA / GL / 2017 / 09 6l.
187 Art 9 ZDG.
188 FMA-WL 2019 / 8 6.
189 § 13 Abs 1 ZaDiG.
190 Art 8 iVm Art 9 ZDG.
191 FMA-WL 2019 / 8, 10–11.

grenzüberschreitend innerhalb aller EWR-Mitgliedstaa-
ten gemäss der Dienstleistungs- oder Niederlassungsfrei-
heit 192 anzubieten und auszuführen.193 Zusätzlich ist es 
ihm erlaubt, Zweigniederlassungen innerhalb des EWR 
zu errichten ( vgl Art 7 Abs 2 iVm Art 27 ZDG, sogenann-
tes Single-Licence-Prinzip ).194 Bei der Ausführung oder dem 
Anbieten von Zahlungsauslösediensten, ohne die dafür 
notwendige Bewilligung von der FMA, ist der Zahlungs-
auslösedienstleister nach Art 109 ZDG vom Landgericht 
aufgrund des Vergehens mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit einer Geldstrafe von bis zu 360 Ta-
gessätzen strafbar.195 Zusätzlich kann es zu jedem Zeit-
punkt zu einem Entzug der Bewilligung kommen, wenn 
beispielsweise die Voraussetzungen nicht mehr gegeben 
sind oder das Zahlungsinstitut sich die Bewilligung basie-
rend auf falschen Angaben rechtswidrig erschlichen hat. 
Dabei ist der Bewilligungsentzug von der FMA zu begrün-
den, dem betroffenen Zahlungsinstitut mitzuteilen, im 
Amtsblatt kundzumachen und schliesslich im Zahlungs-
dienstregister einzutragen. Weitere Gründe für den Ent-
zug der Bewilligung sind in Art 14 ZDG vermerkt.196

B.� �Kontoinformationsdienstleister

Der Kontoinformationsdienstleister stellt in seiner Tä-
tigkeit dem Kontoinhaber konsolidierte Informationen 
betreffend der Zahlungskonten, welche bei einem oder 
mehreren Banken vom Zahlungsdienstnutzer gehalten 
werden, zur Verfügung. Dies ermöglicht dem Zahlungs-
dienstnutzer jederzeit einen Überblick über seine Finanz-
lage zu geben und schliesslich eine bessere persönliche  
 

192 Art 27 ZDG.
193 FMA Liechtenstein, Freier Dienstleistungsverkehr und Zweig-

stellen von liechtensteinischen Banken oder Wertpapierfirmen 
[ Information auf der Website ]; Art 11 Abs 1–2 ZDG.

194 FMA Österreich, EU-Pass für Kreditinstitute, Versicherungen und 
Wertpapierfirmen [ Information auf der Website ]; § 27 ZaDiG.

195 Art 109 Abs 1 Bst b ZDG.
196 Art 14 ZDG.

Abbildung 6: Bewilligungsverfahren des Zahlungsauslösedienstleisters in Liechtenstein

( Eigene Darstellung )
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Finanzverwaltung zu bieten.197 Gorzala weist insbeson-
dere auf die praktische Relevanz von Kontoinformations-
dienstleistern im Zusammenhang mit dem sogenannten 
Multi Bank Standard ( MBS ) hin. Der MBS für Electronic 
Banking fand seine Anwendung bis dato nur für Firmen-
kunden, die dadurch mehrere Kontoverbindungen bei 
unterschiedlichen Banken komfortabel bedienen konn-
ten. Nunmehr ermöglicht dies der Kontoinformations-
dienstleister auch im Privatkundenbereich mittels Multi-
Banking-Apps  198 und Finanz-Apps. Dadurch kann der 
Kontoinformationsdienstleister seinen Privatkunden jeg-
liche Informationen von multilateralen Zahlungskonten 
in real-time und konsolidiert bereitstellen.199

Abbildung 7 zeigt die Tätigkeit des Kontoinformati-
onsdienstleisters fortfolgend auf. Ausgangspunkt stellt

die Beauftragung zur Abfrage der Kontodaten seitens 
des Kunden dar, der mit seiner ausdrücklichen Zu-
stimmung dem Kontoinformationsdienstleister Zu-
griffsrechte auf die jeweiligen Online-Zahlungskon-
ten einräumt. Im gleichen Schritt hat sich der Kunde 
schliesslich gegenüber dem Kontoinformationsdienst-
leister zu authentifizieren, beispielsweise mittels dem 
PIN-TAN-Verfahren. Darauffolgend werden die Umsatz-
daten und Salden vom Kontoinformationsdienstleister 
bei den verschiedenen Bankkonten abgefragt und kon-
solidiert zusammengefasst. Im letzten Schritt werden 
die gebündelten Kontoinformationen dem Kunden im 
Rahmen eines Finanzüberblicks zur verbesserten Fi-
nanzverwaltung über Multi-Banking-Apps oder Finanz-
Apps zur Verfügung gestellt.200

1.� �Definition�nach�PSD2

Nach Massgabe von Art 4 Abs Zi 16 und Zi 19 PSD2, stellt
der Kontoinformationsdienstleister ein Zahlungsdienst-
leister  202 dar, welcher als Online-Dienst dem Zahlungs-
dienstnutzer konsolidierte Informationen über ein oder 
mehrere Zahlungskonten mitteilt.203 Dabei erfolgt die 
Übermittlung von konsolidierten Informationen über 
Online-Schnittstellen, die seit Inkrafttreten der PSD2 vom 
kontoführenden Institut bereitgestellt werden. Auf diese 
Weise erhält der Zahlungsdienstnutzer einen Gesamt-
überblick über seine Finanzsituation in Echtzeit.204 Tä-
tigt der Kontoinformationsdienstleister ausschliesslich  
Kontoinformationsdienste, ist es ihm zu keinem Zeit-
punkt erlaubt in Berührung mit den Kundengeldern zu 

197 Bramberger, Payment Services Directive II 64–65.
198 Bouazza / Schad, Zweite Zahlungsdienste-Richtlinie: Erlaubnis-

pflicht von Kontoinformations- und Zahlungsauslösediensten 
[ Internetartikel ].

199 Gorzala, PayTechs im Open Banking 47.
200 Deutsche Bundesbank, PSD 2 [ Website ].
201 Deutsche Bundesbank, PSD 2 [ Website ].
202 RL ( EU ) 2015 / 2366 Anhang 1 Abs 8.
203 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 4 Zi 16 und Zi 19.
204 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 28.

kommen.205 Gemäss Art 18 Abs 1 lit a PSD2 ist es dem 
Kontoinformationsdienstleister auch zulässig, eng in 
Verbindung stehende betriebliche Nebendienstleistun-
gen hinsichtlich der Datenverarbeitung und -speiche-
rung zu erbringen.206

2.� �Definition�nach�ZDG

Der liechtensteinische Gesetzgeber weist in Art 4 Abs 1 
Zi 26 und 27 ZDG darauf hin, dass unter dem Kontoin-
formationsdienstleister ein Zahlungsdienstleister zu 
verstehen ist, der auf Ebene einer gewerbsmässigen Tä-
tigkeit Online-Dienste zur Mitteilung konsolidierter In-
formationen über ein oder mehrere Zahlungskonten 
des Zahlungsdienstnutzers ausführt.207 Dem Kontoin-
formationsdienstleister ist es zudem über seine Erbrin-
gung von Kontoinformationsdiensten hinaus gewilligt, 
zusätzliche betriebliche und eng damit verbundene Ne-
bendienstleistungen zu tätigen. Hierbei sind insbeson-
dere Nebendienstleistungen im Zusammenhang mit 

205 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 35.
206 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 18.
207 Art 4 Abs 1 Zi 26 und Zi 27 ZDG.

Abbildung 7:  Tätigkeitsbereich des Kontoinformationsdienstleisters
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der Sicherstellung des Datenschutzes sowie die Daten-
verarbeitung und -speicherung gemeint.208 Stimmt der 
Zahlungsdienstnutzer ausdrücklich zur Ausführung 
von Kontoinformationsdiensten zu, so ist der Konto-
informationsdienstleister erst ab diesem Zeitpunkt be-
rechtigt seine Dienstleistungen auszuüben.209 Dabei 
ist der Kontoinformationsdienstleister zur Ausübung 
seiner Dienstleistungen nicht von einer Vertragsbezie-
hung zwischen ihm und einem kontoführenden Institut 
abhängig.210 Der Zugriff auf Informationen ist nur von 
explizit bezeichneten Zahlungskonten zulässig. Dem-
zufolge darf nur auf die Daten zugegriffen oder diese 
gespeichert werden, wenn sie zur Erbringung des vom 
Zahlungsdienstnutzer geforderten Kontoinformations-
dienstes erforderlich sind.211

3.� �Zulassungsvoraussetzungen�und�Meldung�an�die�
FMA�nach�Art�12�ZDG

Der Gesetzgeber schreibt in Art 11 ZDG fest, dass Zah-
lungsdienstleister, welche ausschliesslich Kontoin-
formationsdiensten nachgehen, keiner Bewilligung 
als Zahlungsinstitut unterliegen, sondern lediglich 
eine Registrierung bei der FMA und Eintragung im 
Zahlungsdiensteregister  212 verlangen.213 Diese Regis-
trierungspflicht gilt stets auch für Unternehmen, die 
ihren Sitz ausserhalb des EWR begründen, jedoch in 
Liechtenstein Zahlungsdienste, im Sinne von Konto 
informationsdiensten nach Art 4 Abs 1 Zi 25 ZDG, er-
bringen möchten.214 Aufgrund der Akzeptanz der Re-
gistrierung innerhalb aller EWR-Mitgliedstaaten, ist 
es dem Kontoinformationsdienstleister aufgrund der 
Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit 215 zuläs-
sig, Kontoinformationsdienste im gesamten EWR aus-
zuführen.216

In Einklang mit den Vorgaben 217 der PSD2, eröffnet 
sich für den Kontoinformationsdienstleister ein verein-
fachtes Registrierungsverfahren, welches auf Basis ei-
nes Registrierungsantrages 218 erfolgt. Dabei sind unter 
anderem gewisse Erfüllungsmerkmale und Unterlagen 
wie beispielsweise die Vorstellung des Geschäftsmo-
dells, Art und Umfang des anvisierten Kontoinformati-

208 Art 12 Abs 4 ZDG.
209 Art 75 Abs 2 Bst a ZDG.
210 Art 75 Abs 4 ZDG.
211 Art 75 Abs 2 Bst b–h ZDG.
212 Art 16 ZDG.
213 Gorzala, PayTechs im Open Banking 47; Zahrte, Neuerungen im 

Zahlungsdiensterecht 337–338; FMA-WL 2019 / 8 2.
214 Art 29 ZDG.
215 Art 27 ZDG.
216 FMA Liechtenstein, Freier Dienstleistungsverkehr und Zweig-

stellen von liechtensteinischen Banken oder Wertpapierfirmen 
[ Information auf der Website ]; Art 11 Abs 1–2 ZDG.

217 BuA 11 / 2019 26.
218 Art 12 ZDG iVm § 15 ZaDiG.

onsdienstes, Geschäftsplan mit integrierter Budgetpla-
nung für die ersten drei Geschäftsjahre oder Systeme 
und Verfahren zur ordnungsmässigen Tätigkeitsaus-
übung von Kontoinformationsdiensten vorzuweisen.219 
Der österreichische Gesetzgeber hält diese Bestimmung 
zum Registrierungsantrag in § 15 ZaDiG fest.220 Zur kon-
kreten Angaben- und Unterlagenvorgabe leistet Art 12 
Bst a bis o ZDG weiterführend allumfängliche Hilfestel-
lung.221 Zentral ist der Nachweis über eine Berufshaft-
pflichtversicherung oder andere gleichwertige Garantie, 
welche im Falle eines Haftungsfalles zur Deckung von 
Haftungsverpflichtungen gegenüber dem kontoführen-
den Institut oder dem Zahlungsdienstnutzer notwendig 
ist. Dies wäre beispielsweise bei nicht autorisierten oder 
betrügerischen Zugängen oder der rechtswidrigen Nut-
zung von Zahlungskontoinformationen der Fall.222

▷ Abbildung 8

219 EBA / GL / 2017 / 08 3–6.
220 § 15 ZaDiG.
221 Art 12 Abs 1 Bst a-c ZDG.
222 EBA / GL / 2017 / 08 3–6.
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Zur Veranschaulichung des Registrierungsverfahrens 
zeigt Abbildung 8 den Prozess der Registrierung von 
Kontoinformationsdienstleistern etappenweise auf.

Das vereinfachte Registrierungsverfahren des Konto-
informationsdienstleisters umfasst grundsätzlich drei 
Etappen, welche folglich Schritt für Schritt erläutert 
werden. Beginnend mit der ersten Etappe des Registrie-
rungsprozesses, ist auf die Verfassung eines vollständi-
gen Registrierungsantrages mit all den in Art 12 Abs 1 Bst 
a bis o ZDG geregelten Angaben und Unterlagen zu ach-
ten und folgerichtig dann an die FMA weiterzureichen.223 
Gleichermassen ist hier wieder zu berücksichtigen, dass 
die an die FMA eingereichten Informationen wahrheits-
getreu, präzise, vollständig und aktuell sind.224

Im Zusammenhang mit dem vollständigen Antrag 
und den vorgelegten Unterlagen, umfasst die zweite 
Etappe die präzise Prüfung der Erfüllung der gesetzli-
chen Voraussetzungen zur Erbringung von Kontoinfor-
mationsdiensten in Liechtenstein seitens der FMA.225 
Schliesslich ist in der dritten und letzten Etappe bin-
nen drei Monaten nach Eingang des vollständigen An-
trages entweder die Registrierung und die damit unver-
zügliche Eintragung  226 in das Zahlungsdienstregister  227 
zu erteilen oder die Ablehnung des Registrierungsan-
trages von der FMA mitzuteilen. Dabei ist die Ableh-
nung, unbeschadet eines Verfahrens nach Art 35 Abs 8 
oder Art 109 Abs 1 Bst b ZDG ( Tätigkeitsausübung ohne 
Registrierung ), mit einer schriftlichen Begründung an 
den Antragsteller weiterzuleiten.228 Die Gebühr zur Er-
teilung oder Verweigerung der Registrierung von Kon-
toinformationsdienstleistern beläuft sich gemäss An-
hang 1 Abschnitt A Zi 2b Bst a FMAG auf CHF 15.000.229 
Die Ausführung oder das Anbieten von Kontoinformati-
onsdiensten, ohne die dafür notwendige Registrierung 
bei der FMA vorzuweisen, ist nach Art 109 Abs 1 ZDG 
vom Landgericht aufgrund des Vergehens mit einer 

223 Vgl Art 12 Abs 1 Bst a–o ZDG.
224 EBA / GL / 2017 / 09 29.
225 Art 12 Abs 2 ZDG.
226 Art 16 Abs 1 Bst b ZDG.
227 Art 16 ZDG.
228 Art 12 Abs 3 Bst a–b ZDG.
229 FMA-WL 2019 / 8 9.

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geld-
strafe von bis zu 360 Tagessätzen strafbar.230

Grundsätzlich sind registrierte Kontoinformations-
dienstleister, vorbehaltlich der Bewilligungsausnahme, 
wie Zahlungsinstitute zu behandeln. Jedoch unterliegen 
Kontoinformationsdienstleister, aufgrund des einge-
grenzten Tätigkeitsspektrums im Vergleich zu anderen 
Zahlungsinstituten, regulatorischen Erleichterungen, 
welche hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen 
neben dem Bewilligungsvorbehalt beispielsweise auch 
den Vorbehalt des vorzuweisenden Anfangskapitals 
nach Art 10 ZDG umfasst.231

C.� �Technischer�Infrastrukturdienstleister

Der Technische Infrastrukturdienstleister erbringt im 
Sinne des Art 3 Abs 1 Bst f ZDG Dienste für Zahlungs-
dienstleister  232, ohne dabei selbst ein Zahlungsdienst 
gemäss Art 2 Abs 1 ZDG auszuüben.233 Zentral ist, dass 
der Technische Infrastrukturdienstleister, wie auch Zah-
lungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister, zu 
keinem Zeitpunkt in den Besitz der zu transferieren-
den Geldbeträge gelangt.234 Seine Dienste umfassen 
lediglich die Datenverarbeitung und -speicherung, die 
Setzung vertrauensbildender Massnahmen, die Durch-
führung von Diensten zur Sicherstellung der Privat-
sphäre, die präzise Realisierung von Nachrichten- und 
Instanzauthentifizierung, die Bereitstellung von Kom-
munikations- und Informationstechnologienetzen und 
die Wartung der von den Zahlungsdiensten genutzten 
Endgeräten und Einrichtungen mit Ausnahme von Zah-
lungsauslöse- und Kontoinformationsdiensten.235

230 Art 109 Abs 1 Bst b ZDG.
231 Vgl BuA 11 / 2019, 25–26 iVm RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 33 Abs 2.
232 Art 4 Abs 1 Zi 42 iVm Art 2 Abs 2 ZDG.
233 Art 3 Abs 1 Bst f ZDG.
234 Art 3 Abs 1 Bst f ZDG iVm RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 74 Abs 2 lit a 

iVm ErwGr 35.
235 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 3 lit j.

Abbildung 8: Registrierungsverfahren des Kontoinformationsdienstleisters in Liechtenstein

( Eigene Darstellung )
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1.   Definition nach Art 3 PSD2 und ZDG

Erbringt der Technische Dienstleister Dienste, welche 
explizit nach Art 3 lit j PSD2 iVm Art 3 Abs Bst f ZDG er-
fasst sind und lediglich die Ausführung von Zahlungs-
diensten unterstützen, so fällt dieser in die Ausnahme 
des regulatorischen Geltungsbereiches gemäss Art 3 der 
PSD2 und des ZDG.236 Gleichermassen regelt der öster-
reichische Gesetzgeber die Ausnahmebestimmung des 
Technischen Dienstleisters in § 3 ZaDiG.237 Nichtsdes-
totrotz ist es dem Technischen Dienstleister neben den 
in Art 3 ZDG aufgezählten technischen Diensten zu-
dem gewährt, die blosse Weiterleitung von Transakti-
onsdaten als Dienstleistung zu vollziehen. Dies ist je-
doch nur bis zu einem gewissen Grad gültig, solange die 
Schwelle hinsichtlich der Ausübung der naheliegenden 
Zahlungsauslöse- bzw Kontoinformationsdienste nicht 
überschritten wird. Zu einem Übertritt dieser Schwelle 
würde beispielsweise der Zugriff auf Zahlungskonten 
durch die personalisierten Sicherheitsmerkmale des 
Zahlungsdienstnutzers darstellen.238

2.� �Voraussetzungen�zum�Zulassungsvorbehalt�nach�
Art�3�ZDG

Technische Dienstleister erbringen Dienste, welche im 
Sinne des Art 3 Abs 1 Bst f ZDG lediglich zur Ausführung 
von Zahlungsdiensten für Zahlungsdienstleister beitra-
gen, sodass diese in die Ausnahme des regulatorischen 
Geltungsbereiches gemäss Art 3 ZDG fallen. Auch der 
österreichische Gesetzgeber nimmt den Technischen 
Dienstleister aus dem Geltungsbereich aufgrund der 
Nicht-Erfüllung des Konzessionsbestandes nach § 1 
Abs 2 ZaDiG aus.239 Mit der Einordnung des Technischen 
Dienstleisters in den Anwendungsbereich der Legalaus-
nahme, ist dieser schliesslich dem Bewilligungs- bzw 
Registrierungsvorbehalt gemäss Art 7 ZDG untergeord-
net.240 Daraus ergibt sich, dass der Technische Dienst-
leister sich weder durch ein Bewilligungs- bzw Registrie-
rungsverfahren bei der FMA auszuweisen hat.241

Um jedoch definitiv in den Genuss dieser Legalaus-
nahme  242 zu gelangen, hat der Technische Dienstleister 
die drei folgenden grundlegenden Voraussetzungen zu 
erfüllen. Die erste Voraussetzung besteht darin, dass 

236 Art 3 Abs 1 Bst f ZDG iVm RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 3 lit j.
237 § 3 Abs 3 Zi 10 ZaDiG.
238 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 7–8.
239 § 1 Abs 2 ZaDiG; FMA Österreich, Technische Dienste [ Informa-

tion auf der Website ].
240 Vgl Art 7 iVm Art 3 Abs 1 Bst f ZDG.
241 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 7–8; Art 3 Abs 1 Bst f ZDG iVm RL 
( EU ) 2015 / 2366 Art 3 lit j.

242 Art 3 ZDG.

der Technische Dienstleister einen Zahlungsdienstleis-
ter bei der Erbringung seiner Zahlungsdienste in be-
gleitender Form nach Art 3 Abs 1 Bst f ZDG unterstützt. 
Dabei sollen diese begleitenden Dienstleistungen re-
gelmässig und in erster Linie für bewilligte bzw regist-
rierte Zahlungsdienstleister, die Zahlungsdienste nach 
Art 2 Abs 1 ZDG für Zahlungsdienstnutzer erbringen, 
ausgeführt werden. Die zweite Voraussetzung setzt ih-
ren Fokus auf ein sehr bedeutendes Abgrenzungsmerk-
mal des Gesetzgebers und zwar handelt es sich hierbei 
um die Thematik, dass der Technische Dienstleister zu 
keinem Zeitpunkt in den Besitz von transferierenden 
Kundengeldern 243 gelangen darf und zugleich zu kei-
nem Zeitpunkt den Zugang zu Zahlungskonten eines 
Zahlungsdienstnutzers erlangt. Die dritte und folglich 
letzte Voraussetzung richtet sich nach der expliziten 
Ausklammerung des Technischen Dienstleisters von 
den Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienst-
leistern. Auf Grundlage des gesetzlichen Wortlautes 
des Art 3 Abs 1 Bst f ZDG darf der Technische Dienst 
nicht als Zahlungsauslöse- und Kontoinformations-
dienst eingeordnet werden. Aus dem Grund, dass die 
Dienstleistung des Technischen Dienst mit dem Zah-
lungsauslöse- und Kontoinformationsdienst eine ge-
meinsame Schnittmenge bilden, sind letztere aus dem 
Anwendungsbereich der Bereichsausnahme von Art 3 
Abs 1 Bst f ZDG ausgeklammert.244

Zudem ist in Rücksicht zu bringen, dass der Bewilli-
gungs- bzw Registrierungsvorbehalt 245 seitens des Tech-
nischen Dienstleisters nicht von absoluter Natur ist und 
nur dann gilt, wenn der Technische Dienstleister aus-
schliesslich Tätigkeiten ausübt, welche im Geltungsbe-
reich der Legalausnahme gemäss Art 3 Abs 1 Bst f ZDG 
erfasst sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es dem 
Technischen Dienstleister zusätzlich genehmigt ist die 
blosse Weiterleitung von Transaktionsdaten als Dienst-
leistung auszuführen. Dies ist jedoch nur zu tolerieren, 
solange die Schwelle hinsichtlich der Ausübung der na-
heliegenden dritten Zahlungsdienste nicht überschrit-
ten wird. Zu einem Übertritt dieser Schwelle würde 
beispielsweise der Zugriff auf Zahlungskonten oder Kon-
trolle über die zu transferierenden Kundengelder gehö-
ren. In diesem Falle würde der Technische Dienstleister 
gänzlich aus dem Geltungsbereich der Ausnahmebe-
stimmung und dem in Verbindung stehenden Bewilli-
gungs- bzw Registrierungsvorbehalt rausfallen.246

243 Art 74 Abs 2 Bst a ZDG.
244 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 3 lit j und Art 3 Abs 1 Bst f ZDG iVm 

Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-
nischem Infrastrukturdienst « 7–8.

245 Vgl Art 7 iVm Art 3 Abs 1 Bst f ZDG.
246 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 7–8; VnB 865 / 2017, 170 iVm Art 3 
Abs 1 Bst f ZDG iVm RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 3 lit j.
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D.� �Zur�Abgrenzung�der�Zulassungserteilung�im�
Drittdienstleister-Triangle

Im Zuge des neuen ZDG ist es durch den regulatori-
schen Einbezug der dritten Zahlungsdienstleister zu 
einer Erweiterung des Anwendungsbereiches der FMA 
gekommen.247 Um in Liechtenstein grundsätzlich als ge-
werbsmässiger Zahlungsdienstleister tätig sein zu kön-
nen, sofern keine Ausnahmebestimmung  248 gemäss 
Art 3 Abs 1 ZDG vorliegt, bedarf es zur Erlangung der 
Geschäftstätigkeit vorbehaltlich Art 11 ( Kontoinforma-
tionsdienstleister ) eine Bewilligung als Zahlungsinsti-
tut 249 durch die FMA.250 Dabei führt folgendes Kapitel 
die Abgrenzung zur Zulassungserteilung innerhalb des 
Drittdienstleister-Triangle unter dem ZDG durch.

Nach Massgabe des Art 3 Abs 1 Bst f ZDG sieht der 
Gesetzgeber eine klare Abgrenzung von Zahlungsaus-
löse- und Kontoinformationsdienstleistern und Tech-
nischen Dienstleistern vor. In erster Linie sind diese 
insoweit voneinander abzugrenzen, dass Zahlungsaus-
löse- und Kontoinformationsdienstleister durch den re-
gulatorischen Einbezug  251 in die PSD2 und in das ZDG, 
als Zahlungsdienstleister fungieren und somit Dienste 
nach Art 2 Abs Bst d und e ZDG erbringen. Hingegen ist 
der Technische Dienstleister vom regulatorischen Ein-
bezug der PSD2-Bestimmungen ausgenommen und der 
Legalausnahme  252 untergeordnet. Sowohl in der PSD2, 
als auch im ZDG werden Zahlungsauslöse- und Konto-
informationsdienste klar von den Diensten des Techni-
schen Dienstleiters ausgeklammert 253, was automatisch 
zu keiner gleichzeitigen Ausübung beider Dienste zu be-
deuten hat.254

Dies bestätigt sich unter anderem im Rahmen des 
Abgrenzungsmerkmals der Zulassungserteilung. Der 
Kontoinformationsdienstleister ist im Rahmen der 
Zulassungserteilung insofern vom Zahlungsauslöse-
dienstleister abzugrenzen, dass dieser lediglich einer 
Registrierungspflicht 255 bei der FMA, gemäss dem ver-
einfachten Registrierungsverfahren 256, unterliegt. Hin-
gegen hat sich der Zahlungsauslösedienstleister einer 
Bewilligungspflicht 257 als Zahlungsinstitut zu unter-
werfen und zusätzlich ein gesetzliches Anfangskapi-
tal 258 von CHF 50.000 vorzuweisen, wobei keine weiteren  

247 BuA 110 / 2019 12.
248 Art 3 Abs 1 ZDG.
249 Art 4 Zi 47 ZDG.
250 Art 7 Abs 1 ZDG.
251 RL ( EU ) 2015 / 2366 Anhang 1 Abs 5 Zi 7.
252 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 3 lit j.
253 Art 3 Abs 1 Bst f ZDG iVm RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 3 lit j.
254 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 7–8.
255 Art 11 Abs 1 ZDG.
256 VnB 865 / 2017 18.
257 Art 7 Abs 1 ZDG.
258 Art 10 Abs 2 Bst b ZDG.

Eigenmittel erforderlich sind.259 Anstelle der Eigenmittel 
haben Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienst-
leister jedoch eine Berufshaftpflichtversicherung zur Ab-
sicherung von Haftungsverpflichtungen vorzuweisen.260 
Im Vergleich dazu steht der Technische Dienstleister 
rücksichtlich der Einordnung in den Ausnahmebereich 
nach Art 3 Abs 1 Bst f ZDG einem Registrierungsvorbe-
halt gegenüber.261 Ein weiteres Abgrenzungsmerkmal 
spiegelt sich in den finanziellen Kosten zur Erlangung 
der Bewilligung bzw Registrierung durch die FMA wider. 
Dabei belaufen sich die Prüfungskosten der FMA beim 
Registrierungsantrag des Kontoinformationsdienstes 
auf CHF 15.000, wobei sich die Prüfungskosten der FMA 
beim Bewilligungsantrag des Zahlungsauslösediens-
tes auf das doppelte Niveau in Höhe von CHF 30.000  
begeben.262

Grundsätzlich stellen beide Zahlungsdienste  263 dar, 
die nach dem jeweiligen Bewilligungs- bzw Registrie-
rungsverfahren im Zahlungsdiensteregister  264 von der 
FMA eingetragen werden. Jedoch erlangt die Tätigkeit 
des Zahlungsauslösedienstleisters durch die Bewilli-
gung zudem die Anerkennung als Zahlungsinstitut, 
was zu bedeuten hat, dass es sich beim Zahlungsauslö-
sedienstleister um eine juristische Person mit Sitz und 
Ort der Verwaltung  265 in Liechtenstein handeln muss. 
Der Kontoinformationsdienstleister hingegen, kann 
als Zahlungsdienstleister im Sinne einer natürlichen 
oder juristischen Person agieren.266 Zudem ist eine aus-
schliessliche Tätigkeitskombination von Kontoinfor-
mationsdiensten und Zahlungsauslösediensten mög-
lich, sofern es sich um ein bewilligtes Zahlungsinstitut 
handelt.267 Dies erlaubt dem Zahlungsauslösedienst-
leister die parallele Tätigkeitskombination von Konto-
informationsdiensten und Zahlungsauslösediensten.268 
Beabsichtigt der Kontoinformationsdienstleister eine 
Tätigkeitskombination beider Zahlungsdienste, so hat 
dieser bei der FMA eine Bewilligung als Zahlungsinsti-
tut zu beantragen, wodurch sich für den Kontoinforma-
tionsdienstleister weitreichendere Bestimmungen zur 
Bewilligungserteilung als Zahlungsinstitut eröffnen.269

259 EBA / GL / 2017 / 09 6.
260 Vgl Art 8 und Art 9 iVm Art 10 ZDG; Raschauer, Abgrenzung 

von Zahlungsauslösedienst und » technischem Infrastruktur-
dienst « 5.

261 Vgl Art 7 iVm Art 3 Abs 1 Bst f ZDG.
262 FMA-WL 2019 / 8 9–11.
263 Art 4 Abs 1 Zi 41 iVm Art 2 Abs 2 Bst d-e ZDG; RL ( EU ) 2015 / 2366 

Anhang 1 Abs 7 und Abs 8.
264 Art 16 ZDG.
265 Art 9 Abs 1 Bst b ZDG.
266 Art 4 Abs 1 Zi 41, 42, 47 ZDG.
267 EBA / GL / 2017 / 09 6.
268 Art 18 Abs 3 ZDG.
269 EBA / GL / 2017 / 09 29.
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 Zwischenergebnisse

Summa summarum kann in Anbetracht der Abgrenzung 
der neuen Drittdienstleister im Zusammenhang mit der 
Zulassungserteilung gesagt werden, dass der Zahlungs-
auslösedienstleister als neuer Zahlungsdienstleister  270 
des ZDG einer Bewilligungspflicht 271 als Zahlungsins-
titut bei der FMA und der damit verbundenen Eintra-
gung ins Zahlungsdiensteregister  272 unterliegt. Im Zuge 
der Bewilligungspflicht bei der FMA sind damit weit-
reichende Zulassungsvoraussetzungen nach Art 8 und 
Art 9 ZDG zu erfüllen.273 Hingegen hat sich der Konto-
informationsdienstleister als neuer Zahlungsdienstleis-
ter  274 nur einer Registrierungspflicht 275 bei der FMA zu 
unterwerfen. Dabei sind vom Kontoinformationsdienst-
leister lediglich die in Art 12 ZDG bestimmten Regist-
rierungsvoraussetzungen zu erfüllen. Die Zulassungs-
erteilung der dritten Zahlungsdienstleister folgt mit der 
unverzüglichen Eintragung in Zahlungsdiensteregister 
durch die FMA.276

Im Vergleich zu den beiden dritten Zahlungsdienst-
leistern, steht der Technische Drittdienstleister durch 
die Einordnung in die Legalausnahme des ZDG gemäss 
Art 3 ZDG einem Bewilligungs- bzw Registrierungsvor-
behalt gegenüber, sofern er ausschliesslich den in Art 3 
Abs 1 Bst f ZDG ausgewiesenen Tätigkeiten zur reinen 
Unterstützung von Zahlungsdiensten folgt.277 Im Hin-
blick auf die parallele Ausübung der Drittdienste, klam-
mert der Gesetzgeber Zahlungsauslöse- und Kontoinfor-
mationsdienste explizit von den Technischen Diensten 
aus, was eine parallele Erbringung von dritten Zah-
lungsdiensten und Technischen Diensten kategorisch 
ausschliesst. Eine Tätigkeitskombination von Zahlungs-
auslöse-und Kontoinformationsdiensten ist hingegen 
zulässig, sofern die Zulassungsvoraussetzungen nach 
Art 8 und Art 9 ZDG zur Bewilligungserteilung als Zah-
lungsinstitut und die unverzügliche Eintragung ins Zah-
lungsdiensteregister nach Art 16 ZDG vorgezeigt werden 
können.278

IV.� �Umsetzung�von�Open Banking��
in�der�PSD2�und�im�ZDG

Die PSD2 und das ZDG gewährleisten dritten Zahlungs-
dienstleistern Zugang zu vom kontoführenden Institut 

270 Art 2 Abs 2 Bst e iVm Art 4 Abs 1 Zi 39–40 ZDG.
271 Art 7 ZDG.
272 Art 16 ZDG.
273 Art 8 und Art 9 ZDG.
274 Art 2 Abs 2 Bst d iVm Art 4 Abs 1 Bst 25–26 ZDG.
275 Art 11 ZDG.
276 Art 12 ZDG.
277 Art 3 Abs 1 Bst f ZDG iVm RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 3 lit j.
278 Art 18 Abs 3 ZDG.

zur Verfügung gestellten Online-Zahlungskonten und 
bezwecken dadurch einen leichteren Marktzugang.279 
Die Intuition des europäischen Gesetzgebers hinsicht-
lich der Forcierung zum Open Banking spiegelt sich ne-
ben der dadurch angetriebenen Liberalisierung des 
Bankenmarktes zusätzlich in der Steigerung der Ge-
schwindigkeit von Transaktionen und der sorgfältigen 
Aufrechterhaltung der Cyber-Sicherheit wider.280 Ins-
besondere im elektronischen Geschäftsverkehr treten 
Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister 
hervor, welche nun durch die PSD2 in den Genuss der 
Öffnung des europäischen und nationalen Zahlungsver-
kehrsmarkts kommen.281

Im Lichte der Bestrebungen der Europäischen Kom-
mission und der Zielsetzung der PSD2 einen digitalen 
Binnenmarkt ( Digital Single Market, DSM ) zu erschaf-
fen, erfolgt dies auf Basis einer universellen Strategie, 
zu der auch die Stärkung des Open Banking als eine der 
Säulen der Digitalisierung gehört.282 In Einklang mit der 
Umsetzung von Open Banking in der PSD2 weist Fletz-
berger darauf hin, dass dies ab sofort eine Interaktion 
zwischen Zahlungsdienstnutzer, kontoführendes Insti-
tut und den dritten Zahlungsdienstleistern verlangt. Da-
bei führt die PSD2 aus, dass Zahlungsdienstnutzern im 
Zuge von Open Banking nun das Recht eingeräumt wird 
Drittdienste zu nutzen, welche sich auf online zugäng-
liche Zahlungskonten berufen.283 Bezüglich des Begriffs 
» Zahlungskonto « schreibt der EuGH 284 fest, dass die Aus-
führung und der Empfang von Zahlungsvorgängen an 
Dritte und von Dritten das spezifische Merkmal eines 
Zahlungskontos darstellt.285

Mai merkt hierzu an, dass das kontoführende Ins-
titut dadurch zur Bereitstellung von API-Schnittstellen 
forciert ist, um somit einen Third-Party-Provider-Zugang 
zu den Online-Zahlungskonten und bisher privilegier-
ten Kundendaten und Kontoinformationen in real-time 
zu verschaffen.286 Im Zuge von Open Banking führt dies 
besonders zur Konfrontation mit wesentlichen Verän-
derungen im Umgang mit Daten, Assets, Kundenzugang 
und Schnittstellen.287 Dabei ist keine Vertragsbeziehung 
zwischen dem kontoführenden Institut und den dritten 

279 Früh, Datenzugangsrechte 536.
280 Brodsky / Oakes, Data sharing and open banking 1; Terlau, Die 

zweite Zahlungsdiensterichtlinie 122.
281 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 4 und 7 mit BuA 11 / 2019.
282 Früh, Datenzugangsrechte 521–525.
283 Fletzberger, Open Banking und PSD2 295.
284 EuGH-Urteil vom 04.  10.  2018, C-191 / 17, ING-DiBa Direktbank Aus-

tria, ECLI:EU:C:2018 : 809, Rn 8.
285 Fletzberger, Open Banking und PSD2 294.
286 Vgl Mai, PSD 2, Open Banking und der Wert personenbezogener 

Daten, 2; Fletzberger, Open Banking und PSD2 295.
287 Deloitte, Wie Open Banking die Finanzbranche transformiert: 

Disruption in der Finanzwelt – eine unaufhaltsame globale Be-
wegung [ Website ].
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Zahlungsdienstleistern erforderlich.288 Freilich soll aber 
berücksichtigt werden, dass es aus datenschutzrechtli-
cher Sicht zu einer Vertragsbeziehung kommen könnte.289

Auch das Fürstentum Liechtenstein setzte als EWR-
Mitgliedstaat die Vorschriften der PSD2 in nationales 
Recht um. Da der europäische Gesetzgeber mittels PSD2 
eine sogenannte Vollharmonisierungsdirektive  290 ange-
strebt hat, gewährt er den EWR-Mitgliedstaaten jedoch 
nur wenig Spielraum bei der Umsetzung der EU-Richt-
linie in innerstaatliches Recht. Dem Grunde nach liess 
sich die systemkonforme Überführung der Richtlinienin-
halte in nationales Recht nur durch eine Totalrevision der 
vom 17. September 2009 geltenden Fassung umsetzen.291

Die Totalrevision des ZDG erfolgte insbesondere im 
Bereich des zivilrechtlichen Teil III, der die Rechte und 
Pflichten sowie Haftungsregelungen umfasst.292 Dabei 
widmet sich das folgende Kapitel insbesondere den zi-
vilrechtlichen Neuerungen des ZDG, wobei speziell die 
Themen im Hinblick auf Open Banking aufgegriffen wer-
den, die in der Praxis die meiste Diskussion erregen.293 
Die Systematik zeigt sich in der Veranschaulichung der 
Anforderungen von kontoführenden Instituten, den 
dritten Zahlungsdienstleistern und des Technischen In-
frastrukturdienstleisters im Hinblick auf Open Banking 
wieder. Abschliessend werden die Haftungsregelungen 
im Zusammenhang mit unautorisierten oder fehlerhaf-
ten Zahlungsvorgängen beziehungsweise Zugängen zu 
Zahlungskontoinformationen beleuchtet.

A.� �Systematischer�Aufbau�des�ZDG

Die in diesem Kapitel durchgeführte Abgrenzung wird 
auf Grundlage des revidierten ZDG innerhalb des soge-
nannten Drittdienstleister-Triangle, bestehend aus Zah-
lungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister und 
Technischer Dienstleister, vonstatten gehen. Dabei er-
folgt die Abgrenzung speziell anhand der Abgrenzungs-
merkmale: Zulassungsvoraussetzungen und Zugriffs-
rechte auf Zahlungskonten ( XS2A ) im Hinblick auf Open 
Banking. Die Bestimmungen der Abgrenzungsmerkmale 
werden unter dem ZDG eingearbeitet.

In Einklang mit der Abgrenzung der neuen Dritt-
dienstleister der PSD2, die auf Basis des revidierten 
ZDG durchgeführt wird, soll zum grundlegenden Ver-
ständnis für die folgenden Ausführungen in Kurzfas-
sung ein Überblick über den systematischen Aufbau 

288 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 Abs 5 iVm Art 67 Abs 5.
289 Vgl Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und 

» technischem Infrastrukturdienst « 7 mit RL ( EU ) 2015 / 2366 
Art 4 Zi 8 und Zi 10.

290 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 107.
291 VnB 865 / 2017 7; Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslöse-

dienst und » technischem Infrastrukturdienst « 7.
292 Silbernagl, Schlichtungsverfahren nach der PSD II 205–217.
293 Fletzberger, Open Banking und PSD2 295.

des ZDG geschaffen werden. Wie bereits eingangs er-
wähnt, hat die nationale Umsetzung der PSD2 in Liech-
tenstein zu einer Totalrevision insbesondere in den 
Teilen II und III des ZDG geführt. Dabei umfasst das 
ZDG vier Teile, wobei zunächst Teil I die » Allgemeinen 
Bestimmungen « umfasst.

Teil II begründet den » Aufsichtsrechtlichen Teil «, der 
durch den regulatorischen Einbezug der dritten Zah-
lungsdienste zu einer Ausweitung des Geltungsberei-
ches hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen und 
Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten geführt hat. 
Gleichermassen ist hier anzumerken, dass Teil II ex-
plizit nur Zahlungsinstitute im engeren Sinne umfasst, 
sodass diese Regelungen keine Gültigkeit für sonstige 
Zahlungsinstitute, zum Beispiel Banken oder E-Geld-
Institute, die stets auch Zahlungsdienste erbringen, 
findet. Der Begriff des » Zahlungsinstitutes « 294 erfasst im 
Rahmen der folgenden Abgrenzung Zahlungsdienste, 
die durch die Bewilligung der FMA dazu berechtigt sind, 
Zahlungsdienste nach Art 2 Abs 1 und 2 ZDG auszufüh-
ren, ohne dabei Einlagen entnehmen zu dürfen. Dabei 
gilt der Begriff » Zahlungsdienstleister « 295 als technologie-
neutral erfasst.296

Teil III wendet sich der Regelung von fundamen-
talen Informations- und Verhaltenspflichten von Zah-
lungsdienstleistern zu. Die hierbei enthaltenen rechtli-
chen Inhalte geben verbindliche Vorgaben hinsichtlich 
Vertragsgestaltung, Risikomanagement und Ausfüh-
rung von Zahlungsvorgängen vor. Ferner und davon ge-
trennt führt Teil III zu den Haftungsvorschriften, welche 
festschreiben, unter welchen Rahmenbedingungen die 
an einem Zahlungsvorgang oder einer Datenabfrage be-
teiligten Zahlungsdienstleister für das Verschulden von 
Pflichtverletzungen eintreten müssen. Veranlasst durch 
die strikte Haltung des liechtensteinischen Gesetzge-
bers, gilt dieser Teil nunmehr allumfassend für alle 
Zahlungsdienstleister, somit nicht nur für Zahlungsins-
titute, die in Liechtenstein die Berechtigung zur Erbrin-
gung von Zahlungsdiensten haben. Dies schliesst somit 
auch EWR-Dienstleister ein, wobei diese durch die nati-
onale Behörde in Liechtenstein geprüft werden.

Letztlich greift Teil IV die Schlussbestimmungen 
auf, die speziell die nach Art 103 Abs 1 PSD2 begründe-
ten Sanktionstatbestände und Übergangsbestimmun-
gen beinhalten.297

294 Art 4 Abs 1 Zi 47 iVm Art 2 Abs 2 Bst e ZDG.
295 Art 4 Abs 1 Zi 42 ZDG.
296 BuA 11 / 2019 14–15.
297 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 5–6.
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B.� �Anforderungen�an�kontoführende�
Zahlungsdienstleister

Im Hinblick auf Open Banking werden kontoführenden 
Zahlungsdienstleistern nunmehr, in Einklang mit den 
Bestimmungen der PSD2 und dem ZDG, weitere Anfor-
derungen im Zahlungsverkehr auferlegt. Hierzu legt 
fortfolgendes Kapitel seinen Fokus insbesondere auf 
den Access-To-Account ( XS2A ), der im Zuge der Neuerun-
gen in der PSD2 und im zivilrechtlichen Teil III im ZDG, 
die zentralste Anforderung an kontoführende Institute 
im Zusammenhang mit Open Banking darlegt.

1.� �Access-To-Account ( XS2A )

Nach Massgabe von Art 36 PSD2 respektive Art 6 ZDG ist 
von den Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass der konto-
führende Zahlungsdienstleister dritten Zahlungsdienst-
leistern Zugang zu Zahlungskontodiensten gewährt.298 
Dabei soll der Zugang auf objektiver, nichtdiskriminie-
render und verhältnismässiger Grundlage zur Verfü-
gung gestellt werden 299, sodass zum Beispiel Zahlungs-
aufträge, die über einen Zahlungsauslösedienstleister 
übermittelt werden, nicht später oder langsamer bear-
beitet werden dürfen als direkte Zahlungsaufträge vom 
Kunden. Gleichermassen gilt die Bestimmung für Da-
tenanfragen von Kontoinformationsdienstleistern.300 In 
jedem Fall muss ein solcher Kontozugang vom konto-
führenden Institut auf so umfassender Basis gestaltet 
sein, dass Zahlungsdienste ungehindert und effizient 
ausgeführt werden können.301

Im Rahmen des XS2A soll so sichergestellt werden, 
dass der Kontozugang, Zahlungsauslöse- und Kontoin-
formationsdienstleistern zur effektiven Ausübung ihrer 
Dienste bereitgestellt wird. Dabei verfolgt die PSD2 all-
gemein den Grundsatz, dass kontoführende Institute 
mit Drittanbietern auf sichere Weise 302 kommunizie-
ren müssen. Was eine sichere Kommunikation für die 
Umsetzung der PSD2 bedeutet, ist in der delVO ( EU ) 
389 / 2018 bestimmt. Diese schreibt fest, dass kontofüh-
rende Institute dazu verpflichtet sind, den Zugang zu 
den von ihnen geführten Zahlungskonten, über eigene 
dedizierte Schnittstellen oder Kundenschnittstellen be-
reitzustellen. Dabei umfasst die Kundenschnittstelle 
jene Schnittstelle, die vom Zahlungsdienstnutzer zum 
Einstieg auf sein Zahlungskonto via online / mobil be-
nutzt wird. Diese Kundenschnittstelle kommt speziell 
dann zur Anwendung, wenn es zu Problemen bezüglich 

298 Art 6 Abs 1–2 resp § 6 Abs 1 ZaDiG.
299 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 36 mit Art 72 Abs 3 und Art 75 Abs 2 

Bst a ZDG.
300 Fletzberger, Open Banking und PSD2 295.
301 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 36 iVm ErwGr 39.
302 Art 74 Abs 2 Bst a–e ZDG iVm RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 98 Abs 1 lit d.

des Kontozugangs über die eigenen dedizierten Schnitt-
stellen für Drittdienstleister kommt. In diesem Fall hat 
das kontoführende Institut einen Fallback-Mechanis-
mus als Notfallmassnahme 303 bereitzustellen, welcher 
ausgelöst wird, wenn fünf aufeinanderfolgende Anfra-
gen für den Kontozugriff nicht innerhalb 30 Sekunden 
beantwortet werden. Wird dieser ausgelöst, so muss den 
Drittdienstleistern der Kontozugriff alternativ über die 
Kundenschnittstelle gestattet werden. Dadurch möchte 
der europäische Gesetzgeber für kontoführende Insti-
tute Anreiz schaffen, verlässliche und funktionsfähige 
dedizierte Schnittstellen einzurichten.304 Das kontofüh-
rende Institut ist nur dann dazu berechtigt, den Kon-
tozugang gegenüber Drittdienstleistern zu verweigern, 
wenn objektive Gründe für einen unautorisierten oder 
betrügerischen Zugang vorliegen. Ab dem Zeitpunkt, 
an dem die zur Verweigerung genannten Gründe nicht 
mehr bestehen, ist das kontoführende Institut wieder 
dazu verpflichtet, Zugang zum Zahlungskonto zu ge-
währen.305

2.� �Kontrahierungszwang�nach�Art�6�ZDG

Der öOGH definiert den Kontrahierungszwang als Aus-
nahmebestimmung der sonstigen Abschlussfreiheit in-
nerhalb von Rechtsgeschäften, wodurch sich eine Pflicht 
zum Vertragsabschluss eröffnet.306 Aus dem Grund 
wird die Freiheit, Verträge zu schliessen bzw nicht zu 
schliessen entzogen.307 Dabei besteht der Kontrahie-
rungszwang überall dort, wo eine Übermacht eines Be-
teiligten besteht, wobei dies insbesondere bei Monopol-
stellungen von Unternehmen auftritt.308

Im Hinblick auf Open Banking betrifft der Kontra-
hierungszwang insbesondere das kontoführende Insti-
tut, welches de lege lata dritten Zahlungsdienstleistern 
nunmehr Zugang zu den Zahlungskonten des Kun-
den bereitstellen muss, sofern dieser ausdrücklich zu-
stimmt.309 Dabei wird dem Kunden nunmehr das Recht 
eingeräumt, sich in Einklang mit seiner ausdrücklichen 
Zustimmung auf neue Zahlungsdienste in Verbindung 
mit seinem Online-Zahlungskonto zu berufen.310 Dar-
aus erschliesst sich, dass Banken im Zusammenhang 
mit Open Banking und dem Kontrahierungszwang nach 
Art 6 ZDG im Zusammenhang mit Art 74 und Art 75 ZDG, 
die Monopolstellung entzogen wird und somit zur Zu-
sammenarbeit mit dritten Zahlungsdienstleistern  

303 delVO ( EU ) 2018 / 389 Art 33.
304 Fletzberger, Open Banking und PSD2 295.
305 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 68 Abs 5.
306 öOGH 4 Ob 207  /  19 y wbl 2020 / 16 vom 26.  11.  2019, Rn 1.1.
307 Liechtensteinisches ABGB vom 1. Juni 1811 § 869.
308 öOGH 4 Ob 207  /  19 y wbl 2020 / 16 vom 26.  11.  2019, Rn 1.1.
309 Art 74 und Art 75 ZDG.
310 Früh, Der Einfluss technischer Entwicklungen auf das private 
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gezwungen sind, auch wenn gemäss österreichischen 
Gesetzgeber nach § 60 Abs 5 resp § 61 Abs 4 ZaDiG 311 
keine Vertragsbeziehung zwischen diesen Parteien be-
steht.312

3.� �Ablehnung�des�Kontozugangs�nach��
Art�6�Abs�3�ZDG

Der Kontrahierungszwang zum XS2A ist jedoch nicht 
von absoluter Natur, da gemäss Art 6 Abs 3 ZDG kon-
toführende Zahlungsdienstleister bei Vorliegen eines 
triftigen Ablehnungsgrundes den Zugang zu Zahlungs-
kontodiensten für Zahlungsinstitute verweigern kön-
nen.313 Hierzu ist festzuhalten, dass sich der Zugang zu 
Zahlungskonten seitens des Zahlungsauslösedienstleis-
ters als Zahlungsinstitut nicht direkt aus Art 6 ZDG er-
gibt, sondern speziell in Art 74 ZDG geregelt ist, da der 
Zahlungsauslösedienst nicht auf dem Geschäftsmodell 
nach Art 4 Abs 1 Zi 54 ZDG beruht.314 Gleichermassen 
ist der Zugang zu Zahlungskonten von Kontoinformati-
onsdienstleistern explizit in Art 75 ZDG erfasst. Nichts-
destotrotz gilt eine Ablehnung des Kontozugangs erst 
dann als begründet, wenn dem kontoführenden Institut 
objektive Verdachtsgründe im Kontext mit einem nicht 
autorisierten oder betrügerischen Zugang zum Zah-
lungskonto eines dritten Zahlungsdienstleisters vorlie-
gen und es dadurch, zum Schutz des Zahlungsdienst-
nutzers, zu einer Ablehnung des Kontozugangs kommt. 
Ein triftiger Grund zur Verweigerung des Zahlungskon-
tozugangs liegt beispielsweise auch dann vor, wenn ein 
Zahlungsdienstleister die angefragten Dienstleistungen 
gar nicht ausübt.315

Gleichermassen zeigt dies der österreichische Ge-
setzgeber in § 62 Abs 5 ZaDiG mit dem gesetzlichen 
Wortlaut auf, dass Zahlungsauslöse- und Kontoinforma-
tionsdienstleistern der Kontozugang bei objektiven und 
gebührenden Gründen vom kontoführenden Institut 
verweigert werden kann.316 Dabei gilt die Verweigerung 
des Kontozugangs erst dann als aufgehoben, wenn die 
genannten objektiven Gründe zur Verweigerung nicht 
mehr existieren.317 Im Falle einer Verweigerung des Kon-
tozugangs ist das kontoführende Institut unverzüglich 
dazu aufgefordert den Zahler möglichst vor, spätestens 
sofort nach der Zugangsverweigerung darüber zu infor-
mieren und die bestehenden Gründe dafür mitzuteilen. 

311 Vgl § 60 Abs 5 resp § 61 Abs 4 ZaDiG iVm Art 74 Abs 4 und Art 75 
Abs 4 ZDG.

312 Beesch, Anm.1 » Jetzt mal konkret « – Die aktuellen Rechtsent-
wicklungen im Zuge der PSD2 5.

313 Art 4 Abs Zi 47 iVm Art 76 Abs 5 ZDG; StN 46 / 2019 6.
314 BuA 11 / 2019 62–63.
315 BuA 11 / 2019 62 und 102–103.
316 § 62 Abs 5 ZaDiG.
317 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 68 Abs 5 und 6 mit Art 74 Abs 2 und 3 

und Art 75 Abs 2 und 3 ZDG.

Zudem ist das kontoführende Institut dazu verpflichtet 
die FMA und den jeweiligen Drittdienstleister über die 
Verweigerung und deren Gründe dafür umgehend darü-
ber zu informieren. Allenfalls hat die FMA angemessene 
Massnahmen zur Klärung des Misstandes zu ergreifen 
( vgl Art 35 Abs 4 BankG ).318

Aufgrund des Ersuchens eines liechtensteinischen 
Landtagsabgeordneten hinsichtlich der Klärung bezüg-
lich der Ablehnung des Zuganges nach Art 6 Abs 3 ZDG, 
verwies er auf die Argumentation, dass die Anbindung 
an das internationale Korrespondenzbankensystem von 
essenzieller Notwendigkeit für den liechtensteinischen 
Bankensektor sei, sich jedoch die Vorschriften, beson-
ders in Anbetracht auf neue Geschäftsmodelle, in den 
letzten Jahren vehement verschärft hätten. Demzufolge 
ist ersichtlich, dass auch die Nichtvereinbarkeit mit 
den Vorschriften internationaler Korrespondenzban-
ken als triftiger Ablehnungsgrund legitimiert ist. Dabei 
schreibt die Regierung ausdrücklich fest, dass es sich 
bei jeglicher Prüfung eines triftigen Ablehnungsgrun-
des immer um eine Einzelfallentscheidung handelt.319

4.� �Klagerecht�auf�Kontozugang�durch�dritte�
Zahlungsdienstleister

Aufgrund von behaupteten Verstössen eines Zahlungs-
dienstleisters gegen die Vorschriften des Teil III im ZDG 
ist es Klageberechtigten, darunter auch dritten Zah-
lungsdienstleistern, möglich Klage beim Landgericht zu 
erheben.320 Im Hinblick auf Open Banking bezieht sich 
das Klagerecht insbesondere auf den Kontozugang für 
Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister, 
welcher durch das kontoführende Institut verweigert 
wird, ohne dabei objektive Gründe zur Verweigerung 
vorlegen zu können.321 Schliesslich sind kontoführende 
Institute nach Massgabe von Art 6 iZm Art 74 und Art 75 
ZDG im Rahmen des Kontrahierungszwangs dazu ver-
pflichtet, dritten Zahlungsdienstleistern Zugang zu den 
Zahlungskonten der Zahlungsdienstnutzer zu gewäh-
ren. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zahlungs-
dienstnutzer ausdrücklich zugestimmt hat und keine 
gebührenden Gründe zur Verweigerung vorliegen.322 
Dabei kommt es im Falle einer grundlosen Verweige-
rung des Kontozugangs durch das kontoführende Insti-
tut zu einem Verstoss gegen die Vorschriften des Teil III 
des ZDG. Daraus ergibt sich für dritte Zahlungsdienst-
leister in Zusammenhang mit Art 107 ZDG die Möglich-
keit, Klage bei Gericht zu erheben, um somit Zugang zu 

318 BuA 11 / 2019, 62–63.
319 StN 46 / 2019 6–7.
320 Vgl Art 107 ZDG, Silbernagl, Schlichtungsverfahren nach der 

PSD II 216.
321 Art 107 iVm Art 6 Abs 1–2 ZDG.
322 BuA 11 / 2019 62–63.
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Zahlungskonten gemäss Art 74 resp Art 75 ZDG zur Er-
bringung ihrer Zahlungsdienste zu erhalten. Im Zuge 
dessen räumt der Gesetzgeber Zahlungsauslöse- und 
Kontoinformationsdienstleistern das Recht auf Zugang 
zu Zahlungskonten, im Sinne des Klagerechtes nach 
Art 107 ZDG, ein.323

C.� �Anforderungen�an�dritte�Zahlungsdienstleister

Die neuen dritten Zahlungsdienstleister der PSD2 haben 
zur Erbringung ihrer Dienste weitreichende Sicherheits-
vorkehrungen im Zusammenhang mit dem Zugang zu 
Zahlungskonten zu unternehmen. Zuallererst verlangt 
dies eine Bewilligung oder Registrierung bei der FMA, 
welche bereits im vorherigen Kapitel III näher beleuch-
tet wurde. Der Gegenstand dieses Kapitels widmet sich 
vielmehr operativen Rechtsfragen im Zusammenhang 
mit dritten Zahlungsdiensten, wobei vorwiegend auf die 
datenschutzrechtliche Thematik eingegangen wird.324

1.� �Erfordernis�der�ausdrücklichen�Zustimmung

Die Erbringung von Zahlungsauslöse- und Kontoinfor-
mationsdiensten setzt die ausdrückliche Zustimmung 
des Zahlungsdienstnutzers voraus.325 Dabei fügt Ra-
schauer hinzu, dass Zahlungsauslöse- und Kontoinfor-
mationsdienstleister mit ausdrücklicher Zustimmung 
des Zahlungsdienstnutzers das Zugriffsrecht zum Zah-
lungskonto des Kunden erlangen. Hierzu sind die Da-
tenschutz- und Sicherheitsvorschriften in Bezug auf den 
Zugriff und die Verwendung der dadurch erworbenen 
Informationen primär einzuhalten.326 Dabei werden den 
dritten Zahlungsdienstleistern mit der Autorisierung 
Zugriffsrechte auf die Bank-Kunden-Schnittstelle ge-
währleistet.327 Dies hält das EuGH-Urteil in der Rechts-
sache C-295 / 18 328 fest, sodass der Zahlungsvorgang nur 
dann als autorisiert anzusehen ist, wenn dieser durch 
den Zahler ausdrücklich zugestimmt wird.329 Dabei un-
terliegt die Zustimmung des Zahlungsvorganges einer 
gemeinsam vereinbarten Form zwischen dem Zahlungs-
dienstnutzer und dem dritten Zahlungsdienstleister.330

Zentral ist, dass dritte Zahlungsdienstleister zum 
Erbringen ihrer Dienste und den dafür erforderlichen 
personenbezogenen Daten, diese ausschliesslich mit 

323 Art 107 iVm Art 110 Abs 2 Bst f iVm Art 6 Abs 1–2 ZDG.
324 Fletzberger, Open Banking und PSD2 296.
325 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 und Art 67 in Liechtenstein mit 

Art 74 und Art 75 ZDG umgesetzt.
326 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 4–5; Art 72 ZDG.
327 Krepold et al, Bankrecht 102.
328 EuGH-Urteil vom 11.  04.  2019, C-295 / 18, Mediterranean Shipping 

Company ( Portugal ), ECLI:EU:C:2019 : 320, Rn
329 Vgl EuGH-Urteil, C-295 / 18, Rn 10 mit RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 64.
330 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 64 Abs 1–2.

Zustimmung des Zahlungsdienstnutzers abrufen, ver-
arbeiten oder speichern dürfen.331 Dabei sieht dies auch 
die österreichische Umsetzung der PSD2 mittels ZaDiG 
in § 90 Abs 4 vor.332 Jedoch merken Duy und Stempkowski 
hierzu an, dass es fraglich bleibt, ob die » Zustimmung « 333 
zur Diensterbringung gemäss § 90 Abs 4 ZaDiG gleich-
bedeutend der » Einwilligung « nach Art 6 bzw Art 9 DS-
GVO der » ausdrücklichen Einwilligung « 334 zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten aufzufassen ist. Denn 
die PSD2 und das ZaDiG sehen eine verpflichtende Wei-
tergabe von bestimmten personenbezogenen Daten im 
Sinne des XS2A vor, wodurch bei diesem Aspekt eine 
andere, eher wettbewerbsrechtliche Richtung als die 
DSGVO, verfolgt wird.335 Gorzala fügt hinzu, dass die 
ausdrückliche Zustimmung des Kunden zur Dienster-
bringung im Sinne der DSGVO per se keine genügende 
rechtliche Basis schafft und grosso modo zwischen den 
Regimen des ZaDiG und der DSGVO differenziert wer-
den muss.336

Bezüglich der Geltung der Zustimmung nach PSD2 
und der Einwilligung nach DSGVO, verfassen überra-
schenderweise weder die PSD2 noch die DSGVO diese 
sonderbare Kollision. Dabei ist dies umso bedauerli-
cher, da dem Datenschutz im Zusammenhang mit Open 
Banking eine wesentliche Rolle zugetragen wird. Zumin-
dest deuten die Erwägungsgründe auf die im Zusam-
menhang mit der PSD2 zu sehenden Bestimmungen der 
DSGVO-Vorreitern RL 95 / 46 / EG zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten hin. Dem Umstand zu schulde, 
dass die PSD2 vor der DSGVO erlassen wurde, welche 
nun die RL 95 / 46 / EG ersetzt, ist gemäss Fletzberger zu-
sätzlich zur PSD2 die DSGVO zu berücksichtigen. Dabei 
kann die erforderliche ausdrückliche Zustimmung zur 
Diensterbringung nach PSD2 aus DSGVO-Sicht auf Art 6 
Abs 1 lit b DSGVO gestützt werden.337

2.� �Umgang�mit�sensiblen�Zahlungsdaten�und�
Starke�Kundenauthentifizierung�(�SCA�)

Im Zuge der Erbringung von Zahlungsdiensten durch 
Drittdienstleister, kommen diese naturgemäss mit den 
personalisierten Sicherheitsmerkmalen des Nutzers 
in Kontakt. Dabei treten diese personalisierten Sicher-
heitsmerkmale beispielsweise im Sinne der Verfüger-
nummer oder PIN für den Online-Banking-Zugang oder 
der TAN zur Autorisierung des Zahlungsvorganges bei 

331 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 94 Abs 2 mit Art 75 Abs 2 Bst g und 
Art 100 Abs 2 ZDG.

332 § 90 Abs 4 iVm § 60 Abs 2, § 61 Abs 2 ZaDiG.
333 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 und Art 67 iVm § 90 Abs 4 ZaDiG.
334 VO ( EU ) 2016 / 679 Art 6 und Art 9; Nachfolgend abgekürzt mit 

DSGVO.
335 Duy / Stempkowski, PSD II und Datenschutz 791–792.
336 Gorzala, PayTechs im Open Banking 50–51.
337 Fletzberger, Open Banking und PSD2 296.
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der Verwendung eines Zahlungsauslösedienstes im E-
Commerce auf.338

Die dritten Zahlungsdienstleister haben die ent-
sprechenden Datenschutz- und Sicherheitsanforderun-
gen, die entweder direkt in der PSD2 iZm der DSGVO 
beschrieben oder in den Entwürfen für technische Re-
gulierungsstandards 339 festgelegt sind, einzuhalten.340 
Diese Datenschutzvorschriften beziehen sich insbe-
sondere auf das Sicherstellen sensibler Zahlungsda-
ten, einschliesslich der personalisierten Sicherheits-
merkmale von Zahlungsdienstnutzern, sodass diese zu 
keinem Zeitpunkt für andere Parteien zugänglich sind. 
Das aber eigentlich nur aus Gründen des Kundenschut-
zes und um Missbrauch vorzubeugen. Bei der Über-
mittlung dieser Daten ist also zusätzlich sicherzustel-
len, dass dafür sichere technische Kanäle verwendet 
werden.341 So haben sich dritte Zahlungsdienstleister 
bei jedem auszulösenden Zahlungsvorgang oder jeder 
Datenanfrage von Kontoinformationen gegenüber dem 
kontoführenden Institut und im Zusammenhang mit 
den technischen Regulierungsstandards gemäss Art 98 
Abs 1 lit d PSD2 zu identifizieren, um dadurch einen si-
cheren Datenaustausch sicherzustellen.342 Zudem dür-
fen die sensiblen Zahlungsdaten nicht von den Zah-
lungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleistern 
gespeichert bzw angefordert werden.343 Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass der Name des Kontoinhabers 
und die Kontonummer im Rahmen der Zahlungsaus-
löse- und Kontoinformationsdienste nicht als sensible 
Zahlungsdaten gelten.344

Zunächst sei klargestellt, dass sensible Zahlungsda-
ten gleichzeitig auch sensible Daten nach Art 9 Abs 1 DS-
GVO darlegen können, die zB biometrische Daten wie 
Face-ID, Fingerabdruck oder Iris-Scan umfassen und 
zur starken Kundenauthentifizierung ( SCA )  345 dienen.346 
Durch den regulatorischen Einbezug der dritten Zah-
lungsdienstleister sind diese nunmehr zum Verlangen 
einer SCA verpflichtet.347 Zahlungsauslöse- und Konto-
informationsdienstleister haben immer dann eine SCA 
zu verlangen, wenn ein Zahler online auf sein Zahlungs-
konto zugreift oder Handlungen über einen Fernzugang 
ausführt, um auf diesem Wege eine Zahlung über einen 

338 Fletzberger, Open Banking und PSD2 295.
339 EBA / RTS / 2017 / 02 8.
340 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 93.
341 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 Abs 3 lit b–g, Art 67 Abs 2 lit b–f mit 

Art 100 Abs 2 iVm Art 74 Abs 2 Bst b–c und Art 75 Abs 2 Bst b–c 
ZDG.

342 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 Abs 3 iVm Art 97–98 Abs 1 lit d; 
EBA / RTS / 2017 / 02 5.

343 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 Abs 3 lit e, Art 67 Abs 2 lit e iVm 
Art 74 Abs 2 Bst g und 75 Abs 2 Bst h ZDG.

344 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 4 Zi 32 iVm Art 4 Abs 1 Zi 33 ZDG.
345 Vgl Art 4 Abs 1 Zi 34 ZDG iVm RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 97 Abs 4.
346 Fletzberger, Open Banking und PSD2 296.
347 RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 30.

Zahlungsauslösedienst auszulösen oder Informationen 
über einen Kontoinformationsdienst anzufordern.348

Dabei haben dritte Zahlungsdienstleister im Rah-
men der SCA vom Zahlungsdienstnutzer mindestens 
zwei unabhängige Merkmale aus den Bereichen Wissen 
( PIN ), Besitz ( Handy ) und Inhärenz ( Fingerabdruck ) zu 
verlangen.349 Aufgrund dessen ist ab sofort bei jedem 
Anstossen einer Online-Überweisung oder bei jedem 
Log-In in das Online-Banking beispielsweise neben der 
Verfügernummer und dem PIN zusätzlich eine dynami-
sche TAN zum Zugriff auf das Online-Banking erforder-
lich. Dabei stellt das dynamische TAN-Verfahren sicher, 
dass für jede Transaktion und Anmeldung eine neue 
TAN generiert wird.350 Eine Ausnahme der SCA besteht 
für Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienste 
nur dann, wenn die allgemeinen Anforderung an die 
Authentifizierung nach Art 2 delVO erfüllt sind und es 
sich um wiederkehrende Zahlungsvorgänge  351 oder das 
Online-Abrufen von Kontostand und Umsätzen handelt 
und auf diese innerhalb der letzten 90 Tagen zugegrif-
fen wurde.352 In Einklang mit der Authentifizierung des 
Zahlungsdienstnutzers, sind von den dritten Zahlungs-
dienstleistern adäquate Sicherheitsvorkehrungen vor-
zunehmen, um die Integrität und Vertraulichkeit der 
personalisierten Sicherheitsmerkmale des Nutzers zu 
schützen. Dabei ist es den Zahlungsauslöse- und Kon-
toinformationsdienstleistern gestattet, sich auf das Au-
thentifizierungsverfahren des kontoführenden Instituts 
zu stützen.353

3.� �Datenverarbeitung�durch�dritte�
Zahlungsdienstleister

Eine der meist diskutiertesten Fragen, die sich in der 
Praxis stellen ist, für welchen Zweck Drittdienstleister 
auf die Bankdaten zugreifen und diese nutzen dürfen.354 
Insbesondere in Zeiten von Big Data hat der Datenzu-
gang und die Datenverarbeitung zu einem fundamenta-
len Baustein für die Entwicklung zahlreicher neuer Ge-
schäftsmodelle geführt. Diese wesentliche Veränderung 
im Umgang mit Daten zeigt sich bereits in multilateralen 
Branchen, wobei sie in der Finanzdienstleistungsbran-
che an besonderer Relevanz gewonnen hat.355 Schliess-
lich eröffnet eine entsprechende Datenverarbeitung die 
Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle mit dem Fokus 
der Aufarbeitung von erlangten Daten zu errichten, die  

348 Vgl Art 103 Abs 2 und 3 iVm Art 103 Abs 1 und 3 ZDG.
349 delVO ( EU ) 2018 / 389 Art 4.
350 Deutsche Bundesbank, PSD 2 [ Website ].
351 Vgl delVO ( EU ) 2018 / 389 Art 14 Abs 2 mit Art 10 Abs 1 lit b.
352 delVO ( EU ) 2018 / 389 Art 10.
353 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 97 mit Art 103 ZDG; EBA / RTS / 2017 / 02 8.
354 Fletzberger, Open Banking und PSD2 298.
355 Hölzle et al, Big Data und technologiegetriebene Geschäftsmo-

dellinnovation 355–357.
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dadurch dem Nutzer einen Mehrwert schaffen.356 So 
können aufgrund starker Daten-Ressourcen Kundenport-
folios exakter definiert und präziser segmentiert werden. 
Gleichzeitig können individuelle Kundenbedürfnisse 
besser erfasst und an den Kunden massgeschneiderte 
Marketingmassnahmen vollzogen werden 357

Vorerst ist darzulegen, dass es dem Zahlungsaus-
lösedienstleister nicht zulässig ist weitere Daten, als 
es zur Erbringung seines Dienstes notwendig ist, vom 
Nutzer zu fordern.358 Demgegenüber darf der Kontoin-
formationsdienstleister nur auf Informationen von be-
zeichneten Zahlungskonten und den damit verbunde-
nen Zahlungsvorgängen nutzen. Dies umfasst Vor- und 
Nachname des Zahlers und gemäss Fletzberger auch des 
Zahlungsempfängers.359 Zudem ist es Zahlungsauslöse- 
und Kontoinformationsdienstleistern untersagt, nicht 
dem Zwecke dienende Daten als es zur Erbringung der 
geforderten Zahlungsdienste notwendig ist, zu verwen-
den, darauf zu zugreifen oder zu speichern. Beim Konto-
informationsdienst bezieht sich diese Begrenzung nach 
dem gesetzlichen Wortlaut nur auf » im Einklang mit den 
Datenvorschriften «.360 Dies zeigt wiederum den Klärungs-
bedarf zwischen der Relation von PSD2 und DSGVO auf, 
worauf sich die europäischen Behörden bis dato nicht 
weitreichend bezogen haben.361

In der Literatur trennen sich die Einschätzungen. 

Einerseits schliessen Duy und Stempkowski  362 die Wei-
terverarbeitung personenbezogener Daten für andere 
Zwecke im Sinne der festgelegten und eindeutigen 
Zweckbindung gemäss Art 5 DSGVO kategorisch aus. 
Andererseits geht Sander   363 soweit zu meinen, dass per-
sonenbezogene Daten im Zusammenhang mit Art 6 
DSGVO von dritten Zahlungsdienstleistern für andere 
Zwecke weiterverarbeitet werden dürfen. Nach Fletzber-
ger soll der gesetzliche Tätigkeitsumfang dritter Zah-
lungsdienste präziser definiert werden, um jeweilige 
Spielräume der Datenverarbeitung zu vermeiden. Dabei 
zeigt sich der Spielraum insbesondere beim hierbei rele-
vanteren Kontoinformationsdienstleister, welcher dem 
Nutzer konsolidierte Informationen über ein oder meh-
rere Zahlungskonten mitteilt. Nach dem gesetzlichen 
Wortlaut umfassen Kontoinformationsdienste nicht nur 
die reine Übermittlung, sondern auch die Mitteilung 
konsolidierter Informationen über Zahlungskonten. 
Hierzu ist anzumerken, dass der Begriff der Konsolidie-
rung allgemein die Zusammenfassung, Darstellung und 

356 Fletzberger, Open Banking und PSD2 298.
357 Brühl, Banking 4.0 – strategische Herausforderungen im digi-

talen Zeitalter 3–6.
358 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 Abs 3 lit f.
359 Fletzberger, Open Banking und PSD2 298.
360 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 Abs 3 lit g iVm Art 67 Abs 2 lit f.
361 Fletzberger, Open Banking und PSD2 298–299.
362 Duy / Stempkowski, PSD II und Datenschutz 791–792.
363 Sander, DS-GVO vs. PSD II 70–73.

Verifizierung von Kontodaten darstellt, jedoch gleichzei-
tig auch die Analyse und Aufbereitung von Daten um-
fasst. Sodass der Kontoinformationsdienst nicht nur 
auf der Abfrage von Kontoinformationen beruht, son-
dern eben auch deren Analyse und Aufbereitung, ohne 
dabei rechtswidrig Daten für andere Zwecke  364 zu ver-
arbeiten. Zur Veranschaulichung zeigt Fletzberger an ei-
nem Beispiel auf, dass ein Dienst, der basierend auf der 
ausdrücklichen Zustimmung und dem Zugriff auf Zah-
lungskonten beispielsweise Bonitäts- oder Zahlungsver-
haltensauskünfte erbringt, auch als Kontoinformations-
dienst gilt.365

Diesbezüglich schreibt der Gesetzgeber in Art 12 
Abs 4 ZDG hinsichtlich dem Kontoinformationsdienst-
leister fest, dass es diesem erlaubt ist über seinen Zah-
lungsdienst hinaus betriebliche und eng damit verbun-
den Nebendienstleistungen zu erbringen, unter welche 
auch die Datenspeicherung und -verarbeitung gehört. 
Auf welche Art und in welchem Umfang die Datenver-
arbeitung personenbezogener Daten jedoch ausgeführt 
werden darf, ist im ZDG nicht weiter beschrieben.366 
Gleichermassen eröffnet sich beim hierbei relevanteren 
Kontoinformationsdienstleister die Frage, ob dieser auf-
grund der Verarbeitung personenbezogener Daten als 
Auftragsverarbeiter nach Art 28 DSGVO tituliert werden 
kann. Dadurch würde die Datenverarbeitung personen-
bezogener Daten auf Basis eines Auftragsverarbeitungs-
Vertrages ( AVV ) mit dem Zahlungsdienstnutzer erfolgen, 
in welchem unter anderem Gegenstand, Dauer, Rechte, 
Pflichten, Art und Zweck der Datenverarbeitung festge-
legt sind.367

Jedoch merken Gabauer und Knyrim hierzu an, dass 
nicht jede wirtschaftliche Dienstleistung, die im Zu-
sammenhang mit der personenbezogenen Datenverar-
beitung steht, automatisch auf eine Datenverarbeitung 
auf Basis eines Auftragsvertrages schliessen lässt. Er-
folgt die Datenverarbeitung lediglich als Nebendienst-
leistung, so liegt grundsätzlich keine Auftragsverarbei-
tung auf Basis eines Vertrages vor.368 Dem Grunde nach 
lässt sich daraus schliessen, dass der Kontoinformati-
onsdienstleister aufgrund seiner Datenverarbeitung als 
betriebliche Nebendienstleistung, nicht als Auftragsver-
arbeiter nach Art 28 DSGVO gilt und die Datenverarbei-
tung nicht auf Basis eines AVV mit dem Zahlungsdienst-
nutzer zu erfolgen hat.369

364 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 67 Abs 2 lit f mit Art 75 Abs 2 Bst g 
ZDG.

365 Vgl Fletzberger, Open Banking und PSD2 298–299 iVm DSGVO 
Art 5 Abs 1 lit b und Art 6.

366 Vgl Art 12 Abs 4 ZDG iVm RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 18 Abs 1 lit a.
367 DSGVO Art 4 Zi 6 und Art 28.
368 Gabauer / Knyrim, Checkliste Prüfschema zur datenschutzrecht-

lichen Rollenverteilung 14–15.
369 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 18 Abs 1 lit a mit DSGVO Art 12 Abs 4 

ZDG iVm Art 28.
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4.   Transparenz- und Informationspflichten

In Einklang mit der Revision des ZDG ist es, durch den 
regulatorischen Einbezug der dritter Zahlungsdienst-
leister, neben den Änderungen im aufsichtsrechtlichen 
Teil II auch zu Neuerungen von wesentlichen Transpa-
renz- und Informationspflichten im zivilrechtlichen Teil 
III gekommen. Dabei geht folgendes Kapitel auf die In-
formationspflichten der dritten Zahlungsdienstleister 
im Hinblick auf Open Banking näher ein.

Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleis-
ter haben vor jeder Zahlungsauslösung und jeder Da-
tenabfrage von Kontoinformationen, vorvertragliche In-
formationspflichten gegenüber dem Zahler zu erfüllen. 
Mitzuteilen sind unter anderem Name und Anschrift der 
Hauptverwaltung, Kontaktdaten einschliesslich E-Mail-
Adresse zur Erreichbarkeit, Kontaktdaten der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde und gegebenenfalls die Anschrift 
von Zweigstellen oder Agenten im EWR-Mitgliedstaat. 

Des Weiteren haben diese dem Zahler eine Beschrei-
bung der grundlegenden Merkmale ihrer Dienstleis-
tungserbringung bekannt zu geben, wobei auf die vom 
Zahler mitzuteilenden Kundenidentifikatoren hinzu-
weisen ist 370, sodass eine sichere Zahlungsauslösung 
und Übermittlung der angeforderten Kontoinformati-
onen über sichere Softwares und Kommunikationsmit-
tel durchgeführt werden kann.371 Gleichermassen gelten 
die Bestimmungen in der öRsp, geregelt in § 41 Abs 2 
iVm mit § 48 ZaDiG.372

Der Kontoinformationsdienstleister kommt im 
Kontext der Informationspflichten im Bereich der Be-
stimmungen von Art 54, Art 57 und Art 58 ZDG zu re-
gulatorischen Erleichterungen. Hierbei zeigt der Zah-
lungsauslösedienstleister grundsätzlich umfänglichere 
Informationspflichten als der Kontoinformations-
dienstleister auf. Dies ist unter anderem darauf zurück-
zuführen, dass der Kontoinformationsdienstleister 
ausschliesslich auf Basis eines Rahmenvertrages 373 Kon-
toinformationsdienste erbringen kann, was bedeutet, 
dass zukünftige Zahlungsvorgänge im gewissen Masse 
bereits vorweg geregelt werden.374

Auch der Zahlungsauslösedienstleister kann seine 
Zahlungsdienste auf Basis eines Rahmenvertrages er-
bringen, jedoch sind Zahlungsauslösedienste auch 
auf Grundlage einer Einzelzahlung ausserhalb eines 
Rahmenvertrages zulässig, wodurch sich daraus um-
fänglichere ( vor ) vertragliche Informationspflichten er-
schliessen. Mit Beginn der vorvertraglichen Informati- 

370 Art 55 Abs 1–2 iVm Art 56 Abs 1 Bst b Zi 1 ZDG.
371 Art 55 Abs 1 iVm Art 56 Abs 1 Bst b Zi 1 ZDG.
372 § 41 Abs 2 iVm § 48 ZaDiG.
373 Bruns. Zahlungsdiensterahmenvertrag, Gabler Banklexikon 

[ Website ].
374 Art 4 Abs 1 Zi 30 ZDG iVm Art 54, Art 55, Art 56 und Art 61 ZDG.

onspflichten hat der Zahlungsauslöse- und Kontoin-
formationsdienstleister dem Nutzer vor Erfassung ei-
nes Rahmenvertrages oder einem Vertragsangebot die 
in Art 55 Abs 1 sowie Art 56 ZDG geregelten Informatio-
nen unentgeltlich und rechtzeitig mitzuteilen. Erfolgt 
im Falle des Zahlungsauslösedienstes eine Einzelzah-
lung ausserhalb eines Rahmenvertrages, haben die 
Bestimmungen von Art 55 Abs 1 Bst b sowie Abs 2 ZDG 
dem Nutzer mitgeteilt zu werden.375 Gleichwohl ist zu 
berücksichtigen, dass der Zahlungsauslösedienstleister 
nicht dazu verpflichtet ist, Informationen dem Nutzer 
zugänglich zu machen, wenn der Zahlungsauftrag für 
eine Einzelzahlung über ein rahmenvertraglich organi-
siertes Zahlungsinstrument übermittelt wurde und In-
formationen bereits auf Basis eines Rahmenvertrages 
zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und einem ande-
ren Zahlungsdienstleister mitgeteilt wurden.376

Zusätzlich hat der Zahlungsauslösedienstleister dem 
Zahler über die folgenden Informationen und Vertragsbe-
dingungen zu unterrichten, sofern diese für eine zweck-
entsprechende Diensterbringung wesentlich sind. Unter 
anderem ist der Zahler darüber zu informieren, in wel-
cher Form und Verfahrensweise die Zustimmung zur 
Auslösung eines Zahlungsauftrages bzw Widerrufs der 
Zustimmung gemäss Art 72 und Art 88 ZDG zu erteilen 
ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zustimmung 
zur Ausführung des Zahlungsvorganges neben dem Zah-
lungsempfänger auch durch den Zahlungsauslösedienst-
leister erteilt werden kann. Zudem folgt eine Begründung, 
ab wann ein Zahlungsauftrag als eingegangen 377 gilt, wo-
durch das Konto erst ab diesem Zeitpunkt belastet wer-
den darf und sich daraus die maximale Ausführungsfrist 
der auszuführenden Zahlungsdienste ergibt.378

Beide Zahlungsdienstleister haben dem Nutzer die 
Vertragsbedingungen für eine zweckentsprechende 
Diensterbringung mitzuteilen. Im Falle des Zahlungs-
auslösedienstleisters hat dieser dem Nutzer zusätzlich 
unmittelbar nach Auslösung des Zahlungsauftrages In-
formationen über die Bestätigung der Auslösung, Refe-
renz, Betrag, zu entrichtende Entgelte und jede weitere 
mit dem Zahlungsvorgang verbundene Information zu 
übermitteln. Zusätzlich hat er nach Auslösung des Zah-
lungsauftrages dem kontoführenden Institut des Zah-
lers die Referenz zur Identifikation des Zahlungsvorgan-
ges zugänglich zu machen.379 Im Falle schwerwiegender 
Betriebs- oder Sicherheitsvorfälle haben Zahlungsaus-
löse- und Kontoinformationsdienstleister die FMA un-
mittelbar darüber zu informieren. Gleichermassen ist 
auch der Zahlungsdienstnutzer über den Vorfall und die 

375 Art 54–56 ZDG.
376 Art 54 iVm Art 55 Abs 2 ZDG.
377 Art 86 ZDG iVm § 72 ZaDiG.
378 Art 56 iVm Art 72 Abs 3–4 ZDG.
379 Vgl Art 57 Bst a-f iVm Art 58 ZDG iVm § 42 iVm § 43 ZaDiG.
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daraus schliessenden Massnahmen zu informieren, so-
fern die finanzielle Situation des Zahlungsdienstnutzers 
dadurch negativ beeinflusst werden könnte.380 Dabei gilt 
für die dritten Zahlungsdienstleister die Informations-
pflicht, den Zahlungsdienstnutzer über die Möglichkeit 
eines Schlichtungsverfahrens im Falle eines Beschwer-
defalles zu unterrichten und diese Information in um-
fassender und klarer Form auf der Website und in den 
Vertragsbedingungen miteinzubeziehen.381 Des Weite-
ren ist darauf hinzuweisen, dass Informationen und 
Vertragsbedingungen dem Zahler jederzeit nach Art 62 
ZDG kostenlos zugänglich zu machen und Änderungen 
oder Kündigungen des Vertrages mitzuteilen sind.382

In Hinsicht auf Schutz- und Abhilfemassnahmen sind 
dem Zahler Informationen zur Beschreibung des Einsat-
zes sicherer Verfahren in Betrugsfällen oder Sicherheits-
risiken durch den Zahlungsauslöse- und Kontoinformati-
onsdienstleister zu vermitteln. Im Falle schwerwiegender 
Betriebs- oder Sicherheitsvorfälle haben dritte Zahlungs-
dienstleister die FMA unmittelbar darüber zu informie-
ren. Gleichermassen ist auch der Zahler über den Vorfall 
und die daraus schliessenden Massnahmen zu informie-
ren, sofern die finanzielle Situation des Zahlers dadurch 
negativ beeinflusst werden könnte.383

Darüber hinaus ist anzugeben, in welchem Falle 
es zur Haftung des Zahlers gemäss Art 82 ZDG kommt 
und wie und in welchem Zeitraum der Zahler nicht au-
torisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte 
Zahlungsvorgänge nach Art 79 ZDG anzuzeigen hat. Da-
mit einhergehend beziehen sich die Informationen zur 
Haftungsregelung bei nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgelösten Zahlungsvorgängen oder Zugängen 
zu Zahlungskontoinformationen freilich auch auf den 
dritten Zahlungsdienstleister selbst.384 Nicht zuletzt ist 
der Zahler über den Rechtsbehelf und den Hinweis über 
das aussergerichtliche Schlichtungs- und Beschwerde-
verfahren 385 zu unterrichten. Dabei sind die Informatio-
nen hinsichtlich der Möglichkeit eines Schlichtungsver-
fahrens klar und umfassend auf der Website des dritten 
Zahlungsdienstleister zugänglich zu machen sowie in 
den Vertragsbedingungen miteinzuziehen.386

D.� �Anforderungen�an�den�Technischen�
Infrastrukturdienstleister

Gemäss der Einordnung des Technischen Dienstleisters 
in die Ausnahmebestimmung des Geltungsbereiches 

380 Art 102 Abs 1 ZDG.
381 Art 56 Abs 1 Bst d iVm Art 106 Abs 6–7 ZDG.
382 Vgl Art 56 Abs 1 Bst b, c, e iVm Art 50 Abs 1 ZDG.
383 Art 102 Abs 1 iVm Art 56 ZDG.
384 Art 56 Abs 1 Bst d iVm Art 57 ZDG.
385 Silbernagl, Schlichtungsverfahren nach der PSD II 205–210.
386 Art 106 Abs 6–7 iVm Art 108 ZDG.

im ZDG, gelten nur die in Art 3 Abs 1 Bst f ZDG dekla-
rierten Bestimmungen bezüglich des Rechts zur Er-
bringung von unterstützenden Technischen Diensten 
für Zahlungsdienstleister. Aufgrund dieser Legalaus-
nahme sind dem Technischen Dienstleister durch das 
ZDG keine weiteren Rechte und Pflichten auferlegen als 
in Art 3 Abs 1 Bst f ZDG beschrieben.

Im Rahmen der Unterstützung des Technischen 
Dienstleisters bei der Erbringung von Zahlungsdiensten, 
ist es ihm unter anderem erlaubt die Datenverarbeitung 
und -speicherung vorzunehmen. Dabei ist das Ergreifen 
von vertrauensbildenden Massnahmen zum Schutz der 
Privatsphäre und den personenbezogenen Daten not-
wendig.387 Zusätzlich ist ihm neben der Zurverfügung-
stellung von Kommunikationsnetzen, die Durchführung 
von Nachrichten- und Instanzauthentifizierung zur Un-
terstützung des Zahlungsdienstes beim Authentifizie-
rungsverfahren gewährt. Zu berücksichtigen ist hierbei, 
dass der Technische Dienstleister zu keinem Zeitpunkt 
Zugriff auf die personalisierten Sicherheitsmerkmale 
des Zahlungsdienstnutzers erhält, mit Hilfe derer er sich 
Zugang zu den Zahlungskonten beschaffen könnte. Dies 
würde die Schwelle der Technischen Dienstleistungstä-
tigkeit überschreiten und keine Unterstützung von Zah-
lungsdiensten mehr darstellen, sondern selbst zu einer 
Einordnung als Zahlungsdienstleister und damit neu 
definierten Rechten und Pflichten führen.388

Freilich hat der Technische Dienstleister auch Da-
tenschutzpflichten zu erfüllen, die jedoch dem gleich-
wohl bedeutenden zivilrechtlichen Bereich zuzuschrei-
ben sind und im Rahmen dieser Abgrenzung nach dem 
ZDG keine weitere Berücksichtigung finden.

E.� �Zur�Abgrenzung�des�XS2A�im�Drittdienstleister-
Triangle

Folgendes Kapitel legt sein Augenmerk speziell auf die 
neu definierten zivilrechtlichen Rechte und Pflichten 
für Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleis-
ter im Hinblick auf Open Banking. Basierend auf dem 
XS2A, wird insbesondere das Zugriffsrecht auf online-zu-
gängliche Zahlungskonten als zivilrechtliche Neuerung 
im ZDG näher beleuchtet. Aufgrund dessen, dass dem 
Technischen Dienstleister durch seine Legalausnahme 
per se keine zivilrechtlichen Rechte und Pflichten mit-
tels Teil III des ZDG auferlegt werden, erfolgt die Ab-
grenzung speziell auf Basis des XS2A in Zusammenhang 
mit Art 3 Abs 1 Bst f ZDG.

In Verbindung mit den zivilrechtlichen Rechten und 
Pflichten dritter Zahlungsdienstleister, stellt das Zugriffs-

387 Art 3 Abs 1 Bst f ZDG; DSGVO ErwGr 97.
388 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 7.
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recht auf Online-Zahlungskonten eines der zentralsten 
Abgrenzungsmerkmale zum Technischen Dienstleister 
dar. Zwar unterstützt der Technische Dienstleister den 
Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleis-
ter bei der Erbringung von Zahlungsdiensten, jedoch 
ohne dabei Zugriff auf die Zahlungskonten zu erlan-
gen oder in den Besitz der Kundengelder zu kommen. 
Freilich kommen auch Zahlungsauslöse- und Kontoin-
formationsdienstleister per Definition nie in den Besitz 
der Kundengelder, jedoch werden ihnen durch die aus-
drückliche Zustimmung  389 des Zahlungsdienstnutzers, 
Zugriffsrechte auf bezeichnete Online-Zahlungskonten 
zur Zahlungsdiensterbringung eingeräumt.

Gleichermassen ist von den dritten Zahlungsdienst-
leistern sicherzustellen, dass der Technische Dienstleis-
ter zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die personalisierten 
Sicherheitsmerkmale  390 des Zahlungsdienstnutzers er-
hält, wodurch er Zugang zum Zahlungskonto erhalten 
würde. Dies ist insbesondere in Rücksicht zu nehmen, 
wenn Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienst-
leister eine starke Kundenauthentifizierung vom Zah-
lungsdienstnutzer verlangen und der Technische Dienst-
leister das Authentifizierungsverfahren zum Schutz der 
Privatsphäre technisch begleitend unterstützt.391

Im Falle des Zugriffs des Technischen Dienstleisters 
auf Zahlungskonten, würde dieser die Schwelle seiner 
Tätigkeitsbefugnis gänzlich überschreiten und ex lege 
aus der Legalausnahme nach Art 3 Abs 1 Bst f ZDG he-
rausfallen, wobei es zur sofortigen Einstufung als Zah-
lungsdienstleister und den sich daraus entfaltenden 
zivilrechtlichen Rechten und Pflichten kommt. Die kon-
krete Einstufung als Zahlungsdienstleister  392 hängt von 
Art und Umfang der Überschreitung ab und ist im jewei-
ligen Typenvergleich im Einzelfall zu betrachten. Dabei 
bezieht sich dieser Typenvergleich nach dem am nächs-
ten liegenden Zahlungsdienstleister. Hat der Techni-
sche Dienstleister beispielsweise durch den Zugriff zu 
Zahlungskonten überwiegend typenähnliche Merkmale 
im Rahmen des Kontoinformationsdienstleisters aufge-
zeigt, so wird er als dieser eingeordnet vice versa.393

�Zwischenergebnisse

Im Rahmen der Abgrenzung der zivilrechtlichen Neu-
erungen im ZDG, die insbesondere im Hinblick auf 
Open Banking die Zugriffsrechte der neuen Zahlungs-
dienstleister umfassen, ist es zu folgenden Ergebnissen 

389 Art 6 iVm Art 74, Art 75 Abs 2 Bst a ZDG.
390 Art 4 Abs 1 Zi 29 ZDG.
391 Art 74 Abs 2 Bst b, Art 75 Abs 2 Bst b ZDG.
392 Vgl Art 2 Abs 2 Bst d ZDG iVm RL ( EU ) 2015 / 2366 Anhang 1 Abs 7.
393 Art 3 Abs 1 Bst f iVm Art 74 Abs 2 iVm Art 72 Abs 1 ZDG; Ra-

schauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » techni-
schem Infrastrukturdienst « 7.

gekommen. Zahlungsauslöse- und Kontoinformations-
dienstleistern werden durch die ausdrückliche Einwil-
ligung des Zahlungsdienstnutzers im Zusammenhang 
mit XS2A, Zugriff auf die bezeichneten Online-Zahlungs-
konten gewährt, sodass der Kunde explizit darüber ent-
scheidet wer Zugang zu seinem Zahlungskonto erhält 
und somit zu einem stark kundenorientierten Ansatz 
zurückgeführt wird. Dabei kommt es regelrecht zu einer 
Zusammenarbeit der Banken und den neuen Zahlungs-
dienstleistern, die zu Gunsten des Kunden bei der Er-
bringung ihrer Zahlungsdienste nunmehr gemeinsam 
im Zuge des Open Banking agieren.

Hinsichtlich der Abgrenzung der neuen Zahlungs-
dienstleister vom Technischen Dienstleister, zeigt der 
Gesetzgeber seine strikte Haltung insbesondere durch 
die klare Ausklammerung der dritten Zahlungsdienste 
von den Diensten des Technischen Dienstleisters, so-
dass zu keinem Zeitpunkt eine parallele Ausübung von 
dritten Zahlungsdiensten und den Technischen Diens-
ten möglich ist. Knackpunkt stellt insbesondere der 
Zugriff auf Zahlungskonten dar, wodurch automatisch 
eine Ausklammerung von den Technischen Diensten 
und der folglichen Ausklammerung aus der Ausnahme-
bestimmung gemäss Art 3 Abs 1 Bst f ZDG erfolgt.

Im Einzelfall ist es von grundlegender Bedeutung, 
dass der Technische Dienstleister gegenüber dem Zah-
lungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister zu 
keinem Zeitpunkt innerhalb des Zahlungsvorganges 
Kontrolle über die transferierenden Kundengelder hat 
und insbesondere zu keinem Zeitpunkt Zugang zu On-
line-Zahlungskonten erlangt. Dieses Faktum hinsicht-
lich dem Zugangsverbot zu Zahlungskonten stellt ne-
ben der Ausklammerung seitens der PSD2 und des ZDG 
eine fundamentale Komponente der Abgrenzung von 
den dritten Zahlungsdienstleistern und dem Techni-
schem Dienst dar.394

F.� �Exkurs:�Zivilrechtliche�Haftungsregelungen�im�
Drittdienstleister-Triangle

Abschliessend wird zur Vollständigkeit ein Exkurs in die 
zivilrechtlichen Haftungsregelungen der neuen Dritt-
dienstleister im Drittdienstleister-Triangle gewagt. Da-
mit soll ein Einblick in die zivilrechtliche Haftungsre-
gelung im Falle von unautorisierten Zahlungsvorgängen 
bzw Zugängen zu Kontoinformationen gewährt werden. 
Hierzu ist festzuhalten, dass die ausgearbeiteten zivil-
rechtlichen Haftungsregelungen lediglich zur Vollstän-
digkeit des Themengebietes dienen und aufgrund des 
vorgegebenen Rahmens keine umfassende zivilrechtli-
che Haftungsanalyse umfassen.

394 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-
nischem Infrastrukturdienst « 7–8.

© Jan Sramek Verlag Aufsatz Finanzmarktrecht

SPWR 2020 Irma Kessler,�Abgrenzung neuer Drittdienstleister PSD2 439



1.   Unautorisierter oder fehlerhaft ausgeführter 
Zahlungsvorgang

In Anbetracht der Totalrevision des ZDG, ist es durch den 
regulatorischen Einbezug des Zahlungsauslösedienst-
leisters zu einer Stärkung des Verbraucherschutzes ge-
kommen. Zuvor wurde der Zahlungsauftrag entweder 
vom Zahler oder vom Zahlungsempfänger ausgelöst, wo-
durch sich eine Vielzahl von Rechtsfragen hinsichtlich 
Zeitpunkt des Zahlungsauftragseinganges, Zuständig-
keitsbereich oder Erstattungspflicht ergaben.395 Durch 
den nunmehr zwischengeschalteten Zahlungsauslöse-
dienstleister soll es insbesondere zur Risikominimie-
rung von unautorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgängen kommen.396 Das fortfolgende Kapi-
tel wird sich dabei in aller Kürze der Haftungsregelung 
des Zahlungsauslösedienstleisters nach dem ZDG wid-
men.

a.  Aussenverhältnis: Erstattungspflicht des 
kontoführenden Instituts

Erfolgt nach Massgabe von Art 81 ZDG ein Zahlungs-
vorgang ohne Autorisierung des Zahlers und geht die 
Auslösung des Zahlungsvorgangs über einen Zahlungs-
auslösedienstleister vonstatten, so ergeben sich für den 
Kunden grundsätzlich zwei involvierte Fehlerquellen 
bestehend aus dem kontoführenden Institut und dem 
Zahlungsauslösedienstleister. Dabei stellt das konto-
führende Institut den primären Ansprechpartner für 
den Zahler da und haftet im ersten Schritt für unauto-
risierte Zahlungsvorgänge. Folglich eröffnet sich damit 
eine unverzügliche Erstattungspflicht für das konto-
führende Institut gegenüber dem Zahler, sodass die-
sem sofort bzw spätestens bis Ende des folgenden Ge-
schäftstages der unautorisierte Betrag erstattet werden 
muss.397 Dies hält der flOGH auch in einem Entscheid 
fest, wobei sich dies aus Art 80 f ZDG ergebe.398 Dabei ba-
siert diese Auffassung der primären gesetzlichen Risiko-
verteilung, insbesondere auf der Leitentscheidung des 
öOGH 4 Ob 179  /  02 f. Hierbei fasst der öOGH zusammen, 
dass im Falle eines unautorisierten Zahlungsauftrages 
der Schaden grundsätzlich von der Bank erlitten wird 
und es zu keiner Abwälzung auf den Kunden kommt.399

Von der Erstattungspflicht ist nur dann abzusehen, 
wenn dem kontoführenden Institut berechtigte Gründe 

395 Koziol, Rechtsfolgen der fehlerhaften Durchführung eines Zah-
lungsauftrags 330–331.

396 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-
nischem Infrastrukturdienst « 7.

397 Emmenegger, Zahlungsverkehr 106–107 iVm Art 81 Abs 3–6, Art 82 
ZDG; § 67 Abs 3 ZaDiG; Mader, Gesetzgebungsmonitor Zah-
lungsdienstegesetz 131.

398 flOGH Urteil 03 CG.2016.302 LES 2018 38 vom 1.  12.  2017 Rn 9.4.
399 öOGH 4 Ob 179  /  02 f SZ 2002 / 153 vom 19.  11.  2002, S. 21.

für einen Betrug vorliegen, wobei dies der FMA umge-
hend unter schriftlicher Darlegung der Gründe zu be-
richten ist. Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich dem 
kontoführenden Institut ein Schadensersatzanspruch, 
aufgrund der unverzüglichen Erstattungspflicht, gegen-
über dem Zahler eröffnen kann. Dabei haftet der Zahler 
dann voll für die gesamten Verluste, wenn dies auf eine 
betrügerische oder vorsätzliche Handlung oder auf eine 
grob fahrlässige Sorgfaltspflichtverletzung nach Art 77 
ZDG zurückzuführen ist.400 Eine grobe fahrlässige Ver-
letzung der Sorgfaltspflicht zeigt sich beispielsweise 
auch in einem Entscheid des flOGH, in dem ein Com-
puter nicht vor Zugriffen unbefugter Dritter geschützt 
wurde, sodass es Dritten möglich war, betrügerische 
Zahlungsaufträge über E-Mail ausführen zu lassen.401 
Zusätzlich hält der österreichische Gesetzgeber in § 66 
ZaDiG fest, dass die sichere Verwahrung der persona-
lisierten Sicherheitsmerkmale oder die Umstände des 
Verlustes oder Diebstahls des Zahlungsinstruments, 
auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten des Zahlers 
zu prüfen sind, um eine grobe Fahrlässigkeit und den 
daraus entstehenden Schadensersatzanspruch der Bank 
zu beurteilen.402

Jedoch gilt der Schadensersatzanspruch zulasten 
des Zahlers nur dann, wenn vom kontoführenden Insti-
tut eine starke Kundenauthentifizierung verlangt wurde 
und der Tatbestand auf ein Verschulden des Zahlers zu-
rückzuführen ist. Hierzu trifft den Zahler bei leichtem 
Verschulden eine Schadensübernahme von maximal 
CHF 50, wenn der unautorisierte Zahlungsvorgang auf-
grund des unbemerkbaren Verlustes oder Diebstahls 
des Zahlungsinstruments erfolgte oder auf eine miss-
bräuchliche Verwendung zurückzuführen ist. Ist kein 
Verschulden seitens des Zahlers erkennbar, so entfällt 
dem kontoführenden Institut auch der Schadensersatz-
anspruch.403

Gleichermassen gilt die Haftungsregelung bei feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorgängen, die durch ei-
nen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wurden.404 
Der EuGH hält dies in der Rechtssache C-480 / 18 fest, so-
dass es zu einer unverzüglichen Erstattung des fehler-
haft ausgeführten Betrages des kontoführenden Insti-
tuts gegenüber dem Zahler kommt.405 Dies ist wiederum 
nur dann gültig, wenn der Zahlungsauslösedienstleister 

400 Vgl Emmenegger, Zahlungsverkehr 106–107 mit Art 81 Abs 3–6, 
Art 82 ZDG.

401 flOGH Urteil 04 CG.2014. 354, LES 2019 30 / 1 vom 11.  12.  2018 
Rn 10.8.

402 § 63, § 66 ZaDiG.
403 Vgl Mader, Gesetzgebungsmonitor Zahlungsdienstegesetz 

131; Emmenegger, Zahlungsverkehr 106–107 iVm Art 81 Abs 3–6, 
Art 82 ZDG.

404 Art 97, Art 98, Art 80 Abs 2 ZDG.
405 EuGH-Urteil vom 02.  04.  2020, C-480 / 18, PrivatBank, ECLI: 

EU:C:2020 : 274, Rn 11.
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nachweisen kann, dass der Zahlungsauftrag beim kon-
toführenden Institut eingegangen ist und nicht durch 
ein Verschulden innerhalb seines Zuständigkeitsbe-
reichs verursacht wurde. Ansonsten geht die Haftungs-
regelung ins Innenverhältnis über, das den Regress-
anspruch nach Art 98 ZDG in Erwägung zieht und im 
folgenden Kapitel erläutert wird.406

b.  Innenverhältnis: Regressanspruch des 
kontoführenden Instituts

Gemäss Art 98 ZDG kann das kontoführende Institut 
im Innenverhältnis der Haftungsregelung Regress auf 
den Zahlungsauslösedienstleister nehmen. Dieser Re-
gressanspruch 407 findet insbesondere dann Anwendung, 
wenn im zweiten Schritt ersichtlich ist, dass der unauto-
risierte Zahlungsvorgang innerhalb des Zuständigkeits-
bereiches des Zahlungsauslösedienstleisters erfolgte 
und damit der Zahlungsauslösedienstleister dafür haf-
tet. Dabei hat dieser dem kontoführenden Institut un-
verzüglich die für die Erstattung gezahlten Beträge oder 
entstandenen Verluste, einschliesslich des Betrages des 
nicht autorisierten Zahlungsvorgangs, zu entschädigen.

Im Falle der Bestreitung eines nicht autorisierten 
Zahlungsvorganges, hat der Zahlungsauslösedienst-
leister gemäss Art 80 Abs 2 ZDG nachzuweisen, dass der 
Zahlungsvorgang innerhalb seines Zuständigkeitsbe-
reiches authentifiziert, ordnungsgemäss aufgezeichnet 
und nicht aufgrund von technischen Mängeln seines 
Zahlungsauslösedienstes beeinträchtigt wurde. Im Falle 
des Regressanspruches schafft dies für den Zahlungs-
auslösedienstleister positive Anreize seine Tätigkeit zu 
dokumentieren, um sich zum eigenen Schutz vor jewei-
ligen Regressansprüchen zu behüten.408

Durch den Regressanspruch ergibt sich für das kon-
toführende Institut zwar eine Möglichkeit der Schaden-
abwälzung, jedoch bleibt im Innenverhältnis das Insol-
venzrisiko des Zahlungsauslösedienstes weiter bestehen. 
Dabei soll dieses Risiko durch den Abschluss einer Be-
rufshaftpflichtversicherung oder anderen gleichartigen 
Garantie gemindert werden. Weist der Zahlungsauslöse-
dienstleister über keine Berufshaftpflichtversicherung 
oder andere angemessene Garantie nach Art 8 Bst u ZDG 
zur Deckung von Haftungsverpflichtungen auf, so wird 
dies aus aufsichtsrechtlicher Sicht von der FMA, voraus-
gesetzt der Tatbestand ist nicht in der Zuständigkeit der 
Gerichte, mit einer Übertretung von bis zu CHF 100.000 
bestraft.409

406 Art 97, Art 98, Art 80 Abs 2 ZDG.
407 Art 98 ZDG.
408 Art 81 Abs 3–6 iVm Art 80 Abs 2 Bst a-c, Art 82, Art 98 Abs 1 ZDG; 

Emmenegger, Zahlungsverkehr 106-
409 Art 106 Abs 2 Bst d Zi 1 iVm Art 8 Bst u ZDG; Emmenegger, Zah-

lungsverkehr 107.

2.   Unautorisierter oder betrügerischer Zugang zu 
Zahlungskontoinformationen

Im Falle einer unautorisierten oder betrügerischen Zah-
lungskontoinformationsabfrage hat der Kontoinfor-
mationsdienstleister nachzuweisen, dass er zu jedem 
Zeitpunkt eine starke Kundenauthentifizierung vom 
Kunden verlangt hat. Verlangt der Kontoinformations-
dienstleister keine starke Kundenauthentifizierung und 
führt dies zu unautorisierten oder betrügerischen Zu-
gängen zu Kontoinformationen oder deren unbefugten 
Nutzung, so hat der Kontoinformationsdienstleister jeg-
lichen finanziellen Schaden zu tragen. Gleichzeitig hat 
der Kunde seine personalisierten Sicherheitsmerkmale 
vor unbefugtem Zugriff zu schützen und im Falle eines 
Verlustes, Diebstahls oder missbräuchlichen Verwen-
dung des Zahlungsinstruments sofort dem Kontoinfor-
mationsdienstleister mitzuteilen. Dabei hat der Kunde 
für sein leichtes Verschulden Schäden von höchstens 
CHF 50 zu übernehmen. Die Haftung des Zahlers gilt 
dann als ausgeschlossen, wenn der Verlust, Diebstahl 
oder die missbräuchliche Verwendung des Zahlungsins-
truments nicht vom Kunden bemerkt wurde. Die gesam-
ten finanziellen Schäden trägt der Kunde im Falle eines 
unautorisierten Zugangs zu Zahlungskontoinformatio-
nen dann, wenn er betrügerisch oder vorsätzlich gehan-
delt hat oder seine Sorgfaltspflicht grob nach Art 77 ZDG 
verletzt hat.410

3.� �Tätigkeitsübertritt�durch�den�Technischen�
Infrastrukturdienstleister

Der Technische Dienstleister ist aufgrund seiner Ein-
ordnung in den Geltungsbereich der Ausnahmebestim-
mung nach Art 3 Abs 1 Bst f ZDG grundsätzlich von den 
Haftungsregelungen des ZDG ausgenommen.411 Frei-
lich soll aber berücksichtigt werden, dass im Falle ei-
ner Überschreitung seiner Tätigkeit, dies stets in einem 
Vergehen gemäss Art 109 ZDG resultieren kann. Dies ist 
vor allem dann begründet, wenn er in den Besitz der 
transferierenden Kundengelder kommt oder Zugang 
zu Zahlungskonten erhält und daraus einer Zahlungs-
diensttätigkeit nach Art 2 Abs 2 ZDG nachgehen würde, 
die wohlbemerkt eine Bewilligung oder Registrierung 
bei der FMA bedarf. Diese Überschreitung des Tätig-
keitsbereiches würde ein Vergehen nach Art 109 Abs 1 
Bst b ZDG belegen, wodurch die rechtswidrige Tätig-
keitsausübung von Zahlungsdiensten ohne vorzuwei-
sende Bewilligung oder Registrierung bei der FMA vom 
Landgericht mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem 

410 Art 75 Abs 2 Bst d iVm Art 77 Bst b-c iVm Art 82 ZDG; Deutsche 
Bundesbank, PSD 2.

411 Art 3 Abs 1 Bst f ZDG.
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Jahr oder mit einer Geldstrafe von bis zu 360 Tagessät-
zen bestraft wird.412

V.� �Fazit

Die Vorschriften zur revidierten PSD2 sind am 12. Ja-
nuar 2016 in Kraft getreten und eröffnen in praxi funda-
mentale Veränderungen in der Banklandschaft. Dabei 
ist dies insbesondere auf die Forcierung zum Open Ban-
king durch den europäischen Gesetzgeber zurückzufüh-
ren.413 Diese Forcierung trifft vor allem kontoführende 
Zahlungsinstitute, die nunmehr dazu verpflichtet sind, 
dritten Zahlungsdienstleistern Zugang zu den jeweili-
gen Online-Zahlungskonten ( XS2A ) zu gewähren, sofern 
dies durch den Zahlungsdienstnutzer ausdrücklich ein-
gewilligt wird. Dabei handelt es sich bei den neuen Dritt-
dienstleistern der PSD2, um die nunmehr regulatorisch 
einbezogenen dritten Zahlungsdienstleister, Zahlungs-
auslöse- und Kontoinformationsdienstleister, sowie 
dem erfassten Technischen Infrastrukturdienstleister, 
welcher jedoch ausserhalb des Zahlungsdienstregimes 
agiert. Demgemäss fällt der Technische Infrastruktur-
dienstleister nach Art 3 Abs 1 Bst f ZDG in die Ausnah-
mebestimmung des Geltungsbereiches des ZDG.414 Aus 
dem Grund, dass der Technische Dienstleister mit dem 
Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister 
eine gemeinsame Schnittmenge  415 bildet, nahm sich die 
vorliegende Bachelorthesis der Frage an, warum eine 
Abgrenzung der neuen Drittdienstleister der PSD2 im 
Hinblick auf Open Banking von Notwendigkeit ist.

Mit Hinblick auf das ausgeführte Kapitel II.D ent-
zieht Open Banking, durch die Öffnung der Bankeninfra-
struktur, Grossbanken ihre Monopolstellung. Dadurch 
soll vor allem auch der Risikoverbund zwischen Gross-
banken und Staaten, im Sinne des Staaten-Banken-Ne-
xus, aufgelockert werden. Dabei stellt speziell letztere 
das zentralste Ziel der Europäischen Bankenunion dar, 
um zukünftig aus den Konsequenzen der Finanzkrise 
2008 / 09 zu lernen. Dabei merkt Ossig in Kapitel II.D.5 an, 
dass das Engagement seitens der EU-Kommission zur 
Lockerung des Staaten-Banken-Nexus von grundlegen-
der Bedeutung für das zukünftige Wirtschafts- und Fi-
nanzsystem ist. Speziell wenn vor Augen gehalten wird, 
dass einer der Hauptintentionen und Ziele der PSD1 und 
der PSD2, die Verbesserung und Stärkung des europä-
ischen Finanzbinnenmarktes darstellt, wobei sich der 

412 Art 109 Abs 1 Bst b iVm Art 3 Abs 1 Bst f ZDG.
413 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 116.
414 Vgl Gorzala, PayTechs im Open Banking 46 mit Art 74, Art 75, 

Art 3 Abs 1 Bst f ZDG.
415 Vgl RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 3 lit j und Art 3 Abs 1 Bst f ZDG; Ra-

schauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » techni-
schem Infrastrukturdienst « 7–8.

Staaten-Banken-Nexus als fundamentales Hindernis er-
weist.416

Zudem ist stets zu berücksichtigen, dass der Staa-
ten-Banken-Nexus die Bankenauswahl aus Sicht der 
Bankkunden von Grunde auf verändert hat. Dabei ist es, 
durch die Monopolstellung seitens der Grossbanken, zu 
einer fundamentalen Entfernung vom ursprünglichen 
Bild eines kundenorientierten Ansatzes bei der Banken-
auswahl gekommen.417 In Kontrast zu dieser Entfernung, 
soll Open Banking wieder zurück zum ursprünglich kun-
denzentrierten Ansatz führen, indem Banken nunmehr 
die Monopolstellung auf ihre Bankinfrastruktur und 

-daten entzogen wird. Diese Grundintention griff der eu-
ropäische Gesetzgeber mittels der PSD2 auf, die durch 
die Forcierung zum Open Banking dem Zahlungsdienst-
nutzer das ausdrückliche Recht einräumt, neue Dritt-
dienste im Zusammenhang mit online zugänglichen 
Zahlungskonten zu nutzen.418

Nunmehr werden die dritten Zahlungsdienstleis-
ter in den aufsichtsrechtlichen Bereich aufgenommen, 
wodurch sich neue aufsichtsrechtliche, wie auch zivil-
rechtliche Rechte und Pflichten eröffnen. Dabei tritt im 
Hinblick auf Open Banking insbesondere das Zugriffs-
recht auf online-zugängliche Zahlungskonten ( XS2A ) 
für Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienst-
leister in den Vordergrund. Der Technische Infrastruk-
turdienstleister hingegen, unterstützt die dritten Zah-
lungsdienstleister lediglich bei der Erbringung ihrer 
Zahlungsdienste, ohne dabei selbst ein Zahlungsdienst-
leister zu sein.

In Bezug auf die nationale Umsetzung der PSD2 im 
ZDG, brachte die Abgrenzung innerhalb des Drittdienst-
leister-Triangle in den Kapiteln III und IV zum Ausdruck, 
dass der Gesetzgeber explizit eine Abgrenzung der 
neuen Drittdienstleister vorsieht. Dabei zeigt sich die 
strikte Haltung des Gesetzgebers in der konkreten Aus-
klammerung der Zahlungsauslöse- und Kontoinforma-
tionsdienste von den Technischen Infrastrukturdiens-
ten nach Art 3 Abs 1 Bst f ZDG. Diese Ausklammerung 
ist dahingehend von Notwendigkeit, dass damit eine 
parallele Ausübung von dritten Zahlungsdiensten nach 
Art 2 Abs 2 Bst d und e ZDG und Technischen Diensten 
zu keinem Zeitpunkt möglich ist.

Zentraler Abgrenzungspunkt stellt dabei der Besitz 
von Kundengeldern und der Zugriff zu Zahlungskonten 
dar  419, sodass beispielsweise die gleichzeitige Ausübung 

416 Ossig, Bankenverband sieht Verflechtung von Staaten und Ban-
ken skeptisch [ Website ]; RL ( EU ) 2015 / 2366 ErwGr 5.

417 Chai, Sonderthema China: Ansprüche der Generation Z an 
ein modernes Banking – Ein Vergleich zwischen China und 
Deutschland 115–117.

418 Fletzberger, Open Banking und PSD2 295.
419 Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und » tech-

nischem Infrastrukturdienst « 7–8.
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von dritten Zahlungsdiensten und Technischen Diens-
ten für den Technischen Dienstleister obsolet wird, so-
bald er in den Besitz von Kundengeldern kommt oder 
Zugriff auf Online-Zahlungskonten erhält. Denn damit 
kommt es automatisch zu einer gesetzlichen Ausklam-
merung des Technischen Dienstleisters von der Lega-
lausnahme nach Art 3 ZDG und Einordnung als Zah-
lungsdienstleister. Freilich kommen auch die neuen 
Zahlungsdienstleister nie in den Besitz von Kundengel-
dern, jedoch erhalten diese im Rahmen der ausdrückli-
chen Zustimmung des Zahlungsdienstnutzers Zugriffs-
rechte auf Zahlungskonten.420

Im Zusammenhang mit dem XS2A ist eine der meist 
diskutiertesten Fragen, die sich in der Praxis stellen, 
für welchen Zweck dritte Zahlungsdienstleister auf 
die Bankdaten zugreifen und diese nutzen dürfen.421 
Dabei wird in Kapitel IV.C.3 darauf verwiesen, dass es 
Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleis-
tern grundsätzlich untersagt ist, nicht dem Zwecke die-
nende Daten, als es zur Erbringung der geforderten Zah-
lungsdienste notwendig ist, zu verwenden, darauf zu 
zugreifen oder zu speichern. Beim Kontoinformations-
dienstleister bezieht sich diese Begrenzung nach dem 
gesetzlichen Wortlaut auf » im Einklang mit den Datenvor-
schriften «.422 Dies eröffnet jedoch Klärungsbedarf zwi-
schen der Relation von PSD2 und DSGVO, worauf sich 
die europäischen Behörden bis dato nicht weitreichend 
bezogen haben.423 In der Literatur trennen sich die Ein-
schätzungen. Einerseits schliessen Duy und Stempkow-
ski  424 die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten 
für andere Zwecke im Sinne der festgelegten und ein-
deutigen Zweckbindung gemäss Art 5 DSGVO katego-
risch aus. Andererseits geht Sander   425 soweit zu meinen, 
dass personenbezogene Daten im Zusammenhang mit 
Art 6 DSGVO von dritten Zahlungsdienstleistern auch 
für andere Zwecke weiterverarbeitet werden dürfen. 
Nach Fletzberger soll der gesetzliche Tätigkeitsumfang 
dritter Zahlungsdienstleister präziser definiert werden, 
um somit jeweilige Spielräume der Datenverarbeitung 
zu vermeiden.426

Abschliessend ergeben sich aus der vorliegenden Ar-
beit weitere Fragen, denen sich zukünftige Forschungs-
arbeiten annehmen könnten. Diese umfassen unter an-
derem datenschutzrechtliche Rechtsfragen bezüglich 
der Kollision der PSD2 und der DSGVO in Bezug auf die 

420 Vgl Art 2 Abs 2 Bst d und e, Art 3 Abs 1 Bst f, Art 74, Art 75 ZDG 
iVm Raschauer, Abgrenzung von Zahlungsauslösedienst und 
» technischem Infrastrukturdienst « 7–8.

421 Fletzberger, Open Banking und PSD2 298.
422 RL ( EU ) 2015 / 2366 Art 66 Abs 3 lit g iVm Art 67 Abs 2 lit f.
423 Fletzberger, Open Banking und PSD2 298–299.
424 Duy / Stempkowski, PSD II und Datenschutz 791–792.
425 Sander, DS-GVO vs PSD II 70–73.
426 Vgl Fletzberger, Open Banking und PSD2 298–299 mit DSGVO 

Art 5 Abs 1 lit b und Art 6.

Datenverarbeitung durch dritte Zahlungsdienstleister, 
insbesondere durch den hierfür relevanteren Konto-
informationsdienstleister. Zudem eröffnet sich damit 
die Frage, ab wann ein Kontoinformationsdienstleister 
die Schwelle der Datenverarbeitung als Nebendienst-
leistung überschreiten würde und folglich, aufgrund 
der Datenverarbeitung als Hauptdienstleistung, als 
Auftragsverarbeiter eingestuft werden würde. Aus haf-
tungsrechtlicher Perspektive ergeben sich zudem zi-
vilrechtliche Haftungsfragen im Zusammenhang mit 
der Abhandlung der Haftungsregelungen bei unauto-
risierten, nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäte-
ten Ausführungen von Zahlungsvorgängen durch den 
Zahlungsauslösedienstleister. Gleichermassen widmet 
sich die haftungsrechtliche Frage beim Kontoinforma-
tionsdienstleister im Falle von unautorisierten oder 
betrügerischen Zugängen oder Nutzungen von Zah-
lungskontoinformationen. Diese zivilrechtlichen Haf-
tungsregelungen verlangen eine umfassende zivilrecht-
liche Haftungsanalyse, die hiermit Anlass für weitere 
Forschungsarbeiten bieten könnten.

Zu guter Letzt ist im abschliessenden Schlussgedan-
ken festzuhalten, dass Open Banking einen grundlegen-
den Umbruch in der Bankwirtschaft darstellt, der von 
einer kundenzentrierten Dynamik umfasst ist. Damit 
wurde den neuen Drittdienstleistern wie auch Kunden 
eine neue Rolle mit neuen Rechten zugetragen. Dabei 
zeigt sich die Notwendigkeit der Abgrenzung im Dritt-
dienstleister-Triangle, insbesondere in der gemeinsa-
men Schnittmenge der neuen Zahlungsdienstleister 
und des Technischen Infrastrukturdienstleisters.
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